


 

 

BayWa.r.e. Wind GmbH 
 
 

Errichtung von 2 Windkraftanlagen  
des Typs Vestas V 162 

in den  
Ortsgemeinden Bedesbach und Altenglan 

 
 

UVP-Bericht 
zum 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.A.U.B. - Gesellschaft für Landschaftsanalyse und Umweltbewertung mbH 
Europaallee 6,  67657 Kaiserslautern,  Tel.:0631 / 303-3000,  Fax: 0631 / 303-3033 
 
Kaiserslautern, den 12.10.2021 



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr 31/20: WEA Bedesbach, Altenglan.  UVP-Bericht 

 

  - 2 - 

Inhalt 
 

 Einleitung ..................................................................................................... 6 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung ......................................................................... 6 
1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen ................................................................. 6 

1.2.1 Notwendigkeit der UVP .................................................................................. 6 

1.2.2 Allgemeiner Aufbau........................................................................................ 6 

1.3 Vorgehensweise und Untersuchungsumfang ................................................. 7 

 Vorhabenbeschreibung und Begründung.................................................. 8 

2.1 Beschreibung des Vorhabens ........................................................................ 8 

2.1.1 Lage im Raum ............................................................................................... 8 

2.1.2 Physische Merkmale des Vorhabens und Flächenbedarf (Bau- und 
Betriebsphase) ............................................................................................... 11 

2.1.3 Sonstige Maßnahmen und Projekte, die im Zuge der UVP mit zu 
berücksichtigen sind ...................................................................................... 12 

2.2 Begründung für das Vorhaben ....................................................................... 12 

 Vorhabensalternativen und Varianten ........................................................ 12 

 Raumordnerische und bauplanungsrechtliche Situation ......................... 13 

4.1 Landesentwicklungsprogramm IV .................................................................. 13 
4.2 Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz IV ................................................. 14 

4.2.1 Flächennutzungsplan ..................................................................................... 15 

4.2.2 Bebauungsplan .............................................................................................. 16 

 Sonstige planerische Vorgaben und Rahmenbedingungen ..................... 17 

5.1 Schutzgebiete und geschützte Flächen ......................................................... 17 

5.1.1 Schutzgebiete und geschützte Flächen nach Bundes- und 
Landesnaturschutzgesetz .............................................................................. 17 

5.1.2 Sonstige umweltbezogene Schutzgebiete und Schutzausweisungen ............ 22 

5.2 Sonstige umweltbezogene Schutzgebiete nach anderen 
Rechtsgrundlagen .......................................................................................... 22 

5.3 Sonstige Pläne und Zieldarstellungen ............................................................ 22 

5.3.1 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz (Biotopkataster) ......................................... 22 

5.3.2 Planung vernetzter Biotopsysteme des Landes (VBS) ................................... 24 

 Betrachtung der Auswirkungen auf die Umwelt ........................................ 25 

6.1 Schutzgut Mensch ......................................................................................... 25 

6.1.1 Schallimmissionen ......................................................................................... 25 

6.1.2 Schattenwurf .................................................................................................. 30 

6.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ......................................... 34 

6.2.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik ........................ 34 



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr 31/20: WEA Bedesbach, Altenglan.  UVP-Bericht 

 

  - 3 - 

6.2.2 Ausgangssituation ......................................................................................... 37 

6.2.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz .................................................................................................... 63 

6.3 Schutzgut Boden / Fläche .............................................................................. 74 

6.3.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik ........................ 74 

6.3.2 Ausgangssituation ......................................................................................... 74 

6.3.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz .................................................................................................... 75 

6.4 Schutzgut Wasser .......................................................................................... 77 

6.4.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik ........................ 77 

6.4.2 Ausgangssituation ......................................................................................... 77 

6.4.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz .................................................................................................... 78 

6.5 Schutzgut Klima und Luft ............................................................................... 79 

6.5.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik ........................ 79 

6.5.2 Ausgangssituation ......................................................................................... 80 

6.5.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz .................................................................................................... 80 

6.6 Schutzgut Landschaft (Landschaftsbild, Erholung) ........................................ 80 

6.6.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik ........................ 80 

6.6.2 Ausgangssituation ......................................................................................... 81 

6.6.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz .................................................................................................... 82 

6.7 Kultur- und sonstige Sachgüter ...................................................................... 85 

6.7.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik ........................ 85 

6.7.2 Ausgangssituation ......................................................................................... 85 

6.7.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz .................................................................................................... 85 

6.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ............................................. 86 
6.9 Mögliches Zusammenwirken mit Auswirkungen anderer bestehender 

oder zugelassener Vorhaben oder Tätigkeiten ............................................... 86 
6.10 Übersicht: Gegenüberstellung von Wirkungen und Maßnahmen ................... 87 

 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung (§6 
Abs.3 UVPG) ................................................................................................. 89 

 Quellen und Gutachten................................................................................ 92 

 Anhang: Lagepläne (Bestand und Maßnahmen nach 
landschaftspflegerischem Begleitplan) ...................................................... 96 

Aufstellungsvermerk ........................................................................................................ 99 

  



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr 31/20: WEA Bedesbach, Altenglan.  UVP-Bericht 

 

  - 4 - 

Abbildungen 
Abbildung 1:  Lage der geplanten Windenergieanlagen ............................................... 9 

Abbildung 2: Übersicht mit Lage des benachbarten Windparks Bistersberg .............. 10 

Abbildung 3: Systemskizze für Kranaufstellfläche, Turmfundament, Arbeitsbereiche 11 

Abbildung 4: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz - Auszug aus der Gesamtkarte 
2018 (mit Anmerkungen) ...................................................................... 14 

Abbildung 5:  Auszug aus der Fortschreibung des FNP Altenglan .............................. 15 

Abbildung 6: Bebauungsplan Windpark Bedesbach .................................................. 16 

Abbildung 7: Übersicht über die Lage der Natura 2000-Gebiete in der näheren und 
weiteren Umgebung der geplanten Windenergieanlagen ...................... 19 

Abbildung 6: Übersicht über die Lage der sonstigen Schutzgebiete in der näheren und 
weiteren Umgebung der geplanten Windenergieanlagen ...................... 20 

Abbildung 7:  Landschaftsschutzgebiet Königsland .................................................... 21 

Abbildung 8:  Flächen der Landesbiotopkartierung (Biotopkataster) ........................... 24 

Abbildung 11: Übersicht nutzungsbezogene Einwirkungsbereiche (10 dB(A) 
Unterschreitung der Richtwerte) und ausgewählte Immissionspunkte (IP)27 

Abbildung 12: Übersicht Immissionspunkte Schallimmissionen und Schutzbedürftigkeit28 

Abbildung 13: Beschattungsbereich und astronomisch mögliche Beschattung durch die 
neu geplanten Anlagen ......................................................................... 31 

Abbildung 12: Nicht windkraftsensible Brutvogelarten ................................................. 46 

Abbildung 13: Übersicht Vorkommen windkraftsensibler Brutvögel ............................. 48 

Abbildung 14: Raumnutzungsanalyse Rotmilan „Hellerberg“ (RM 3) gemäß 
Fachgutachten ...................................................................................... 50 

Abbildung 15: Raumnutzungsanalyse Rotmilan „Herrmann“ (RM 7) gemäß Fachgutachten
 51 

Abbildung 16: Prozentuale Verteilung der Art-Nachweise aus den Transektbegehungen 
(BFL 2020A). ........................................................................................ 55 

Abbildung 17: Übersichtskarte und Tabelle zur Lage der potenziellen Quartierbäume (BFL 
2021) .................................................................................................... 58 

Abbildung 15: Übersicht Luftbild mit den bestehenden Windenergieanlagen Bistersberg 
(mit im Biotopkataster des Landes erfassten Flächen).......................... 63 

Abbildung 24: Übersicht zur Sichtbarkeit der Anlagen im Umkreis 10 km (verkleinert, 
genauere Darstellung siehe Plan 1:50.000 in L.A.U.B. 2021B).............. 83 

Abbildung 22: LBP (L.A.U.B. 2021C) Plan 1 Bestand und Konflikte (verkl.) ................. 97 

Abbildung 27: LBP (L.A.U.B. 2021C) Plan 2 Maßnahmen (verkl.) ................................ 98 

 
 
 
 
 



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr 31/20: WEA Bedesbach, Altenglan.  UVP-Bericht 

 

  - 5 - 

Tabellen 
Tabelle 1: Übersicht über die Gesamtbelastung durch Schallimmissionen an den im 

Fachgutachten betrachteten Immissionsorten im Verhältnis zu den jeweiligen 
Richtwerten (Nacht) ....................................................................................... 30 

Tabelle 2: Übersicht über die Gesamtbelastung durch Schattenwurf an den im 
Fachgutachten betrachteten Immissionsorten (rot: Richtwertüberschreitungen) 
bei (zeitweiliger) Abschaltung Be02 ............................................................... 33 

Tabelle 1:  Ergebnisse der Brutvogelkartierungen 2020 (BFL 2020C) .............................. 44 

Tabelle 2:  Artenliste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten und 
ihre Einstufungen in die Rote Liste Deutschlands sowie weiterer internationaler 
Schutzabkommen. ......................................................................................... 56 

 
  



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr 31/20: WEA Bedesbach, Altenglan.  UVP-Bericht 

 

  - 6 - 

 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die BayWa r.e. Wind GmbH plant die Errichtung von 2 Windenergieanlagen des Typs Vestas 
V162 5,6 MW (Nabenhöhe 169 m) in den Gemarkungen Bedesbach und Altenglan im Land-
kreis Kusel. 
Die Anlagen stehen auf einem Höhenrücken mit insgesamt bereits 8 bestehenden WEA, 
davon 5 ebenfalls durch die BayWa.re Wind GmbH errichtet.  

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

1.2.1 Notwendigkeit der UVP 
Den gesetzlichen Hintergrund bildet das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 12.02.1990 in der Fassung vom 24.02.2010, zuletzt geändert am 19.6.2020. 
Für die 5 zugelassenen und bereits realisierte Anlagen der BayWa.re wurde im Zuge des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eine UVP durchgeführt. Im Fall der 
nunmehr zusätzlich geplanten WEA kommt daher die Regelung des § 11 Abs. 2 UVPG in 
Bezug auf „hinzutretende kumulierende Vorhaben, bei denen das Zulassungsverfahren ab-
geschlossen ist“ zur Anwendung. Mit Blick auf die zu erwartenden Auswirkungen wird da-
nach eine UVP durchgeführt und ein UVP Bericht vorgelegt. 
Die vorliegenden Unterlagen stellen darauf aufbauend die zu erwartenden Umweltauswir-
kungen der geplanten Anlagen, auch im Zusammenwirken mit anderen bereits vorhandenen 
und geplanten Windenergieanlagen im näheren und weiteren Umfeld dar. 
 

1.2.2 Allgemeiner Aufbau 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG ein unselbstständiger 
Teil des Zulassungsverfahrens. Die wesentliche Unterlage für das Prüfverfahren ist ein ge-
mäß § 16 UVPG zu erstellender UVP-Bericht. Er muss zumindest folgende Angaben enthal-
ten: 

„1.   eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Um-
fang und zur Ausgestaltung,zur Größe und zu anderen wesentlichen Merkmalen 
des Vorhabens, 

2.   eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des 
Vorhabens, 

3.   eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen 
das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll, 

4.   eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen das Auftreten erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermin-
dert oder ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter 
Ersatzmaßnahmen, 

5.  eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens, 
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6.   eine Beschreibung der vernünftigen Alternativen, die für das Vorhaben und seine 
spezifischen Merkmalerelevant und vom Vorhabenträger geprüft worden sind, 
und die Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen sowie 

7.  eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-
Berichts. 

Bei einem Vorhaben nach § 1 Absatz 1, das einzeln oder im Zusammenwirken mit 
anderen Vorhaben, Projekten oder Plänen geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet er-
heblich zu beeinträchtigen, muss der UVP-Bericht Angaben zuden Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Erhaltungsziele dieses Gebiets enthalten.“ 

Weitere, z.T. ergänzende Vorgaben und Begriffsdefinitionen enthält Anlage 4 des UVPG 
 
Der vorliegende Bericht enthält diese Angaben. Soweit vertiefende fachliche Gutachten vor-
liegen, sind diese in den wesentlichen Grundzügen und Ergebnissen bzw. Konsequenzen für 
die Planung wiedergegeben. Die Gutachten liegen darüber hinaus jeweils vollständig als 
Anlage bei. 
 

1.3 Vorgehensweise und Untersuchungsumfang 

Die UVP untersucht auf Grundlage von schutzgutspezifischen Fachgutachten die Auswir-
kungen auf die vom Vorhaben betroffenen Schutzgüter und zeigt Möglichkeiten zur Vermei-
dung und Minderung von Beeinträchtigungen auf. Entsprechend der zu erwartenden 
Wirkungen der Windenergieanlagen (WEA) zeichneten sich folgende in der UVS fachgut-
achterlich zu behandelnde Schwerpunkte ab: 

 Lärmemissionen 
 Verschattung 
 Artenschutz (insbesondere Vögel und Fledermäuse) 
 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (Sichtbarkeitsuntersuchung) 

 
Zur Ermittlung und Bewertung möglicher Auswirkungen wurden folgende Fachgutachten und 
Beiträge erstellt: 
 

• Schalltechnisches Gutachten (IEL 2020) 
• Schattenwurfprognose (RAMBOLL 2020) 
• Fachgutachten zum Konfliktpotenzial Fledermäuse und Windenergie (BFL –2020A) 

und Kontrolle der Rodungsflächen (BFL 2021) 
• Ornithologisches Fachgutachten Brutvögel und Zug- und Rastvögel (BFL –2020B,C) 
• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (L.A.U.B. 2021A) 
• Untersuchung zur Sichtbarkeit (L.A.U.B. 2021B) 
• Fachbeitrag Landschaftsschutzgebiet „Königsland“ (JESTAEDT + PARTNER 2021) 
• Landschaftspflegerischer Begleitplan (L.A.U.B. 2020C) 
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 Vorhabenbeschreibung und Begründung 

2.1 Beschreibung des Vorhabens 

2.1.1 Lage im Raum 
Die geplanten Anlagen stehen entlang eines offenen Höhenzuges östlich des Glantals bei 
Altenglan. Sie tangieren die Gemarkungen Bedesbach (Be 02) und Altenglan (Al 01). 
Im Umfeld stehen in den Gemarkungen Altenglan, Bedesbach, Ulmet und Welchweiler be-
reits insgesamt 8 Anlagen: 
 
Altenglan 
• Al 01 Vestas V 136  Nabenhöhe 149,0 Rotordurchmesser 136 m 
 
Bedesbach 
• Be 01 Vestas V 126  Nabenhöhe 149,0 Rotordurchmesser 126 m 
• Be 03 Vestas V 136  Nabenhöhe 149,0 Rotordurchmesser 136 m 
• Be 04 Vestas V 126  Nabenhöhe 149,0 Rotordurchmesser 126 m 
 
Ulmet 
• Ul 01 Vestas V 126  Nabenhöhe 149,0 Rotordurchmesser 126 m 
 
Welchweiler 
• W 141: Enercon E 70 E4,  Nabenhöhe 65 m,  Rotordurchmesser 71 m 
• WEA 01 Vestas V 66,  Nabenhöhe 66 m, Rotordurchmesser 66 m 
• W 140 Enercon E 48  Nabenhöhe 76 m, Rotordurchmesser 48 m 
 
Alle genannten Gemeinden gehören zur Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und zum Land-
kreis Kusel. Im Nordosten grenzt das Gebiet der Gemeinde Sankt Julian an, zu dem auch 
der dortige landwirtschaftliche Betrieb des „Pilgerhofs“ gehört. 
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Abbildung 1:  Lage der geplanten Windenergieanlagen 

Naturräumlich gehört der Höhenzug zur Potzberg-Königsberg-Gruppe. Der Landschaftsraum 
wird nach Beschreibung des Landschaftsinformationssystems der Landesnaturschutzverwal-
tung durch eine Gruppe von stark bewaldeten, markanten Bergkegeln und Bergrücken ge-
prägt. Die Kuppen sind vulkanischen Ursprungs, weisen aber eine unterschiedliche 
geologische Gliederung auf. Der Königsberg bei Wolfstein (567 m ü.NN) und der Hermanns-
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berg bei Welchweiler (534 m ü.NN) durchragen mit Porphyrkegeln den Sedimentmantel, 
während z.B. der langgestreckte Rücken des Potzbergs (561 m ü.NN) über dem altvulkani-
schen Kern eine noch geschlossene Bedeckung von Sandsteinen und Tonschiefern trägt. 
Diese bilden tiefgründigere Böden, so dass am Potzberg Grünland und Ackerflächen fast bis 
zum Gipfel vordringen.  
Der Höhenrücken im Plangebiet zeichnet sich ebenfalls durch tiefgründigere Böden aus, die 
landwirtschaftlich genutzt werden. Mit dem Sulzberg im Nordwesten findet sich aber noch ein 
kleinerer markanter bewaldeter Bergrücken in unmittelbarer Nähe und entlang der Hänge 
weist die Vegetation vielfach auch auf deutlich flachgründigere Standorte hin. 
Etwa 4 km westlich liegt der Windpark Bistersberg mit 4 bestehenden Anlagen des Typs 
Enercon E 82 (B 01-04) und einer des Typs Enercon E 115 (Bi 03). Eine weitere Anlage des 
Typs E 115 (Be 03) etwas weiter südlich soll nicht realisiert werden, die Genehmigung wurde 
zurückgezogen bzw. seitens des Antragstellers zurückgegeben. 
 

 
Abbildung 2: Übersicht mit Lage des benachbarten Windparks Bistersberg 
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2.1.2 Physische Merkmale des Vorhabens und Flächenbedarf (Bau- und Be-
triebsphase) 

Das Vorhaben umfasst die Neuerrichtung von zwei Windenergieanlagen (WEA) des Typs 
Vestas V 162 mit einer Nabenhöhe von 169 m, einem Rotordurchmesser von 162 m ein-
schließlich der für Zufahrt, Montage und Wartung benötigten Flächen. 
Der Turm sitzt auf einem kreisförmigen Fundament mit einem Durchmesser von 24,5 m 
(Flachgründung). Das Gesamtfundament hat damit eine Fläche von rund 472 m2.  
Neben den Anlagen selbst wird dauerhaft eine mit Schotter befestigte Kranstellfläche benö-
tigt. Die Mindestabmessungen richten sich nach den Spezifikationen und Erfahrungen des 
Herstellers, die auch die anlagenspezifischen Anforderungen an die Montage berücksichti-
gen. Im vorliegenden Fall werden jeweils dauerhaft 980 m² als teilbefestigte Kranstellfläche 
benötigt.  
Seitlich schließen sich an die Kranaufstellfläche jeweils temporäre Lager- und Montageflä-
chen an (siehe nachfolgende Abbildung). Diese werden während der Bauphase teilweise mit 
Schotterbefestigt und anschließend wieder zurück gebaut. Es erfolgt eine Begrünung. Inwie-
weit auch eine (Wieder-) Aufforstung möglich ist, hängt vom konkreten Einzelfall ab, da dies-
bezüglich auch Sicherheitsabstände, Überschwenkflächen für Wartungs- und 
Unterhaltungsarbeiten etc. zu berücksichtigen sind. 
Für die Montage des Kranauslegers wird ein ca. 180 x 16 m hindernisfreier Streifen benö-
tigt. 
Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die für die geplante Anlage vom Her-
steller vorgesehene Lage und Aufteilung der Flächen. Insbesondere auch die Lage der Zu-
fahrt muss dabei regelmäßig der örtlichen Situation angepasst werden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abbildung 3: Systemskizze für Kranaufstellfläche, Turmfundament und Arbeitsbereiche 
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Die Erschließung der geplanten Anlagen erfolgt überwiegend über das vorhandene Stra-
ßen- und Wirtschaftswegenetz bzw. über Zufahrtswege, die bereits für die bestehenden An-
lagen aus- und z.T. auch neu gebaut wurden. Nur über kurze Distanzen müssen 
Wegestücke ergänzt werden. Für die Anlieferung der Turmteile und insbesondere der Rotor-
blätter und der Turmteile in der Bauphase wird eine durchgehende Wegbreite von 4,5 m be-
nötigt. Dazu kommen Verbreiterungen (Schleppkurven) in Einmündungen und engen 
Kurven. Die betroffenen Flächen sind im beiliegenden Plan dargestellt. 
Die Netzeinspeisung erfolgt über Erdleitungen. Sie sind Gegenstand eines eigenen Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahrens. 
 

2.1.3 Sonstige Maßnahmen und Projekte, die im Zuge der UVP mit zu berück-
sichtigen sind 

Sonstige laufende oder geplante Projekte, die zu berücksichtigen sind, sind nicht bekannt. 
Die bestehenden Windenergieanlagen im näheren und weiteren Umfeld werden in den 
Fachgutachten gemäß der einschlägigen Regelwerke berücksichtigt. 
 

2.2 Begründung für das Vorhaben 

Die Verbandsgemeinde Altenglan stellt in der 4. Teilfortschreibung ihres Flächennutzungs-
plans Sondergebiete für die Windkraftnutzung dar. Größe und Lage sind so gewählt, dass 
einerseits Konflikte minimiert werden, andererseits aber auch ein substanzieller Beitrag zur 
Nutzung regenerativer Energien ermöglicht und angestrebt wird. 
Die geplanten Anlagen stellen den notwendigen Schritt zur Realisierung dieses Ziels dar. 
 
 

 Vorhabensalternativen und Varianten 

Gebietsauswahl und Abgrenzung erfolgten im Zuge der Aufstellung der 4. Teilfortschreibung 
des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Altenglan. In diesem Zusammenhang 
wurde das Standortpotenzial der Verbandsgemeinde insgesamt und dort vorhandene Alter-
nativen geprüft. Wie sich zeigte zählt das Gebiet insgesamt zu den Standorten, die die ge-
ringsten Konflikte erwarten lassen. 
Für die genaue Standortwahl der geplanten Anlagen innerhalb der im Flächennutzungsplan 
umgrenzten Fläche wurden verschiedene Kriterien herangezogen. Im vorliegenden Fall wa-
ren dies vor allem auch einzuhaltende Mindestabstände untereinander und zu den bereits 
bestehenden Anlagen. Sie geben, zusammen mit einigen kleinräumig relevanten Faktoren 
wie Relief, eine technisch, betrieblich und umweltbezogen sinnvolle und realisierbare Stand-
ortverteilung relativ eng vor. 
 
 
 
 



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr 31/20: WEA Bedesbach, Altenglan.  UVP-Bericht 

 

  - 13 - 

 Raumordnerische und bauplanungsrechtliche Situation 

4.1 Landesentwicklungsprogramm IV 

Das Landesentwicklungsprogramm IV ist am 25. November 2008 in Kraft getreten. Aktuell 
maßgebend ist die Fassung der dritten Teilfortschreibung von 2019. 
Als wichtigste Eckpunkte sind daraus folgende Ausschlusskriterien zu nennen: 

• Naturschutzgebiete 
• Naturpark Pfälzerwald 
• Nationalpark 
• Kernzonen der Naturparke 
• Kernzonen und Rahmenbereiche der UNESCO-Welterbegebiete Oberes Mittelrhein-

tal und Obergermanisch-Raetischer Limes 
• landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften der Bewertungsstufen 1 

und 2 
• Natura 2000-Gebieten, für die die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rhein-

land-Pfalz und das Saarland und das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht im „Naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der Windenergie in 
Rheinland-Pfalz” ein sehr hohes Konfliktpotential festgestellt haben 

• Wasserschutzgebieten der Zone I 
• Gebieten mit zusammenhängendem Laubholzbestand mit einem Alter über 120 Jah-

ren 
Keines dieser Gebiete ist durch das Vorhaben betroffen, der tangierte Wald ist deutlich jün-
ger. 
Dazu kommen folgende Vorgaben: 

• Mindestflächengröße: Anlagen im räumlichen Verbund 
Die Vorgabe, dass Windenergieanlagen nur an solchen Standorten errichtet werden 
dürfen, an denen der Bau von mindestens drei Anlagen im Verbund möglich ist, wird 
zum rechtsverbindlichen Ziel (vorher G 163 f, jetzt Z 163 g). Im Fall von Repowering 
genügt die mögliche Errichtung von mindestens zwei Anlagen.  

• Mindestabstand zu Gebieten mit Wohnnutzung 
Erforderlicher Mindestabstand von Windenergieanlagen von 1.000 Meter zu reinen, 
allgemeinen und besonderen Wohngebieten sowie zu Dorf-, Misch- und Kerngebie-
ten, bei Anlagen mit mehr als 200 Meter Gesamthöhe mindestens 1.100 Meter (Z 163 
h). Eine Unterschreitung der Abstände ist nur im Falle des besonders gewünschten 
Repowering von Altanlagen zulässig (Z 163 i) 

Auch diese Kriterien werden von den geplanten Anlagen eingehalten. Der kleinste Abstand 
zwischen einer der geplanten Anlagen und der nächstgelegenen Ortslage (Be02-
Welchweiler) beträgt etwa 1.300 m. 
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4.2 Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz IV 

Die Standorte der geplanten WEA liegen jeweils am Rand von Vorranggebieten des Regio-
nalen Biotopverbundes gemäß ROP Westpfalz (Fassung inkl. Teilfortschreibung 2018). 
 

 

 
 
Abbildung 4: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz - Auszug aus der Gesamtkarte 2018 (mit 

Anmerkungen) 

 
 
 
 
 
 

Geplante WEA (ungefähre Lage) 

 

 Windpark 
Bistersberg 

Steinbruch 
Bedesbach 
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4.2.1 Flächennutzungsplan 
Für das Gebiet gilt noch der Flächennutzungsplan der ehemaligen Verbandsgemeinde Alt-
englan. Er stellt für die geplanten Standorte ein Sondergebiet Windkraft dar. 

 
 
 
 

 

 

Abbildung 5:  Auszug aus der Fortschreibung des FNP Altenglan 

 

 

Geplante WEA (ungefähre Lage, ergänzt)  

Geplante 
WEA Be02 

Geplante 
WEA Al02 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr 31/20: WEA Bedesbach, Altenglan.  UVP-Bericht 

 

  - 16 - 

4.2.2 Bebauungsplan 
Auf dem Gebiet der Gemeinde Bedesbach besteht ein Bebauungsplan „Windpark Bedes-
bach“. Er sieht bisher 3 Standorte vor, an denen auch bereits Windenergieanlagen errichtet 
wurden. Der geplante Standort Be02 ist bisher nicht berücksichtigt. Der Bebauungsplan soll 
entsprechend geändert werden. Al02 liegt außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebau-
ungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: Bebauungsplan Windpark Bedesbach 

 
 
 
 

Geplante 
Anlage Be02 

Geplante 
Anlage Al02 
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 Sonstige planerische Vorgaben und Rahmenbedingungen 

5.1 Schutzgebiete und geschützte Flächen 

5.1.1 Schutzgebiete und geschützte Flächen nach Bundes- und Landesnatur-
schutzgesetz 

5.1.1.1 Natura 2000 
Im näheren Umfeld sind keine Gebiete der Natura 2000 Gebietskulisse ausgewiesen. 
Etwa 1,5 km nördlich liegt das FFH-Gebiet „Ackerflur bei Ulmet“.  
Im weiteren Umfeld findet sich das Gebiet „Baumholder und Preußische Berge“ etwa 3,7 km 
entfernt von WEA Be 02 im Nordwesten jenseits des Glantals. Das Gebiet „Kalkbergwerke 
bei Bosenbach“ befindet sich in ca. 1,6 km Entfernung südlich der Anlage WEA Al 02. 
Ein Teilgebiet des Vogelschutzgebiets „Baumholder“ liegt flächig deckungsgleich mit dem 
FFH-Gebiet „Baumholder und Preußische Berge“ etwa 3,7 km nordwestlich. 
 
Für das FFH-Gebiet 6410-301 Ackerflur bei Ulmet gibt der Gebietssteckbrief folgende Ge-
bietsbeschreibung: 
Die östlich der Ortschaft Ulmet gelegene Ackerflur ist Standort der Dicken Trespe (Bromus 
grossus). Sie ist Begleitpflanze beim extensiven Getreideanbau und kommt in Deutschland 
nur in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vor. 
Die Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 des Landesnatur-
schutzgesetzes vom 22. Juni 2010 nennt für das Gebiet 6410-301 Ackerflur bei Ulmet (Grö-
ße 10 ha) als Zielart nur Bromus grossus (Dicke Trespe). 
Es besteht ein Bewirtschaftungsplan aus dem Jahr 2008. Er schlägt Maßnahmen zur Förde-
rung der Dicken Trespe durch die Ausweisung von Ackerrandstreifen vor und regt an, ent-
weder über den nur eingeschränkten, selektiven Einsatz von Spritzmitteln oder Umstellung 
auf biologischen Anbau den Erhalt der Art zu sichern. 
Für die weiter entfernten FFH- und Vogelschutzgebiete sind folgende Lebensräume und 
Zielarten genannt: 
 

• FFH-6310-301-Baumholder und Preußische Berge 
Lebensraumtypen (Anhang I): 
* 3260  Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-

Batrachion 

4030  Trockene europäische Heiden 

* 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), (*besondere Be-
stände mit bemerkenswerten Orchideen) 

* 6230  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden 

6430  Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 
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8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

*9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

*91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

Arten (Anhang II): 
 
Amphibien 

Gelbbauchunke  Bombina variegata  
 

Fische 
Bachneunauge Lampetra planeri) 
Groppe  Cottus gobio  
 

Schmetterlinge 
*  Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria) 
 

 

• FFH-6411-301-Kalkbergwerke bei Bosenbach 
Lebensraumtypen (Anhang I): 
* 6210 -  Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), (* besondere Be-

stände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6430 -  Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 -  Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

9130 -  Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9150 -  Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

9170 -  Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

* = Prioritärer Lebensraumtyp 

 
Arten (Anhang II): 
Säugetiere 

Bechsteinfledermaus  (Myotis bechsteinii) 
Großes Mausohr  (Myotis myotis) 

 

• VSG Baumholder (6310-401) 
Heidelerche  (Lullula arborea)  

Neuntöter  (Lanius collurio)  

Schwarzspecht  (Dryocopus martius)  

Schwarzstorch  (Ciconia nigra) 

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=vsg&pk=V011
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=vsg&pk=V017
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=vsg&pk=V025
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=vsg&pk=V026
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Abbildung 7: Übersicht über die Lage der Natura 2000-Gebiete in der näheren und weiteren Umge-

bung der geplanten Windenergieanlagen 

 

5.1.1.2 Sonstige Schutzgebiete und geschützte Biotope nach Naturschutz-
recht 

Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile oder Naturdenkmale sind an den 
Standorten und in deren Umgebung nicht ausgewiesen. 
Die nächstgelegenen Naturschutzgebiete „Steinalbmündung“ und „Wartekopf“ liegen etwa 
3,3 – 3,7 km nördlich WEA Be 02. 
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Abbildung 8: Übersicht über die Lage der sonstigen Schutzgebiete in der näheren und weiteren 

Umgebung der geplanten Windenergieanlagen 

 
Die geplante WEA in der Gemarkung Altenglan (Al02) liegt im Landschaftsschutzgebiet 
„Königsland“ (RVO vom 08. Dezember 1969). 
In § 3 der Schutzverordnung sind folgende Verbote enthalten: 
„In dem geschützten Gebiet dürfen Änderungen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, 
das Landschaftsbild zu verunstalten oder den Naturgenuss zu beeinträchtigen, nicht vorge-
nommen werden.“ 
Die Begriffe sind nicht näher definiert und es ist auch keine speziellere Beschreibung der 
speziell im Gebiet Königsland zu schützenden charakteristischen Merkmale und Bestandteile 
enthalten. Hinweise enthält hilfsweise die Beschreibung der Landschaftstypik der Potzberg-
Königsberg-Gruppe im Informationssystem des Landes Rheinland-Pfalz. 
Danach sind in erster Linie die bewaldeten Höhen hervorzuheben, die in Potzberg, Herr-
mannsberg und Königsberggipfeln. Daneben sind aber auch das z.T. bis auf die Höhen rei-
chende Offenland und die Wiesentäler als charakteristische Elemente genannt. 
 
Das Landschaftsschutzgebiet „Mittleres Glantal“ (RVO vom 28. September 1977) be-
ginnt südlich des Bahnhofs Altenglan bei Mühlbach und erstreckt sich unmittelbar westlich 
angrenzend an das Gebiet „Königsland“ entlang der Talniederung des Glans. 
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Abbildung 9:  Landschaftsschutzgebiet Königsland 

 

5.1.1.3 Geschützte Biotoptypen nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz 
Geschützte Biotoptypen nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz sind an den Standorten selbst 
und in deren näherer Umgebung nicht vorhanden. Im Umfeld sind diverse naturnahe Fließ-
gewässer und Quellbäche (Quellbäche des Sulzbachs östlich Bedesbach bzw. Kandelsgra-
ben, Quellbach Hochmanns Graben, Quellbäche östlich Kalmet, Mittelgebirgsbach 
Leppengraben) als geschützt nach §30 Bundesnaturschutzgesetz eingestuft. Dazu kommen 
ein kleiner Weiher südlich der Krummackerhöhe sowie einige Nass- und Feuchtwiesen und 
ein Magerrasenbestand in den Tälern Richtung Welchweiler.  
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Auch magere Flachland-Mähwiesen i.S. des §15 Landesnaturschutzgesetz sind im Untersu-
chungsgebiet nicht erfasst. 
 

5.1.1.4 Vorkommen geschützter Arten nach Bundesnaturschutzgesetz 
Im Zuge der durchgeführten zoologischen Erhebungen wurden insgesamt 48 Vogelarten mit 
Brut bzw. Revier im Umkreis bis 500 m beobachtet, dazu kommen weitere Arten wie der 
Rotmilan, für die Brutnachweise in größerer Entfernung vorliegen. Alle sind als europäische 
Vogelarten geschützt und unterliegen den Verboten des § 44 BNatSchG. Bei den Erfassun-
gen der Fledermausaktivitäten wurden 11 Arten festgestellt. Sie sind ausnahmslos in Anhang 
IV der FFH-Richtlinie genannt und daher ebenfalls nach § 44 BNatSchG geschützt. 
Weitere Erläuterungen zu Vorkommen und Betroffenheiten finden sich in Kapitel 6.2. Zu den 
Erfassungen liegen eigene Fachgutachten den Unterlagen bei. Die Betroffenheit arten-
schutzrechtlicher Verbote wird in einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung dargestellt 
L.A.U.B. 2021A). 
 

5.1.2 Sonstige umweltbezogene Schutzgebiete und Schutzausweisungen 
Im Umfeld der geplanten Anlagen sind gemäß den Darstellungen der Internet-
Informationsplattform Geoportal Wasser des Landes Rheinland-Pfalz keine Trinkwasser- 
oder Heilquellenschutzgebiete ausgewiesen oder im Verfahren. 
 

5.2 Sonstige umweltbezogene Schutzgebiete nach anderen Rechts-
grundlagen 

Im Umfeld der geplanten Anlagen sind gemäß den Darstellungen der Internet-
Informationsplattform Geoportal Wasser des Landes Rheinland-Pfalz keine Trinkwasser- 
oder Heilquellenschutzgebiete ausgewiesen oder im Verfahren. 
 

5.3 Sonstige Pläne und Zieldarstellungen 

5.3.1 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz (Biotopkataster) 
An den geplanten Standorten selbst sind in der Kartierung Stand 2009 keine Flächen erfasst. 
Im Umfeld der geplanten Windenergieanlagen finden sich mehrere Komplexe aus verschie-
denen Biotopstrukturen, die wie folgt beschrieben werde; 
 
BK-6410-0225 Sulzbach und Quellbäche östlich von Bedesbach 
Sulzbach, ein Zufluss des Glans bei Bedesbach, und Quellbäche, dazu kleiner Weiher auf 
Krummackerhöhe. Regional bedeutender Mittelgebirgsbach mit Quellbächen, Erlenuferge-
hölzen und Nasswiesen, dazu Kleingewässer mit Kleinseggensumpf. 
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BK-6410-0247 Täler und Hänge am Ostrand und südwestlich von Welchweiler. 
Landesweit bedeutende Trockenrasenreste, größere Nasswiesen und fragmentarische Pfei-
fengraswiesen, dazu kommen regional bedeutende Magerwiesen mit Streuobst, Quellbach-
tälchen, ein Heidesaum und Kleingewässer mit Froschbiss; Nachweis von Schwarzspecht, 
Esparsetten-Widderchen, Rotbraunes Ochsenauge, Sumpfschrecke, Bunter Grashüpfer und 
Heidegrashüpfer. 
 

BK 6410-0249 Leppengraben und Wiesen auf Kalmet nordöstlich Altenglan. 
Regional bedeutendes Bachtälchen in teils felsiger Schlucht, Magerwiesen und Waldwiesen; 
Nachweis von flüggen Sperberjungen, Dornigem Schildfarn und Rotbraunem Ochsenauge. 
 
BK 6410-0255 Kalschbachtal nördlich Friedelhausen. 
Regional bedeutendes Bachtälchen mit Quellbächen, Schluchtwald, Eschenauwald, Eichen-
Buchenmischwald, Magerwiesen und Nasswiesenbrachen. 
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Abbildung 10:  Flächen der Landesbiotopkartierung (Biotopkataster) 

 

5.3.2 Planung vernetzter Biotopsysteme des Landes (VBS) 
Die Planung vernetzter Biotopsysteme für den Landkreis Kusel sieht am Standort Al 02 die 
biotopverträgliche Nutzung der bestehenden Wiesen und Weiden mittlerer Standorte vor. Bei 
Be 02 ist der bestehende Wald allgemein gekennzeichnet. 
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 Betrachtung der Auswirkungen auf die Umwelt 

6.1 Schutzgut Mensch 

Auswirkungen auf den Menschen 
Baubedingte Wirkungen: 
• Schall- und Staubemissionen während der Bauphase: 

Die notwendigen Abstände zu empfindlichen Nutzungen aufgrund der betriebsbeding-
ten Schallimmissionen gewährleisten automatisch, dass auch diesbezügliche Störun-
gen und Beeinträchtigungen durch Lärm und Staub während der Bauphase nicht zu 
erwarten sind. 

 
Anlagebedingte Wirkungen: 
• Störung der visuellen Wahrnehmbarkeit der Landschaft  

Sie werden im Zusammenhang mit dem Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung be-
trachtet 

 
Betriebsbedingte Wirkungen: 
• Schallimmissionen und Schattenwurf 

Dazu liegen Fachgutachten vor, deren Ergebnisse nachfolgend zusammengefasst 
sind. 

 

6.1.1 Schallimmissionen 

6.1.1.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik 
Zur Prognose der Schallimmissionen liegt ein schalltechnisches Gutachten vor (IEL 2020). 
Darin sind auch die zur Anwendung kommenden Normen und Vorschriften, die methodische 
Vorgehensweise und die technischen Eingangsgrößen genauer erläutert. Nachfolgend sind 
daraus die wichtigsten Grundzüge und Ergebnisse wiedergegeben, wie sie in die Planung 
eingeflossen sind. 
Grundlage für die Berechnung und Bewertung ist die „Sechste Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz“ (Technische Anleitung zum Schutz gegen den 
Lärm, TA-Lärm) vom 01.06.2017. Die schalltechnischen Berechnungen wurden gemäß Nr. 
A2 der TA-Lärm nach der DIN ISO 9613-2 durchgeführt. Berücksichtigt sind gemäß Vorgabe 
des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz darüber hin-
aus die Hinweise der Bund/ Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz von 2016, in 
denen einige von der DIN ISO 9613-2 abweichende Vorgaben insbesondere zum Berech-
nungsverfahren aufgeführt sind. 
Gemäß TA-Lärm sind die Flächen dem akustischen Einwirkungsbereich zuzuordnen, in de-
nen die von der Anlage ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspegel verursachen, der 
weniger als 10 dB unter dem für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert (IRW) liegt. 
Bei einer so deutlichen Unterschreitung kann plausibel davon ausgegangen werden, dass 
die von den geplanten Anlagen ausgehenden zusätzlichen Immissionen so niedrig sind, dass 
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sie unabhängig von der Vorbelastung nicht in der Lage sind wesentlich zu eventuellen Über-
schreitungen der Richtwerte beizutragen (sogenannte „Irrelevanzschwelle“). 
Diese Einwirkungsbereiche wurden für die Richtwerte im Nachtzeitraum für verschiedene 
Nutzungsarten berechnet. Sie entsprechen für reine Wohngebiete der 25 dB(A) Isophone, für 
allgemeine Wohngebiete 30 dB(A) und für Misch-/ Dorfgebiete 35 dB(A) (siehe nachfolgende 
Abbildung. 
Mindestens innerhalb dieser Bereiche, z.T. auch darüber hinaus wurden dann im näheren 
und weiteren Umkreis insgesamt 19 Immissionspunkte (IP) ausgewählt, an denen Nutzun-
gen mit einzuhaltenden Richtwerten jeweils am nächsten an die geplanten Anlagen heranrü-
cken. 
 
Zu beachten ist dabei bei der Bewertung, dass die „Irrelevanzschwelle“ bei einer Vielzahl von 
Anlagen gemäß Merkblatt der SGD Nord erst bei einer Unterschreitung von 12 dB(A) ange-
setzt wird. Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass auch weiter entfernte Immissions-
punkte auf dieses Kriterium hin geprüft werden. 
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Abbildung 11: Übersicht nutzungsbezogene Einwirkungsbereiche (10 dB(A) Unterschreitung der 

Richtwerte) und ausgewählte Immissionspunkte (IP) 
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Abbildung 12: Übersicht Immissionspunkte Schallimmissionen und Schutzbedürftigkeit 

 
Da für den geplanten Anlagentyp derzeit noch keine schalltechnischen Vermessungen vor-
liegen wird in Bezug auf den Schallleistungspegel und das Frequenzspektrum auf die Her-
stellerangaben zurückgegriffen. Die Unsicherheit des Prognosemodells, die aufgrund der 
noch fehlenden Vermessungen nicht genau bekannte Serienstreuung und auch die Unge-
nauigkeit einer Schallvermessung sind durch Zuschläge berücksichtigt. An Stelle der Herstel-
lerangabe von 104 dB(A) wurden so für die Berechnung 105,7 dB(A) herangezogen und 
auch die Verteilung auf das Frequenzspektrum wurde entsprechend angepasst. 
Die Berechnung geht davon aus, dass gemäß Herstellerangaben keine immissionsrelevante 
Ton- und Impulshaltigkeit und auch keine informationshaltigen Geräusche auftreten. Der 
Gutachter sieht auch keine Hinweise darauf, dass diese Aussage nicht plausibel ist. 
Zum Thema tieffrequente Geräusche / Infraschall ist ausgeführt, dass Windenergieanlagen 
keine Geräusche im tieffrequenten Bereich ab 90 Hz und tiefer hervorrufen, die hinsichtlich 
möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen gesondert zu prüfen wären. Für Frequenzen im 
nicht hörbaren Bereich ab 20 Hz (Infraschall) wird ausgeführt, dass bereits ab einer Entfer-
nung von 700 m keine wesentliche Erhöhung der Infraschallpegel beim Einschalten der 
Windenergieanlagen mehr gemessen wurde. Unabhängig davon wurden nach Aussage des 
Gutachtens bisher keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse für negative Auswirkun-
gen des Infraschalls unterhalb der Wahrnehmungsschwelle gefunden, auch wenn einige 
Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren. 
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Für die Bewertung wesentliche kurzzeitige Geräuschspitzen mit mehr als 20 dB(A) Richtwer-
tüberschreitung (Bremsen, Betrieb der Windnachführung o.ä.) sind üblicherweise bei Wind-
energieanlagen nicht zu erwarten, ebenso die Übertragung von Körperschall über den Boden 
in einer Weise, die eine Überschreitung von Richtwerten bewirken könnte. 
 

6.1.1.2 Ausgangssituation 

Als Vorbelastungen sind insgesamt 13 bereits bestehende Windenergieanlagen zu berück-
sichtigen. Neben den im näheren Umfeld stehenden 8 Anlagen sind dies weitere 5 auf dem 
Bistersberg etwa 4 km westlich1. 

 

6.1.1.3 Auswirkungen (Zusatz- und Gesamtbelastung) sowie Maßnahmen zu 
Vermeidung, Minderung, Ausgleich oder Ersatz 

Die Berechnungsergebnisse der Zusatzbelastung zeigen, dass während der Tageszeit die 
Beurteilungspegel der Zusatzbelastung an allen Immissionspunkten um mindestens 19 dB 
unter dem jeweiligen Immissionsrichtwertliegen. Hier kommt somit das o.g. Irrelevanzkriteri-
um zur Anwendung und es kann auf eine genauere Ermittlung der Gesamtbelastung verzich-
tet werden. 

In der Nacht werden bei 17 der 19 Immissionspunkten die Immissionsrichtwerte um 10 dB(A) 
und mehr unterschritten. Bei 12 sind es sogar um 12 dB(A), so dass auch die im Fall einer 
größeren Anzahl von Anlagen niedriger anzunehmende Irrelevanzkriterium unterschritten 
wird. Es bleiben 7 Immissionspunkte mit Unterschreitungen von etwa 8-11 dB(A), für die eine 
genauere Untersuchung notwendig wird, ob die geplanten Anlagen möglicherweise zu 
Richtwertüberschreitungen führen. 

 

 
1 Für die Anlage Bi03 auf dem Bistersberg wurde die Genehmigung zurückgenommen. Somit beste-
hen gemäß ergänzendem Schreiben vom August 2020 dort nur zu berücksichtigende Vorbelastungen 
durch 5 Anlagen. 
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Tabelle 1: Übersicht über die Gesamtbelastung durch Schallimmissionen an den im Fachgutach-

ten betrachteten Immissionsorten im Verhältnis zu den jeweiligen Richtwerten (Nacht) 

 

Die Immissionsrichtwerte werden nach diesen Berechnungen auch im Zusammenwirken mit 
den bestehenden Vorbelastungen in 5 Fällen unterschritten, in einem Fall (IP 10) ausge-
schöpft und in einem weiteren Fall (IP 12) um 1 dB(A) überschritten. 

Am IP 12 wird der Immissionsrichtwert allerdings bereits heute durch die Bestandsanlagen 
ausgeschöpft und die neu geplanten Anlagen bewirken nur eine minimale Erhöhung um 
0,5 dB. Gemäß TA-Lärm soll die Genehmigung einer geplanten Anlage wegen einer Über-
schreitung aufgrund der Vorbelastung nicht verwehr werden, wenn dauerhaft sichergestellt 
ist, dass die Überschreitung nicht größer als 1 dB ist. 

 

6.1.1.4 Maßnahmen / Fazit 
Die schalltechnische Immissionsprognose zeigt, dass zur Einhaltung der einschlägi-
gen Richtwerte der TA-Lärm keine von der serienmäßigen Ausstattung bzw. vom Re-
gelbetrieb abweichenden technischen oder betrieblichen Vorkehrungen notwendig 
sind. 
 

6.1.2 Schattenwurf 

6.1.2.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik 
Die sich bewegenden Rotoren führen zu Hell-Dunkel-Effekten, die für davon betroffene 
Wohnnutzungen zu Beeinträchtigungen führen können. Zur Prognose der Reichweite und 
Dauer solcher Auswirkungen liegt ein Gutachten vor (Ramboll Deutschland GmbH 2020). 
Darin sind auch die zur Anwendung kommenden Normen und Vorschriften, die methodische 
Vorgehensweise und die technischen Eingangsgrößen genauer erläutert. Nachfolgend sind 
daraus die wichtigsten Grundzüge und Ergebnisse wiedergegeben, wie sie in die Planung 
eingeflossen sind. 
Grundlage für die Berechnung und Bewertung sind die „Hinweise zur Ermittlung und Beurtei-
lung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“ (WEA-Schattenwurf-Hinweise) 
der Bund/ Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) von 2002. 
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Maßgebend für die Abgrenzung des Untersuchungsgebiets sind zwei Kriterien:  

• Der sogenannte „Beschattungsbereich“ markiert die Entfernung, bis zu der ein Rotorblatt 
mindestens 20% der Sonnenflächen verdecken kann. Bei größerer Entfernung ist davon 
auszugehen, dass die Auswirkungen so geringfügig sind, dass unabhängig von der 
Dauer keine immissionsschutzrechtlich noch relevanten Störungen und Beeinträchtigun-
gen ausgehen. 

• Innerhalb dieser Entfernung muss es dann allerdings auch geometrisch bzw. astrono-
misch möglich sein, dass eine Verschattung im Jahresverlauf an einem bestimmten 
Punkt im Gelände überhaupt stattfinden kann, d.h. z.B. Standorte unmittelbar südlich ei-
ner Anlage sind nicht relevant. 

Innerhalb des so ermittelten Bereichs (siehe nachfolgende Abbildung) wurden insgesamt 38 
Immissionsorte im Umfeld der Anlagen ausgewählt. Sie repräsentieren jeweils die nächstge-
legenen bzw. weitere potenziell beeinträchtigten Bereiche im Umfeld.  
Bedingt durch die räumliche Ausdehnung der geometrisch möglichen Beschattungsbereiche 
liegen 32 dieser Punkte in der Ortslage Welchweiler (W01-25 und W27-W33), ein weiterer 
unmittelbar westlich (Aussiedlerhof, W26). 2 Punkte liegen in Bedesbach, (B03,04) drei wei-
tere in Altenglan (A01-03). 

 
Abbildung 13: Beschattungsbereich und astronomisch mögliche Beschattung durch die neu geplan-

ten Anlagen 

Beschattungsbereich 
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Die Berechnung ermittelt die für die Bewertung gemäß Hinweisen der Bund/Länder Arbeits-
gemeinschaft Immissionsschutz (LAI) maßgebende astronomisch maximal mögliche Be-
schattungsdauer. Nicht berücksichtigt sind eine ganze Reihe von Faktoren, die in der 
Realität zu deutlich kürzeren Dauern führen. Dazu gehören Bewölkung bzw. Nebel, Still-
standszeiten der WEA, und auch kleinräumige Sichtverschattung durch Bewuchs und Ge-
bäude. Auch die Windrichtung bzw. Ausrichtung des Rotors wird im Sinn eines „worst case“ 
so angenommen, dass zum Immissionspunkt immer in der ungünstigsten Position, also in 
frontaler Draufsicht zum Immissionsort, steht. 
Die meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauer wird durch den Gutachter zum Ver-
gleich ebenfalls ermittelt. Sie wird für die Bewertung der Einhaltung der Richtwerte nicht her-
angezogen, verdeutlicht aber, dass die real zu erwartenden Immissionen deutlich niedriger 
bzw. kürzer sind. 

6.1.2.2 Ausgangssituation 
Als Vorbelastung berücksichtigt sind die im Umfeld bestehenden insgesamt 8 Anlagen.  
Wie sich zeigt, überschreitet bei Ansatz der astronomisch möglichen Beschattungsdauer 
schon die Vorbelastung an einigen Punkten die Immissionsrichtwerte von maximal 30 Stun-
den pro Jahr und/ oder 30 Minuten pro Tag. Betroffen sind neben dem Freibad Altenglan mit 
einer nur knappen Überschreitung der maximalen täglichen Beschattung um 1 Minute vor 
allem eine Reihe von Immissionspunkten in Welchweiler. 

6.1.2.3 Auswirkungen 

In einem ersten Rechendurchgang zeigte sich, dass es ohne Abschaltungsmaßnahmen an 
fast allen Immissionspunkten in Welchweiler zu Überschreitungen der maximalen Stunden-
zahl der Beschattung pro Jahr käme, bzw. bestehende Überschreitungen weiter erhöht wür-
den. Deutlich geringer sind die Überschreitungen der maximalen Tageswerte, aber auch 
diesbezüglich sind Immissionspunkte in Welchweiler betroffen. 

Als maßgebend für diese Überschreitungen zeigte sich dabei die Anlage Be 02. Für sie wird 
daher eine Abschaltung in kritischen Zeiträumen vorgeschlagen. Wie die nachfolgende Ta-
belle zeigt, können dadurch Zusatzbelastungen erheblich reduziert und eine Überschreitung 
der Richtwerte durch die Zusatzbelastung der neu geplanten Anlagen vermieden werden. 

Die nach dieser Maßnahme noch verbleibenden Richtwertüberschreitungen bestehen bereits 
heute und werden durch die geplanten Anlagen nicht weiter erhöht. 
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Tabelle 2: Übersicht über die Gesamtbelastung durch Schattenwurf an den im Fachgutachten 

betrachteten Immissionsorten (rot: Richtwertüberschreitungen) bei (zeitweiliger) Ab-
schaltung Be02 
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6.1.2.4 Maßnahmen / Fazit 
Um die Einhaltung der einschlägigen Richtwerte bezüglich Dauer und Häufigkeit von 
Schattenwurf gewährleisten zu können, werden zeitweilige Abschaltungen notwendig. 
Das Fachgutachten schlägt dafür Anlage Be02 vor und belegt für diesen Fall auch, 
dass die einschlägigen Richtwerte eingehalten werden können. 

Die nach dieser Maßnahme noch verbleibenden Richtwertüberschreitungen bestehen 
bereits heute und werden durch die geplanten Anlagen nicht weiter erhöht. 
 

6.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

6.2.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik 
Erfassung der Biotoptypen 
Eine Erfassung der Biotoptypen erfolgte im Umkreis von 500 m. Aufbauend auf den bereits 
2015 für die bestehenden Anlagen durchgeführten Kartierungen erfolgte auf Basis aktueller 
Luftbilder (Befliegung 2020) und Begehungen vor Ort 2020 eine Überprüfung und Aktualisie-
rung. 
 
Erfassungen Fauna 
Zur Tierwelt wurden bereits in den Jahren 2014 und 2015 umfangreiche Erfassungen durch-
geführt. 2020 und 2021 wurden diese auf Plausibilität und Aktualität geprüft und, soweit not-
wendig, aktualisiert und ergänzt. 
Aufgrund der Biotopausstattung des Plangebietes und der Charakteristik des Vorhabens 
wurden vor allem die Artengruppen Fledermäuse und Vögel untersucht. Eine ausführliche 
Beschreibung und Begründung enthalten die als Anlage beigefügten Fachgutachten (BFL 
2020A, B, C, 2021). Nachfolgend sind jeweils die wichtigsten Grundzüge der Vorgehensweise 
und die Ergebnisse kurz dargestellt. 
Nach Maßgabe des § 44 Bundesnaturschutzgesetz erfolgt die Auswahl der im Hinblick auf 
artenschutzrechtliche Belange näher zu betrachtenden Arten nach folgenden Kriterien: 

• Streng geschützte Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie der EU 

• Europäische Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie mit folgender Differenzie-
rung: 

o In der Roten Liste des Landes Rheinland-Pfalz aufgeführte Arten, in dem 
Sinn, dass für sie von einem grundsätzlich höheren Risiko ausgegangen wird, 
dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population in artenschutzrecht-
lich relevantem Umfang verschlechtern kann, 

o sonstige Europäische Vogelarten, für die diese Prüfung grundsätzlich eben-
falls erfolgen muss, für die aber aufgrund ihrer Verbreitung, Häufigkeit und 
Lebensraumansprüche in dieser Hinsicht nur geringe oder keine Risiken be-
stehen. 

Zu Vorkommen sonstiger und nicht geschützter Arten wurden keine speziellen Erhebungen 
durchgeführt. Aufgrund der betroffenen Lebensraumstrukturen und der im Umfeld bekannten 
Nachweisen (Datenbank ARTeFAKT) ist aber eine ausreichend sichere Einschätzung hin-
sichtlich möglicher artenschutzrechtlich relevanter Vorkommen und Betroffenheiten möglich: 
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Die Ornithologische Fachgutachten (BFL 2020B, C) beinhalten folgende Methodik: 

• Im Umkreis von etwa 500 m („Kernbereich“) um die geplanten WEA erfolgten im Zeit-
raum März bis Juni 2020 an 12 Terminen qualitative Erfassungen aller Brutvogelarten 
(inklusive Eulen und Waldschnepfe). Im Rahmen dieser Untersuchungen fand außerdem 
eine quantitative Revierkartierung von nach BNatSchG § 7 streng geschützten bzw. nach 
Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten und Rote Liste (RL) Arten ge-
mäß der RL RLP (SIMON et al. 2014) statt. Dabei wurde generell nach den Empfehlungen 
von SÜDBECK et al. (2005) vorgegangen. 

• Die Untersuchung von windkraftsensiblen Arten erfolgte sowohl im näheren Umfeld der 
geplanten Anlagenstandorte als auch – in Abhängigkeit der jeweiligen artspezifischen Ak-
tionsräume – in der weiteren Umgebung bis mindestens 3 km Entfernung gemäß VSW 
& LUWG (2012) und z. T. darüber hinaus. Dazu wurden der Standortbereich sowie die 
weitere Umgebung von erhöhten Geländepunkten mit guter Übersicht observiert (Vantage 
Point Survey, SNH (2005, 2014)). Bei Verdachtsfällen auf Brutvorkommen/ Reviere rele-
vanter Arten wurden gezielte Horstsuchen in entsprechenden Bereichen durchgeführt. Im 
Radius von 2.500 m um die Horststandorte von Rotmilanen wurde eine Habitatpotenzial-
kartierungen gemäß ISSELBÄCHER et al. (2018) durchgeführt. Erfassungsmethoden und 
Bewertungskriterien wurden darüber hinaus nach den Empfehlungen von SÜDBECK et al. 
(2005) angewandt. Als optische Geräte wurden verwendet: Ferngläser: Swarovski 10x42, 
Spektive: Swarovski 20/25-60x85. Schwerpunkte der Kartierungen lagen im März und Ap-
ril sowie Ende Juli. So wurde im Frühjahr 2020 zwischen dem 13.03. und dem 28.04. ver-
stärkt nach dem Wechselhorst des Rotmilanpaares „Bruderwald“ gesucht sowie Ende Juli 
nach Wespenbussard-Vorkommen im engeren Planungsbereich (insgesamt 20 Termine). 

• 2020 wurden innerhalb des 3 km Radius um die WEA-Planung 5 Brut- und Reviervor-
kommen von Rotmilanen nachgewiesen. Aufgrund von Voruntersuchungen sind bereits 
für einige Brutpaare individuelle Raumnutzungsanalysen (RNA) durchgeführt worden. 
Insgesamt wurden 2020 zwei weitere individuelle Raumnutzungsanalysen durchgeführt: 
Eine Beobachtungsreihe (Rotmilan 3) erstreckten sich über 19 Begehungstagen mit ins-
gesamt rund 182 Stunden. Die zweite (Rotmilan 7) wurden über 20 Begehungstage mit 
insgesamt ungefähr 183 Stunden beobachtet. Die Erfassungsdauer beider RNA übertrifft 
sowohl hinsichtlich der Anzahl der Termine als auch der Gesamtbeobachtungszeit die 
derzeitigen Empfehlungen deutlich (18 Termine à 3-4 h, 54-72 Std. Beobachtungszeit; vgl. 
ISSELBÄCHER et al. 2018), insbesondere die Beobachtungszeit liegt mit 182 h und 183 h 
deutlich über den Anforderungen. Insgesamt wurden ausreichend Daten erhoben, die ei-
ne belastbare Aussage ermöglichen. 
Die Beobachtungen erfolgten aufgrund der anspruchsvollen Topografie sowie der Vertei-
lung der Rotmilanbrutpaare mit drei Personen synchron von verschiedenen Beobach-
tungspunkten (BP). Durch den Einsatz mehrerer Beobachter an zusätzlichen 
Beobachtungspunkten ließ sich der Planbereich und der jeweilige Horstwald gut einse-
hen. 
Ergänzend erfolgte im jeweils artspezifischen Prüfbereich (bis zu 6.000 m) zudem eine 
Datenrecherche (Recherche im Internet, zudem Datenabgleich mit Kartierungen für be-
nachbarte WEA-Planungen). 

• Zur Erfassung von Zugvögeln wurde auf die Ergebnisse aus dem Jahr 2014 zurückge-
griffen. Es wurden insgesamt an 9 Terminen zwischen dem 17.09.2014 – 13.11.2014 
Zugvogelzählungen durchgeführt. Die Zählungen wurden jeweils von einer Person nach 
einem standardisierten Verfahren per Sichterfassung von einem exponierten Standort 
durchgeführt. Erfasst wurde der Kleinvogelzug bis in Höhen von 200-300 m in einem Ra-
dius von 500–1.500 m um den Beobachtungsstandort. Größere Vogelarten wurden in ei-
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nem entsprechend größeren Radius erfasst. Gezählt wurde jeweils ca. 3-4 Stunden ab 
Sonnenaufgang, der intensivsten Phase des bodennahen Tageszuges. An zwei Tagen 
musste die Zählung witterungsbedingt abgebrochen werden, die verfügbaren Daten wer-
den vom Fachgutachter aber als nach wie vor ausreichend aktuell und aussagekräftig an-
gesehen. 

• Auch die Erfassung von Rastvogelbeständen erfolgte bereits im Herbst 2014 an 12 
Terminen vom 29.08 bis 20.11 und im Frühjahr 2015 an 8 Terminen vom 14.01 bis 26.04. 
Ein besonderes Augenmerk wurde dabei z. B. auf den Kiebitz oder auch auf Arten wie 
Korn- bzw. Wiesenweihe gelegt, da speziell für diese Arten bereits Beeinträchtigungen in 
Rastgebieten nachgewiesen wurden und diese deshalb als empfindlich eingestuft werden. 
Untersucht wurden daher vor allem Offenlandflächen sowohl in der Nähe der geplanten 
Anlagenstandorte aber auch im weiteren Umfeld bis zu 2 km gemäß den Vorgaben von 
VSW & LUWG (2012). Es ist davon auszugehen, dass diese Daten nach wie vor ausrei-
chend aktuell und aussagekräftig sind. 

• Zur Bewertung des Kranichzuges bzw. möglicher Konfliktpotenziale wurden zahlreiche 
vorliegende Daten aus der Region sowie die diversen allgemeinen Erkenntnisse zum 
Kranichzug in Rheinland-Pfalz ausgewertet, welche insgesamt eine belastbare Aussage 
für den zur Rede stehenden Bereich zulassen. 
Um das tatsächliche Konfliktpotenzial zu überprüfen, wurde im Herbst 2014 an fünf 
Hauptzugterminen (23.10., 24.10., 28.10., 29.10., 09.11.) der Kranichzug erfasst. Im Früh-
jahr 2015 wurden keine gesonderten Kranichzählungen im Pfälzer Bergland durchgeführt, 
da der Frühjahrszug 2015 im Norden von RLP erfolgte und nicht mit einem Zugaufkom-
men für den Bereich zu rechnen war.  
2020 wurden aktuelle Daten zum Durchzug bis 2019 des allgemeinen Kranichmonitorings 
ausgewertet. 
 

Das Fachgutachten Fledermäuse (BFL 2020A) baut auf folgenden Erfassungen auf: 

• In den Jahren 2014/15 erfolgten neben Detektoraufnahmen entlang ausgewählter Trans-
sekte bioakustischer Dauererfassung, Netzfängen an mehreren Standorten und Telemet-
rie von 19 Individuen (vier männliche Mausohren, drei Bechsteinfledermausmännchen, 
vier Bechsteinfledermausweibchen, je zwei Weibchen und Männchen des Braunen Lang-
ohrs, eine männliche Fransenfledermaus sowie zwei männliche Kleinabendsegler). Mit 
Hilfe der besenderten Tiere konnten Raumnutzungsanalysen erfolgen und Quartierbäume 
(Wochenstuben, Männchenquartiere) sowie die Kernbereiche der Jagdgebiete ermittelt 
werden. Darüber hinaus wurden noch Dämmerungsbeobachtungen durchgeführt. 

• 2020 wurden keine weiteren bioakustischen Erfassungen durchgeführt. Es erfolgten aber 
an fünf weiteren Standorten Netzfänge. Es wurden keine Individuen aus Arten gefangen, 
für die eine Raumnutzungsanalyse nach Einschätzung des Gutachters als sinnvoll bzw. 
notwendig gesehen wird. Ein männliches Braunes Langohr wurde besendert und führte 
zum Nachweis von Quartierbäumen in auch bereits 2014/15 mit dieser Nutzung nachge-
wiesenen Waldbereichen. 

• Auf Grundlage der detaillierten Ausführungsplanung wurden an den geplanten WEA-
Standorten sowie den Zuwegungen die betroffenen Rodungsbereiche auf Quartierspoten-
ziale von Fledermäusen am 25.03.2021 begutachtet. Die Bäume mit Quartierspotenzial 
wurden per GPS eingemessen und deren spezifische Merkmale dokumentiert. 
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6.2.2 Ausgangssituation 

6.2.2.1 Landschaftsstruktur Pflanzen und Biotoptypen 
Eine ausführliche Dokumentation des Bestandes in Text und Plänen findet sich im land-
schaftspflegerischen Begleitplan (L.A.U.B. 2016C). Nachfolgend sind daraus nur die wichtigs-
ten Grundzüge zusammengestellt. 
Die geplanten Standorte liegen auf einer für den Naturraum typischen offenen Kuppe mit 
einem Mosaik aus Ackerflächen, Grünland, Brachen und Wald. Ältere Waldbestände finden 
sich überwiegend nur an den steileren Hanglagen. Größere Teile der etwas flacheren Hänge 
bis auf die Kuppen wurden allerdings in den vergangenen Jahrzehnten mit Laub- und Nadel-
gehölzen aufgeforstet. Neben Eichen und Linden ist v.a. die Douglasie relativ verbreitet, da-
zu kommen verschiedene weitere Arten von Blautannen (Durchgewachsene 
Weihnachtsbaumkultur) bis Kirschen und Spitzahorn. Nur teilweise und v.a. im Norden sind 
auch noch Reste der ehemaligen Magerwiesen an den Hängen erhalten, allerdings mehr 
oder weniger stark verbuscht. 
Im Süden finden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Königsland ausgedehntere 
Buchen- und eichenreiche Wälder und im Verhältnis kleinere Offenlandanteile mit Grünland. 
Die Erfassungen des Biotopkatasters Rheinland-Pfalz erfassen auf dem Höhenzug nur we-
nige, inselhafte Feldgehölze und einige kleine Tümpel. In den angrenzenden Taleinschnitten 
sind die dortigen kleinen Quellbäche erfasst und als geschützte Biotoptypen eingestuft.  
 
Folgende Biotopstrukturen wurden im Umkreis von 500 m erfasst: 
 

• Wald 
AA0 Buchenwald 
Ausgeprägte ältere Buchenbestände finden sich nur südöstlich der Landesstraße L 368 und 
am Westhang der Kalmet. Der flächige Bestand östlich der Kalmet ist durch Durchforstung 
aufgelichtet, so dass die Kraut- und Strauchschicht für einen Buchenwald in weiten Teilen 
untypisch dicht ist. 
 
AA1 Eichen-Buchenmischwald 
Neben einem schmalen Streifen entlang eines Hangs nordwestlich der Landesstraße L368 
finden sich weitere Bestände im Südwesten im Komplex mit Buchen und Eichenwäldern. 
Dazu kommt ein Bestand am Hohenestel mit Rotbuchen, Eichen und Kirschen. 
 
AA4 Nadelbaum-Buchenmischwald 
Buchenbestände mit eingemischten anderen Baumarten. Neben Lärche z.T. auch Esche und 
Eiche. Neben einigen kleineren jüngeren Aufforstungen liegt ein Altbestand zwischen den 
beiden Quellbacharmen des Sulzbachs. Im Bereich der jüngeren Bestände wurde teilweise 
durchforstet, daher sind die Bestände hier lückiger mit Rückeschneisen und Lichtungen. 
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AB1 Buchen-Eichenmischwald 
Ein solcher älterer Bestand liegt unmittelbar neben dem Buchenwald AA0 im Südosten, öst-
lich des geplanten WEA Standorts. 
 
AB3 Eichenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten 
Zum Großteil Aufforstungen mit Eichen (Quercus petraea, z.T. auch robur) und Winterlinden 
(Tilia cordata) sowie z.T. Spitzahorn (Acer platanoides). Überwiegend jung (Stangenholz mit 
um 10 cm und geringes Baumholz mit 15-20 cm Stammdurchmesser). 
 
AB9 Hainbuchen-Eichenmischwald 
Regelmäßig vor allem entlang der steileren Hanglagen und teilweise auch in den Tälern. Bei 
ihnen handelt es sich vermutlich ganz überwiegend um auch historisch waldbestandene Flä-
chen, während sonst größere Teile des Gebietes von jungen oder nur einigen Jahrzehnte 
alten Aufforstungen geprägt sind. 
 
AG2 Sonstiger Laubmischwald heimische Arten 
Junge Aufforstungen (Stangenholz mit etwas variierenden Anteilen an Sommerlinde und 
Spitzahorn, z.T. auch Eichen und Kirsche. 
In der mit AG2/AU2 gekennzeichneten Fläche finden sich Bestände mit starken Auflichtun-
gen (Ginster). 
 
AJ0 Fichtenwald 
Die markanteste Stelle ist eine bereits etwas ältere Aufforstung im Norden des Kalmet. 
 
AK0 Kiefernwald 
Es handelt sich um einen schmalen Kiefernstreifen mit Schwarzkiefern am Südrand eines 
Buchen-Mischbestandes (AA4).  
 
AL0 Wald aus seltener Nadelbaumart 
Überwiegend von Douglasien geprägte Bestände, z.T. vor allem in Tallage auch Fichte. 
Die mit AL0/AU2 gekennzeichneten Flächen sind älterere Douglasienbestände mit starken 
Auflichtungen und dort flächig aufkommenden Sträuchern und Laubgehölzen 
AL0/AG2 bezeichnet Aufforstungen mit Douglasien“blöcken“ und Laubholz in den Zwischen-
räumen und am Rand. 
 
AM1 Eschenmischwald 
Noch relativ junge Aufforstung mit Eschen und Bergahorn. 
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• Kleingehölze 
 
BA1 Feldgehölz aus einheimischen Baumarten 
Meist eichenreiche Bestände mit Hainbuche. 
 
BA2 Feldgehölz aus gebietsfremden Arten 
Es handelt sich um Baumpflanzungen mit dominierenden Fichten und z.T. Ahorn auf mehre-
ren schmalen Parzellen. Dazwischen findet sich Wildobst und Sukzession.  
 
BB0 Gebüschgruppe 
Mehrere verstreute Gebüschgruppen, z.T. auch in unmittelbarem Zusammenhang mit Wald-
flächen. Im Bereich der geplanten Anlage Be02 befindet sich eine Fläche mit Schlehe, 
Brombeere und Besenginster. Sie ist gemäß Waldgesetz eindeutig dem angrenzenden Wald 
zuzurechnen, wurde aufgrund der dort vorhandenen Lebensraumstrukturen aber dem Bio-
toptyp „Gebüsch“ zugerechnet. 
 
BB1 Gebüschstreifen 
Meist wegebegleitende, strauchreiche Gehölzstreifen, regelmäßig mit Vogelkirsche, dazu je 
nach Standort etwas unterschiedliche Arten wie Salweide, Schlehe, Brombeere und Esche. 
 
BF2/BF3 Baumgruppe / Einzelbaum 
Vereinzelte Obstbäume, teilweise auch Wildkirsche, Eichen und Weiden. 
 
 

• Grünland 
EA0/EA1 Fettwiese (Glatthaferwiese) 
Große Teile des Untersuchungsgebietes, vor allem im Süden werden von (Glatthafer-) Wie-
sen bestimmt. Es handelt sich um Wiesen mittlerer Standorte mit teilweise etwas trockener, 
teilweise etwas feuchterer Ausbildung. 
Die geplanten WEA Be02 soll im Randbereich einer Fettwiese (EA0) errichtet werden. Die 
heutige Wiesenflächen wurde noch bis ca. 2015 ackerbaulich bewirtschaftet, ehe eine Um-
wandlung in Grünland erfolgte. Die ursprüngliche Bewirtschaftung schlägt sich auch im Ar-
teninventar nieder.  
Die Vorhabenfläche im Bereich der WEA Al02 betrifft den Randbereich einer Mähwiese, die 
als Fettwiese, Flachlandausb. (Glatthaferwiese) (EA1) kartiert wurde. Die Fläche war 
deutlich vor dem 15. Juni gemäht (Zeitpunkt der Begehung 15.06.2020). Die Wiesenfläche 
weist ein durchschnittliches Arteninventar mit einem nur geringen Anteil an Magerkeitszeiger 
auf.  
Die Wiese erfüllt derzeit nicht die Mindestkriterien einer mageren Flachland-Mähwiesen im 
Sinne des § 15 LNatSchG. Es ergibt sich keine ausreichende Schutzwürdigkeit gemäß § 15 
LNatSchG bzw. § 30 BNatSchG. 
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EC1 Nass- und Feuchtwiese 
Ein feuchter Taleinschnitt östlich der L 368 ist im Biotopkataster unter der Kenn-Nr. BT-6410-
0905-2009 als „Nasswiese östlich Hohenestel“ erfasst und wie folgt beschrieben. Nach § 
30 Bundesnaturschutzgesetz geschützte Nass- und Feuchtwiese (yEC1), Schafbewei-
dung, Wanderschäferei 
Weitere Nass- und Feuchtwiesen sind in einer Talmulde etwas weiter südöstlich unter der 
Nummer BT-6410-0899-2009 als „Nasswiese nordöstlich Kalmet“ erfasst und wie folgt 
beschrieben: Nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützte Nass- und Feuchtwiese 
(yEC1), Sumpfschrecke, Schafbeweidung, Wanderschäferei 
Im Norden findet sich ein kleiner Bestand, der als BT-6410-0703-2009 „Nasswiese nord-
westlich Scharte“ erfasst und wie folgt beschrieben ist: Nach § 30 Bundesnaturschutzge-
setz geschützte Nass- und Feuchtwiese (yEC1), Große Goldschrecke, Bach, Graben mit 
einzelnen naturnahen Strukturelementen (wx3), Verkehrsweg-Begleitgraben 
 
EC4 Basenarme Pfeifengraswiese 
Innerhalb einer Nasswiese ist im Biotopkataster im Südwesten unter der Nummer BT-6410-
0901-2009 eine basenarme Pfeifengraswiese als „Feuchtwiese nordöstlich Kalmet“ er-
fasst und wie folgt beschrieben: Nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützte Pfeifen-
graswiese (zEC4), Bunter Grashüpfer, Schafbeweidung, Wanderschäferei  
 
ED0, ED1 Magergrünland, Magerwiese 
Die westlich und östlich an eine feuchte Talrinne östlich Hohenestel anschließenden Hänge 
sind im Biotopkataster unter der Nummer BT-6410-0903-2009 erfasst und als „Magerwiesen 
östlich Hohenestel“ wie folgt beschrieben: Magerwiese (xED1), Obernutzung Streuobst, 
Schafbeweidung, Wanderschäferei Ähnliche Strukturen sind unter BT-6410-0897-2009 als 
„Magerwiese nordöstlich Kalmet“ beschrieben: Magerwiese (xED1), Schafbeweidung, 
Wanderschäferei (vf12) 
Magerwiesen unterliegen auf Grundlage des § 15 LNatSchG dem Schutz des 
§ 30 BNatSchG. 
 
EE0 Grünlandbrache 
Brachflächen auf überwiegend mittleren Standorten. Der verbreitete Ginster und vereinzelte 
Reste mit Thymian und an einer Stelle (nördlich der Kreisstraße) auch Golddistel weisen auf 
ehemalige Magerwiesen hin. Teile sind mehr oder weniger stark verbuscht (EE0/BB0). 
 
EE3 Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland 
Ein solcher Brachestreifen ist unter der Nummer BT-6411-0625-2009 als „Nassbrachen süd-
lich Welchweiler“ erfasst und wie folgt beschrieben:  
Nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschütztes brachgefallenes Nass- und Feucht-
grünland (yEE3), Quellbach verläuft durch Nassbrachen, unten grabenartig, quellig, durchsi-
ckert (stw). 
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• Gewässer 
FD0 stehendes Kleingewässer 
In einem ebenfalls im Biotopkataster erfassten Feldgehölz unmittelbar östlich des von Süden 
kommenden befestigten Feldwegs sind im Biotopkataster unter der Nummer BT-6410-0887-
2009 zwei Kleingewässer als „Tümpel nordöstlich Hohenestel“ erfasst und wie folgt be-
schrieben: 
Nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützte stehende Kleingewässer (yFD0), 2 wohl 
künstlich angelegte Tümpel in Feldgehölz; Abfall an und in Tümpel (Kartons etc.), Feuerstel-
le in der Nähe. 
Beide Gewässer sind sehr klein und flach und lagen nach dem heißen und trockenen Som-
mer 2015 im August trocken. Sie waren im Gelände aber noch deutlich erkennbar und zeig-
ten Spuren längerer und regelmäßiger Wasserführung bzw. Reste von Vernässung. 
 
FM4 Quellbach 
Ein namenloser Quellbach östlich des „Kalmet“ ist im Biotopkataster unter der Kenn-Nr. 
BT-6410-0943-2009 erfasst und wie folgt beschrieben: Nach § 30 Bundesnaturschutzge-
setz geschützter naturnaher Quellbach (yFM4). 
 
Der Hochmanns Graben im Norden des Untersuchungsgebietes ist unter der Nummer BT-
6410-0759-2009 im Biotopkataster erfasst und wie folgt beschrieben: Nach § 30 Bundesna-
turschutzgesetz geschützter naturnaher Quellbach (yFM4): (Kerbtälchen),  
Zwei Arme des Quellbachsystems des Sulzbachs im Westen des Untersuchungsgebiets sind 
im Biotopkataster unter der Nummer BT-6410-0767-2009 als „Quellbäche des Sulzbachs 
östlich Bedesbach“ erfasst und wie folgt beschrieben: Nach § 30 Bundesnaturschutzge-
setz geschützter naturnaher Quellbach (yFM4), Kerbtälchen, forstliche Abfälle, Ufergehölz 
beidseitig, Fichte, verrohrt 
Im August 2015 lag der Bachlauf bis auf partielle Vernässungen und Lachen fast trocken 
(Abb. unten links). Die schmalen Einkerbungen der Bachläufe werden überwiegend von 
Laubwald gesäumt, am Westrand des Untersuchungsgebietes findet sich aber auch ein Ab-
schnitt mit Fichten (Abb. unten rechts). 
Unter der Nummer BT-6411-0626-2009 ist Biotopkataster im Südosten des Untersuchungs-
gebietes ein weiterer Quellbach als Teil eines Komplexes „Quellbäche südwestlich 
Welchweiler“ erfasst und wie folgt beschrieben: Nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz 
geschützter Quellbach (yFM4), Ufergehoelz beidseitig, z.T. verrohrt, z.T. naturnah 
 
FM6 Mittelgebirgsbach 
Der Leppengraben südöstlich der L 368 ist im Biotopkataster des Landes unter der Kenn-
Nr. BT-6410-0907-2009 als Mittelgebirgsbach erfasst und wie folgt beschrieben: Nach § 30 
Bundesnaturschutzgesetz geschützter naturnaher Mittelgebirgsbach (yFM6), Trennung 
von Teilstücken durch Verrohrung unter Schwimmbad + Intensivweide u. Pappeln. 
 

• Gesteinsbiotope 
GF0 Vegetationsarme oder -freie Bereiche 
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(Temporäre) Lagerflächen und Zuwegungen im Bereich der bereits errichteten Windenergie-
anlagen.  
 

• Weitere anthropogen bedingte Biotope 
HA0 Acker 
Intensiv genutzte Ackerflächen, insbesondere im Nord(westen) des Untersuchungsgebietes. 
 
HC0 Straßenrand 
Entlang der Landstraße erstreckt sich ein schmaler Straßenrand. 
 
HK2 Streuobst 
Schmaler Streifen am Waldrand westlich der bestehenden Anlage Be03 
 
HN1 Gebäude 
Unmittelbar südlich der WEA Be03 befindet sich eine Hütte des Imkervereins (Witterungs-
schutz/Lager).  
 
HT0 Lagerplatz 
So eingezeichnet sind die mit Schotter befestigten Kranstellplätze der bestehenden WEA 
(gt4). 
 
HU0/HN1 Freizeitnutzung 
Als „Bienenlehrpfad“ beschildertes, eingezäuntes privates Freizeitgrundstück mit kleineren 
Gebäuden zum Witterungsschutz etc. im Süden und von verschiedenen Nadelholzarten ge-
prägter Bepflanzung weiter nördlich (hangabwärts). 
 
HU0/BF2 Freizeitnutzung/ Baumgruppen 
Im Umfeld der unter HN1 erfassten Hütten finden sich vielfach hainartige Freiflächen mit un-
befestigten Zufahrten, Lagerflächen, Sitzgruppen, Grillmöglichkeiten etc., die von Bäumen 
überstellt sind. 
 
HW10 Bestehende Windkraftanlage 
 
KC0 Randstreifen 
Begrünte temporär beanspruchte Streifen entlang der Zufahrt für die Bestandsanlagen. 
 
LB0 flächenhafte Hochstaudenflur 
Im Zusammenhang mit dem Bau der bestehenden Anlagen gerodete ehemalige Waldflächen 
mit lückig aufkommendem, hochstaudenreichem Bewuchs. 
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• Verkehrs- und Wirtschaftswege 
VA2 Straßen 
Landstraße L 368 
 
VB1 Befestigter Feldweg 
Überwiegend handelt es sich um im Zuge des WEA Baus aus- bzw. neu gebaute Schotter-
wege (gt 4). 
 
VB2 Unbefestigter Feldweg 
 
Vorkommen geschützter Pflanzenarten 
Hinweise oder Belege für Vorkommen geschützter Pflanzenarten im Bereich der geplanten 
Anlagen liegen nicht vor. Die vorhandenen Nutzungen und Standortbedingungen lassen dies 
auch nicht als wahrscheinlich erscheinen. 
 

6.2.2.2 Tiervorkommen 
Die Untersuchungen zeigten folgende Ergebnisse 
 

6.2.2.2.1 Ergebnisse Vögel 
Gesamtübersicht Brut- und Gastvogelarten 
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die insgesamt beobachteten Vogelarten. 
Wie dargestellt erfolgte in einem Abstand von 500 m eine flächige Kartierung aller Brut- und 
Gastvögel. Im Abstand über 500 m konzentrierten sich die Erfassungen auf windkraftsensib-
le Groß- und Greifvögel mit großen Aktionsradien. 
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Tabelle 3:  Ergebnisse der Brutvogelkartierungen 2020 (BFL 2020C) 

Erläuterung: Status: B = Brutvorkommen / Revier, G = Teilsiedler/Nahrungsgäste; Windkraftsensibilität nach VSW & LUWG 
(2012): ! = windkraftsensibel, !! = sehr windkraftsensibel; Rote Liste BRD 2015 = GRÜNEBERG et al. 2015, Rote RLP 2014 
= SIMON et al. 2014: V = Vorwarnliste, 3 = Gefährdet, 2 = Stark gefährdet, 1 = Vom Aussterben bedroht, 0 = Ausgestorben 
oder verschollen, R = Extrem Selten, *= ungefährdet, n.b. = nicht bewertet.)         Wertgebende Art nicht windkraftsensibel 
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6.2.2.3 Nicht windkraftsensible Brut- und Gastvogelarten 
Insgesamt wurden im Rahmen der durchgeführten Begehungen bzw. Beobachtungen ge-
mäß Übersichtstabelle 48 Vogelarten mit Brut bzw. Revier im Umkreis bis 500 m beobachtet. 
Keine dieser Arten ist als windkraftsensibel eingestuft. 
Weitere 6 Arten nutzen den Umkreis von 500 m als Nahrungsgast brüten aber in größerer 
Entfernung bis zu etwa 3 km. Von diesen Arten sind Rotmilan und Uhu als windkraftsensibel 
eingestuft und werden im nachfolgenden Kapitel noch genauer beleuchtet. 
Bei einigen weiteren Nahrungsgästen sind die Brutplätze nicht bekannt, aber z.B. in den um-
liegenden Siedlungen und Gehöften anzunehmen (Mauersegler, Mehlschwalbe). Da diese 
von dem Vorhaben nicht betroffen sind, bzw. keine durch das Vorhaben bedingte Zerstörung 
droht, kann auf eine aufwändige Suche verzichtet werden. 
Alle diese Arten unterliegen als Europäische Vogelarten dem besonderen Artenschutz des 
Bundesnaturschutzgesetzes und insbesondere den Verboten des §44 Abs. 1 BNatSchG. 
Überwiegend handelt es sich um verbreitete und nicht gefährdete Arten. 12 werden im 
Fachgutachten als „wertgebend“ hervorgehoben (siehe orangefarbene Markierung in der 
oben stehenden Tabelle). Überwiegend handelt es sich um nicht gefährdete, streng ge-
schützte bzw. in Anhang I der EU Vogelschutzrichtlinie genannte Arten. Fünf davon (Feld-
lerche, Waldlaubsänger, Star, Trauerschnäpper und Baumpieper) sind in den Roten 
Listen des Landes und/oder deutschlandweit als gefährdet oder sogar stark gefährdet einge-
stuft, der Neuntöter wird bundesweit in der Vorwarnliste geführt. 
Nicht explizit als „wertgebend“ hervorgehoben, aber in der Vorwarnlisten des Landes oder 
bundesweit aufgelistet sind darüber hinaus Kuckuck, Klappergrasmücke und Goldammer. 
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Abbildung 14: Nicht windkraftsensible Brutvogelarten 

 



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr 31/20: WEA Bedesbach, Altenglan.  UVP-Bericht 

 

  - 47 - 

6.2.2.3.1 Windkraftsensible Brut- und Gastvogelarten 
Es wurden folgende windkraftsensible Arten gemäß VSW & LUWG (2012) im Untersu-
chungsgebiet festgestellt (BFL 2020C).: 
 

• Rotmilan (ein Wechselhorst ohne Brut, vier Brutvorkommen im Prüfbereich, vier Brut-
vorkommen außerhalb des Prüfbereichs) 

• Uhu (zwei Reviere außerhalb des Prüfbereichs) 
• Weißstorch (Brutvogel außerhalb des Prüfbereichs) 
• Baumfalke, Schwarzmilan, Graureiher, Schwarzstorch und Weißstorch (Nahrungs-

gäste) 
 
Windkraftsensibel bedeutet dabei, dass diese Arten nicht nur durch eine Zerstörung von Le-
bensraumstrukturen oder Niststätten betroffen sein können, sondern auch durch den Betrieb 
gestört oder sogar gefährdet werden können. 
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Abbildung 15: Übersicht Vorkommen windkraftsensibler Brutvögel 
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Rotmilan 
Im Untersuchungsgebiet von 3.000 m wurden insgesamt vier Rotmilan-Brutpaare festgestellt.  
Ein Brutplatz im Bruderwald (RM1) war nur bis Anfang April 2020 besetzt. Weitere Beobach-
tungen zeigten, dass das Brutpaar ab April einen Wechselhorst am Hellerberg im Norden 
(RM 3) nutzte. 
Für zwei Brutplätze (RM 2 und RM 5) wurden bereits 2016 und 2018 Raumnutzungsamaly-
sen vorgelegt. Für zwei weitere (RM 3 und RM 7) wurden 2020 solche Beobachtungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind nachfolgend kurz dargestellt. 
Alle Brutvorkommen befanden sich 2020 außerhalb der Mindestabstandsempfehlung von 
1.500 m zur derzeitigen WEA-Planung. Der bis Anfang April besetzte Rotmilan-Horst im 
„Bruderwald“ (RM1) befand sich in 600 m Entfernung zu nächsten WEA.  Weitere beobach-
tete Vorkommen (RM 4,6,8,9) liegen außerhalb des 3.000 m Radius und wurden daher nicht 
näher untersucht. 
 
Die Aktionsräume des Brutpaars am Standort Hellerberg (RM 3) reichen gemäß der Unter-
suchungen bis an die geplanten Anlagen heran (siehe Abbildung unten). Die Kartendarstel-
lung zeigt dabei, dass offenbar v.a. die offene Kuppe mit genutzt wird, während die Wälder 
am Rand weniger häufig überflogen werden, da sie für die Futtersuche nicht nutzbar sind. 
Dieses Paar nutzte im Frühjahr zunächst einen Horst im Bruderwald deutlich weiter im Sü-
den und wechselte dann im April nach Norden. Der neue Brutplatz liegt etwa 1.800 m von 
den geplanten WEA entfernt. In diesem Bereich wurde bereits 2015 eine Brut beobachtet. 
Das Brutpaar im Bereich Herrmannsberg (RM7) bleibt dem gegenüber deutlich weiter östlich 
(siehe Abbildung unten). 
 
Die Darstellung in den nachfolgenden Karten kennzeichnet die Zahl der Beobachtungen des 
jeweiligen Brutpaars in einem bestimmten Bereich im Verhältnis zu den Gesamtbeobachtun-
gen.  
Rot markiert sind die Flächen, in denen sich etwa 70% der Beobachtungen lokalisieren lie-
sen, d.h. etwa 2/3 der Aktivitäten finden in diesem Bereich statt, rd. 30 % außerhalb. 
Gelb markiert sind Bereiche, die darüber hinaus bis zu etwa 80% der beobachteten Aktivitä-
ten abdecken, grün die, in denen zwar Rotmilane beobachtet wurden aber nur in wenigen 
Einzelfällen. 
Raumnutzungsanalysen für weitere Brutplätze der Jahre 2016 und 2018 zeigen Aktionsräu-
me, die die geplanten Standorte nicht oder nur marginal berühren (siehe dazu die Erläute-
rungen in der beiliegenden saP, L.A.U.B. 2021A). 
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Die Zahleneinträge stellen die Zahl der verorteten Beobachtungen innerhalb der jeweiligen 
Rasterzelle dar. 
 
Abbildung 16: Raumnutzungsanalyse Rotmilan „Hellerberg“ (RM 3) gemäß Fachgutachten 

 
 

WEA Al 02 

WEA Be 02 
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Die Zahleneinträge stellen die Zahl der verorteten Beobachtungen innerhalb der jeweiligen 
Rasterzelle dar. 
Abbildung 17: Raumnutzungsanalyse Rotmilan „Herrmann“ (RM 7) gemäß Fachgutachten 

 
  

WEA Al 02 

WEA Be 02 
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Uhu 
Uhubrutplätze werden nach Fachgutachter aufgrund von eigenen Beobachtungen wie auch 
nach Sichtung von Altdaten etwa 1.750 m westlich im Steinbruch Bedesbach und 2.500 m 
östlich im Schneeweiderhof angegeben. Eine weitere Felswand nördlich von Bedesbach 
(„Schleidchen“, etwa 2 km von den geplanten Anlagen entfernt) wird aktuell aufgrund von 
Bewuchs und Störungen als ungeeignet eingestuft. 
 
Schwarzmilan 
Der Schwarzmilan wurde gelegentlich als Nahrungsgast beobachtet. Brutplätze sind nur 
deutlich außerhalb des 3 km Radius um die geplanten Anlagen bekannt. 
 

Weißstorch 
Auch der Weißstorch brütet in über 3 km Entfernung westlich der Planung bei Ulmet auf ei-
ner Nistplattform. Die Weißstörche nutzen überwiegend das Glantal als Hauptnahrungshabi-
tat. Der Bereich der WEA-Planung wurde nicht von der Art als bevorzugtes Nahrungshabitat 
aufgesucht. 
 
Graureiher 
Es gab im Untersuchungsgebiet während der Großvogelerfassungen sehr selten Beobach-
tungen (Durchflüge) von Graureihern. Brutplätze, bzw. Kolonien sind im Untersuchungsge-
biet sicher auszuschließen, wodurch der Graureiher als Nahrungsgast gewertet wird. 
 
Baumfalke 
Der Baumfalke wurde im Jahr 2020 lediglich einmal im UG im Mai beobachtet. Es konnte 
kein Brutplatz oder Revier festgestellt werden, daher wird das beobachtete Tier als (sehr 
seltener) Nahrungsgast eingestuft. Bekannte Brutplätze aus 2020 liegen deutlich außerhalb 
des 3 km Radius bei Jettenbach. 
 
Schwarzstorch 
Während den Erfassungen wurden gelegentlich 1-2 Schwarzstörche beobachtet. 
Der Bereich der geplanten Anlagen wurden bei keiner dieser Beobachtungen überflogen. 
Die Flüge fanden, wie auch bereits in Vorjahren im Bereich des Steinalptals- bzw. über dem 
Truppenübungsplatz Baumholder statt. Dort ist, in deutlich über 3 km Entfernung zum Vor-
haben mit Sicherheit von einer Brut auszugehen. Zum anderen wurden 2020 Schwarzstör-
che häufiger ebenfalls außerhalb des 3 km Radius um Eßweiler beobachtet. Die Planung 
wurde jedoch an keinem Termin überflogen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass 
der Raum um die WEA-Planung nicht zu häufig frequentierten Flugbereichen gehört. 
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6.2.2.4 Rastvögel  
Im Rahmen der Frühjahrsrast-Zählungen und der herbstlichen Zugvogelerfassungen konnte 
bei den Erfassungen 2014/15 keine Rastvogelart nachgewiesen werden, die hinsichtlich der 
Planung von Windkraftanlagen eine besondere Berücksichtigung verlangt. Dies war aufgrund 
des strukturierten Geländes auch nicht zu erwarten, da es sich bei den durch VSW & LUWG 
(2012) als windkraftsensibel eingestuften Rastvogelarten um Arten handelt, welche zumeist 
größere vertikale Strukturen meiden und daher nur in Offenlandbereichen auftreten. 
Die Daten von 2014 und 2015 haben nach Einschätzung des Fachgutachters weiterhin Be-
stand. Eine landesweite Bedeutung des Plangebietes für windkraftsensible Rastvogelarten 
gemäß VSW & LUWG (2012) kann auf Grundlage der durchgeführten Untersuchungen und 
Recherche mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 

6.2.2.5 Zugvögel 
Im Rahmen der 7 verwertbaren Zählungen konnten bei Untersuchungen 2014 insgesamt 
8.802 durchziehende Vögel erfasst werden. Die effektive Zählzeit (hier sind Zeiten mit 
schlechter Sicht bzw. schlechten Zugbedingungen wie z. B. bei Regen ausgenommen) be-
trug 27 Stunden, wodurch sich eine Durchzugsfrequenz von 326 Vögeln pro Zählstunde 
ergab. Das Zugaufkommen ist demnach als durchschnittlich zu bewerten (Durchschnittsfre-
quenz: 300 – 1.000 V/h). 
Das Zugaufkommen an den verschiedenen Tagen war bis auf den 13.10. durchweg gering. 
So wurden allein am 13.10. gut 2/3 aller erfassten Individuen festgestellt. Die hohe Durch-
zugszahl an diesem Tag war von dem Wegzug von Feldlerche, Ringeltaube und in geringe-
rem Maße Buchfinken geprägt. Eine deutliche Zugverdichtung im Bereich des 
südwestverlaufenden Glantal wurde demnach nicht beobachtet. Die Masse der Vögel zog 
gemäß den Zählergebnissen auf breiter Front durch das Untersuchungsgebiet. 
Insgesamt gab es 2014 keinen Hinweis auf einen regionalen oder lokalen Zugkonzentrati-
onsbereich. Großräumig betrachtet reiht sich die Zählung als ein typisches Ergebnis in die 
BFL- Zugerfassungen im Nordpfälzer Bergland ein. So ergibt sich auf der Basis regionaler 
mehrjähriger Zugvogelzählungen des BFL für den Naturraum Saar-Nahe Bergland eine 
durchschnittliche Zugfrequenz von 502 Vögeln pro Stunde. Dieser Wert liegt im durchschnitt-
lichen Bereich des Vogelzuges. 
Auch nach aktuellen Erkenntnissen durch weitere regionale Zugvogelzählungen in verschie-
denen Jahren bis 2019 an räumlich benachbarten WEA-Standorten im 5 – 20 km Radius 
ergeben sich keinen Hinweis auf einen regionalen oder lokalen Zugkonzentrationsbereich. 
Es sind nach wie vor keine Restriktionen durch den herbstlichen Vogelzug zu erwarten. Die 
Daten und Aussagen aus 2014 haben vollumfänglich Bestand. Die Planung der zwei weite-
ren WEA-Standorte wird sich demnach nicht als eine Barriere im Sinne des § 44 BNatSchG 
Abs. 1 Nr. 2 auf den Vogelzug auswirken. 

 
Kranichzug 
Herbstzug 2014: 
Der Wegzug des Kranichs fand wie gewöhnlich in zwei größeren Wellen statt. Die erste Ab-
zugswelle fand dabei etwa zwischen dem 04.10. und 04.11. statt. Starke Zugtage mit Mas-
senabzug aus den norddeutschen Rastgebieten waren in diesem Zeitraum vor allem der 
28.10. und 29.10.2014. Auffallend war während dieser Phase der ungewöhnlich hohe Anteil 
an nächtlichem Durchzug, weshalb insgesamt geringere Zahlen ermittelt wurden. Die zweite 
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Zugwelle ist um den 05.11. bis 30.11. verzeichnet worden (vgl. auf www.ornitho.de). In die-
sem Zeitabschnitt wurde am 09.11. der individuenstärkste Durchzug (>45.000 Individuen) 
der Zugsaison 2014 verzeichnet. 
In beiden o.g. Zugphasen fanden Zählungen im Großraum Nordpfälzer Bergland statt, wel-
che auch den Bereich der hier zur Rede stehenden Planung Bedesbach mit abdeckten. Aus 
den eigenen Zählungen bzw. auch aus Datenrecherche auf der homepage von 
www.ornitho.de wird ersichtlich, dass das Plangebiet im Nordpfälzer Bergland am südlichen 
Rand des Durchzugskorridors liegt und nur leicht frequentiert wurde. So sind die meisten der 
erfassten Individuen für den Raum Nahe Nordpfälzer Bergland hauptsächlich im Nahetal 
(Raum Odernheim – Südrand des Soonwaldes) erfasst worden. 
 
Frühjahrszug 2015: 
Im Frühjahr 2015 verlief der Heimzug über Rheinland-Pfalz wie gewohnt in den nördlichen 
Landesteilen (Mosel-Eifel Region, vgl. www.ornitho.de). So sind in dem für die Planung rele-
vanten nordpfälzischen Landkreis Kusel (bzw. großräumig auch Landkreis Kaiserslautern) in 
der Datenbank von www.ornitho.de nur sehr wenige Eintragungen während der Heimzug-
phase von Ende Januar bis Ende April verzeichnet. Aufgrund dessen fand keine gesonderte 
Zählung des BFL im Nordpfälzer Bergland statt. 
 
Aktuelle Zugdaten 2019: 
Der Herbstzug im Jahr 2019 fand relativ früh aber wie gewöhnlich in zwei größeren Wellen 
statt. Die erste Welle begann bereits am 5.10.2019 und zog sich bis Mitte Oktober. Die zwei-
te Welle, Ende Oktober, war durch weitaus stärkeren Abzug gekennzeichnet, so wurden al-
lein am 29.10. über 86.000 Kraniche in Rheinland-Pfalz auf ornitho.de (kumuliert) gemeldet. 
Während den meisten Massenzugtagen im Herbst 2019 wurden eigene Kontrollzählungen in 
den Beobachtungsregionen, u.a. auch Saar-Nahe-Bergland (WEA Planung), durchgeführt. 
Es sind insbesondere die Beobachtungsregionen Nahe, Eifel/Mosel und Hunsrück vom 
Durchzug frequentiert worden. 
Im Frühjahr 2019 fand wie auch 2015 kein stärkerer Durchzug im Saar-Nahe Bergland statt. 
 
Bewertung 
Das Pfälzer Bergland (Bereich der vorliegenden Planung) ist als „erweiterter Naheraum“ im 
Hinblick auf den Kranichzug zuzuordnen. Es gehört zu einem von zwei Schwerpunktkorrido-
ren des Kranichzuges in Rheinland-Pfalz. Im Planungsraum ist demnach je nach vorherr-
schenden Bedingungen insbesondere im Herbst mit einem mäßigen bis erhöhten Durchzug 
vom Kranich zu rechnen. 
 

6.2.2.5.1 Ergebnisse Fledermäuse 
In den verschiedenen Teillebensräumen wurden rein bioakustisch mittels Transektbegehun-
gen folgende Arten nachgewiesen: Kleinabendsegler, Zwergfledermaus, Rauhaut-, Mü-
cken- und Breitflügelfledermaus und das Artenpaar der Langohrfledermäuse sowie aus 
der Gattung Myotis die Wasserfledermaus, Fransen- und Bechsteinfledermaus, das 
Mausohr und das Artenpaar der Bartfledermäuse. Insgesamt wurden somit elf Arten si-
cher nachgewiesen, darunter zwei bioakustisch nicht zu differenzierende Artenpaare. Wei-
terhin sind die nicht auf Artniveau bestimmten Rufe aus der Gattung Myotis und der Gruppe 
der Nyctaloide zu berücksichtigen, sodass potenziell weitere Arten im Untersuchungsgebiet 
vorkommen. 
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Hinsichtlich der Häufigkeit der einzelnen Arten veranschaulicht folgende Abbildung das Er-
gebnis: 

 
Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Art-Nachweise aus den Transektbegehungen 

(BFL 2020A). 

 
Die Zwergfledermaus ist mit rund 77 % die häufigste Art und setzt sich deutlich gegenüber 
den übrigen Arten ab. Rufe der Gattung Myotis wurden mit einem Anteil am Artenspektrum 
von 10,54 % am zweithäufigsten ermittelt, gefolgt von der Gruppe der Nyctaloide (Abendseg-
ler, Kleinabendsegler, Nord-, Zweifarb- und Breitflügelfledermaus; Nord- und Zweifarbfle-
dermaus im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt) mit 8,07 %.  
Es ergab sich insgesamt bei den Transektbegehungen eine Gesamtaktivitätsdichte für das 
Untersuchungsgebiet von 43,0 K/h. Dieser Wert ist verglichen mit anderen Offenland-
Standorten im Mittelgebirge im sehr hohen Bereich einzuordnen. 
Die höchste und als sehr hoch eingestufte Aktivitätsdichte von 104,5 K/h wurde im Westen 
entlang eines Bachtals am Kandelsgrund (T3) erfasst. Alle anderen gemessenen Aktivitäts-
dichten lagen im mittleren Bereich. 
 
Die bioakustischen Dauererfassungen mit Batloggern zeigten im Wesentlichen ähnliche Er-
gebnisse. Es wurden folgende Arten nachgewiesen: Abendsegler, Kleinabendsegler, Zwerg-, 
Mücken-, Rauhaut und Breitflügelfledermaus, sowie aus der Gattung Myotis die Arten Was-
ser-, Fransen- und Bechsteinfledermaus, Mausohr und das Artenpaar der Bartfledermäuse. 
Zusätzlich wurde das Artenpaar der Langohrfledermäuse erfasst. Insgesamt wurden somit 
mittels Batlogger 12 Fledermausarten sicher nachgewiesen, darunter zwei bioakustisch nicht 
zu differenzierende Artenpaare. 
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Tabelle 4:  Artenliste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten und ihre 
Einstufungen in die Rote Liste Deutschlands sowie weiterer internationaler Schutzab-
kommen.  

Kategorien Rote Liste Deutschlands: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 
G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V = Arten der Vorwarnliste; D = Daten unzureichend; * = 
derzeit nicht gefährdet; k.A. = keine Angaben (BFL 2020A). 

 

 

 
 
Zusammenfassend hält das Fachgutachten fest: 
Das Untersuchungsgebiet zeichnet sich durch einen hohen Anteil von offenen Landschafts-
flächen aus. Innerhalb dieser Offenlandflächen, die vorwiegend als Grünland genutzt wer-
den, sind eine ganze Reihe von Gehölzstrukturen wie z. B. Baumreihen, Hecken, 
Solitärbäume, Streuobstwiesen oder Strauchgehölze zu finden. Im Südosten und Süden fin-
den sich größere Waldflächen. Insgesamt kann das Gebiet als strukturreich bezeichnet wer-
den. Kleinere Fließ- und Stillgewässer erhöhen die Strukturvielflat ebenfalls. 
Es traten im Untersuchungsgebiet auch Arten auf, die neben Waldflächen offene und halbof-
fene Landschaften befliegen (z. B. Bartfledermäuse, Mausohr, Rauhautfledermaus, vor allem 
Zwergfledermaus). Mit den eingesetzten Methoden der Transektbegehungen, Dämmerungs-
beobachtungen, des Netzfanges und vor allem der bioakustischen Dauererfassung wurden 
insgesamt 13 Arten festgestellt. Dies entspricht im überregionalen Vergleich einer sehr ho-
hen Artenzahl. Die Zwergfledermaus trat bei den Transektbegehungen mit einer relativen 
Häufigkeit >77 % auf. Die artspezifischen Aktivitätsdichten (Grundlage: Transektbegehun-
gen) der meisten nachgewiesenen Arten lagen im Vergleich zu anderen Gebieten der 
(Groß)Landschaft Offenland-Tiefland auf einem mittleren Niveau. Die Aktivitätsdichte der 
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Zwergfledermaus und der Langohrfledermäuse wurde als sehr hoch eingestuft, die Aktiv 
tätsdichte der Rauhautfledermaus und des Mausohrs als hoch. 
Von den wandernden Arten wurden Rauhautfledermaus, Abendsegler und Kleinabendsegler 
sowie weitere, nicht eindeutig zu determinierende Arten, die allgemein die Gruppe Nyctaloide 
zugeordnet werden, nachgewiesen. Die lokalen phänologischen Daten (stationäre Dauerer-
fassung) weisen auf ein Wanderungsgeschehen im Frühjahr hin. Es ist außerdem von einem 
lokalen Sommerbestand auszugehen. Die insgesamt höchsten Nachweisdichten wandernder 
Arten lagen am deutlichsten im Zeitraum von Mai bis Juli. 
 
Für 13 der 18 nach Netzfängen besenderten Tiere konnten 2014/15 insgesamt 28 Quartiere 
nachgewiesen werden. Es handelte sich bei den Quartieren ausschließlich um Baumquartie-
re in Eichen und Rotbuchen. Die über Telemetriedaten ermittelten Aktionsräume für 9 der 
besenderten Tiere (6 Bechsteinfledermäuse und 3 Braune Langohren) zeigten arttypisch zu 
erwartende deutliche Schwerpunkte in den zusammenhängenden Waldflächen, teilweise 
aber auch Überflüge über Offenland zwischen solchen Flächen. In keinem Fall zeigen sich 
aber Hinweise darauf, dass die geplanten Anlagenstandorte innerhalb dieser Aktionsräume 
liegen.  
Am 25.03.2021 erfolgte die Kontrolle der geplanten WEA-Standorte und der Rodungsflächen 
auf potenziell von Fledermäusen nutzbare Quartiermöglichkeiten. Dabei zeigten sich fol-
gende Ergebnisse: 

• Im Wald nördlich der Zufahrt zum Standort der Anlage Al 02 befinden sich einige Bäume 
mit hohem und mittlerem Qartierpotenzial (Nr. 1-5 der nachfolgenden Liste und in Plan 
1). Keiner davon muss aber gerodet werden. 

• Für die Errichtung der Anlage Be 02 muss Wald gerodet werden. Innerhalb der betroffe-
nen Fläche befinden sich drei Bäume, für die ein hohes Quartierpotenzial festgestellt 
wurde (Nr. 21 und 46 der nachfolgenden Liste). Ein weiterer (Nr. 25) liegt knapp südlich 
und wird vom Gutachter ebenfalls als von den Rodungen betroffen eingestuft. 
Im übrigen Bestand befinden sich darüber hinaus zahlreiche Totholzstämme mit 
Stammdurchmessern (BHD) von weniger als 20 cm aber abstehender Rinde, die ein 
niedriges aber doch vorhandenes Quartierpotenzial aufweisen. Die Zahl wird vom Gut-
achter mit etwa 40 angegeben. 
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Abbildung 19: Übersichtskarte und Tabelle zur Lage der potenziellen Quartierbäume (BFL 2021) 

 

6.2.2.5.2 Ergebnisse sonstiger Arten 
Vertiefende Untersuchungen im Plangebiet wurden nicht durchgeführt. Aufgrund der be-
troffenen Lebensraumstrukturen und im Umfeld bekannten Nachweisen ist aber eine ausrei-
chend sichere Einschätzung auch hinsichtlich weiterer möglicher artenschutzrechtlich 
relevanter Vorkommen und Betroffenheiten möglich: 
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Säuger 
Nach den Angaben der Datenbank ARTeFAKT wird für das Messtischblatt TK 6410 „Kusel“ 
ein historisches Areal für den Feldhamster (Cricetus cricetus) angegeben. Aktuelle Nach-
weise der Art liegen im Plangebiet nicht vor. In der Verbreitungskarte des Feldhamsters in 
Rheinland-Pfalz des Landesamtes für Umwelt (LfU) mit Stand 2018, sind im Bereich des 
Landkreis Kusel weder ein Haupt- noch ein Randvorkommen verzeichnet (LFU 2018a).  
Vor diesem Hintergrund kann ein Vorkommen des Feldhamsters im Plangebiet ausgeschlos-
sen werden.  
Für die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ist für das TK-Blatt 6410 - „Kusel“ ein Nach-
weis aus dem Jahr 2012 erfasst. Haselmäuse wurden im Plangebiet nicht explizit erfasst. Die 
Artnachweise in den TK Blättern liegen weit außerhalb des Plangebietes. Ein Vorkommen 
der Art in bau-/anlagebedingt beanspruchten Bereichen kann aufgrund der vorhandenen 
Biotopstrukturen ausgeschlossen werden. 
Für die Wildkatze (Felis silvestris) ist für das TK-Blatt 6410- „Kusel“ ein Vorkommen aus 
dem Jahr 2013 verzeichnet. Im Artdatenportal und dem Artenfinder Service-Portal liegen in 
einer Entfernung von mindestens rd. 5 km der geplanten WEA-Standorte aktuelle Meldungen 
vor. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Nachweise von Nahrungsgebieten. Lediglich 
bei Kusel liegt ein Fortpflanzungsnachweis aus dem Jahr 2013 vor. Die Nachweise stammen 
zum größtenteils aus dem Artenschutzprojekt Wildkatze des Landesamts vor Umwelt Rhein-
land-Pfalz (LFU). Unter Berücksichtigung der großen Aktionsräume der Art im Vergleich zu 
den punktuellen WEA und der betroffenen Strukturen im Eingriffsbereich sind Beeinträchti-
gungen auszuschließen. Potenzielle Störwirkungen während der Montage sind nur von kur-
zer Dauer und nicht nachhaltig. Zudem liegen derzeit keine Hinweise vor, dass die Wildkatze 
durch den Betrieb von WEA gestört wird.  
Für den Luchs (Lynx lynx) ist für das TK-Blatt 6410 - „Kusel“ kein Vorkommen verzeichnet. 
Auch im 2 km x 2 km Raster des LANIS, im Artdatenportal sowie dem Artenfinder Service-
Portal liegen keine Meldungen der Art im Plangebiet vor. Vor diesem Hintergrund kann ein 
Vorkommen des Luchs im Plangebiet ausgeschlossen werden.  
Reptilien 
Die Zauneidechse (Lacerta agilis) ist in der Datenbank ARTeFAKT für „Kusel“ (TK 6410) 
gemeldet. Gemäß dem Artenfinder Service-Portal liegt ein Nachweis der Art aus 2014 im 
Plangebiet vor. Der Fundpunkt befindet sich im Bereich eines Grassaums zwischen dem 
Hainbuchen-Eichenmischwalds „Kalköfen“ und einem Wirtschaftsweg. Der geschotterte Weg 
dient als Zufahrt zur zum geplanten WEA-Standort Al02.  
Weitere Nachweise der Art befindet sich gemäß Artdatenportal und Artenfinder Service-
Portal in Entfernungen von über 3 km zum Plangebiet.  
Die Zauneidechse ist auf Lebensräume mit hohen Temperaturgradienten angewiesen und zu 
temporärer Inaktivität gezwungen. Daher weisen typische Habitate unterschiedlich hohe und 
dichte Vegetation mit einer vorwiegend geschlossenen Krautschicht und eingestreuten Frei-
flächen auf. Aufgrund dessen besiedeln Zauneidechsen lineare Habitate mit vielen Über-
gangsbereichen wie beispielsweise Waldränder, Raine sowie Bahnanlagen und 
wärmebegünstigte, strukturreiche Flächen wie Ruderalfluren, reife Heiden und Waldlichtun-
gen (SCHNEEWEIS et al. 2014). Die für die Art benötigten Sonnungsplätze liegen auf expo-
nierten, schnell erwärmbaren Flächen (Holz, Steine, trockene Vegetation, Sand- und 
Kiesgemische) mit Nähe zu einem Unterschlupf (KOLLING et al. 2008).  
Diese Habitatansprüche sind im Plangebiet generell vorhanden und auch durch die Meldung 
in der Datenbank des Artenfinder Service-Portal bestätigt.  
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Die Feldwege im Allgemeinen und die Schotterwege im Besonderen stellen die einzigen li-
nienhaften Strukturen im Gebiet dar. Die für die Errichtung der Anlagen benötigen Bau- und 
Arbeitsflächen bieten keine ausreichenden und günstigen Habitateigenschaften. Notwendige 
Strukturen Versteckmöglichkeiten, gute Nahrungshabitate, offene nicht bewirtschaftete 
Sandböden zur Eiablage etc. sind hier nicht vorhanden, sodass nicht von einer Bedeutung 
für die Zauneidechse auszugehen ist.  
Die Wirtschaftswege im Plangebiet dienen der Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen 
und werden regelmäßig befahren. Im Zuge der Errichtung der WEA Al02 wird kein Ausbau 
des bestehenden Wirtschaftsweges erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass für die Zau-
neidechse Vorhabenbedingt kein erhöhtes Konfliktpotenzial entsteht, da die Art mobil ist und 
in angrenzende Bereiche ausweichen kann. Durch das Vorhaben ist somit nicht mit einer 
Beeinträchtigung der Zauneidechse zu rechnen. 
Auch die Schlingnatter (Coronella austriaca) wird mit einem Nachweis aus dem Jahr 2014 
im TK-Blatt 6410 „Kusel“ genannt. Gemäß dem Artenfinder Service-Portal liegen Fundpunkte 
der Art in mindestens 2,5 km Entfernung zum Plangebiet. Die Nachweise liegen im Bereich 
der Ortschaften bei Erdesbach, Rammelsbach, Altenglan, Rutsweiler, Kusel und Eßweiler.   
Die Schlingnatter besitzt eine Vorliebe für trockene, südexponierte Hänge in kleinräumiger 
Landschaft mit einer Vielzahl von verschiedenen Habitataspekten einschließlich Versteck-
möglichkeiten und Sonnenplätzen (KÄSEWIETER 2002). Diese der Zauneidechse ähnlichen 
Habitatansprüche und die Tatsache, dass Eidechsen (je nach Verfügbarkeit bevorzugt Zaun- 
und Mauereidechsen) einen bedeutenden Anteil im Beutespektrum der Schlingnatter besit-
zen (LEOPOLD 2004), verdeutlicht, dass in Bereichen in denen Zauneidechsen vorkommen 
potenziell auch Schlingnattern vorkommen können.  
Somit sind im Plangebiet auch für Schlingnattern geeignete Habitate vorhanden, in den kon-
kreten Eingriffsflächen für die Errichtung der WEA allerdings nicht gegeben. 
Im Falle der Mauereidechse (Podarcis muralis) ist auch hier ein Vorkommnis im TK-Blatt 
6410 „Kusel“ gegeben. Meldungen im Artdatenportal und Artenfinder Service-Portal liegen 
allerdings mindestens ca. 2,5 km vom Plangebiet entfernt. Schwerpunktgebiete der Nach-
weise stellen der Tagebau am Remigiusberg bei Rammelsbach und die Deponie im Bereich 
des Kiefernkopf bei Eßweiler dar. 
Die Mauereidechse bevorzugt trockenheiße Lebensräume mit vegetationsarmen, meist süd-
exponiert gelegenen, voll- und teilbesonnten Mikrohabitaten wie beispielsweise unverfugte 
Lesestein- oder Weinbergsmauern (WAGNER et al. 2015) sowie höhlenreiche Abschnitte von 
Felsen oder Schutt- und Geröllfluren (LEOPOLD 2004).  
Geeignete Habitate für die Mauereidechse sind im erweiterten Plangebiet gegeben, aber in 
den konkreten Eingriffsbereichen des Vorhabens nicht vorhanden. 
Falter 
Für das TK-Blatt 6410 - „Kusel“ liegen aus den Jahren 2003 bis 2007 Nachweise verschie-
dener Falterarten vor. Gemäß Artenfinder Service-Portal wurden 2014 im Plangebiet, rd. 300 
m südlich des WEA-Standorts Al02 der besonders geschützte Große Perlmuttfalter (Speyer-
ia aglaja) erfasst. Die Art wird auf der Roten Liste von Rheinland-Pfalz und Deutschland auf 
der Vorwarnliste geführt.  
Im Bereich des geplanten Baufelds liegen keine Nachweise von Tagfalterarten vor. Vorha-
benbedingt sind nur geringe Anteile potenzieller Lebensräume im Bereich der geplanten 
WEA Al02 betroffen. Vorkommende Arten können sich in die angrenzenden Bereiche zu-
rückziehen. Es verbleiben ausreichende Lebensraumstrukturen im unmittelbaren Umfeld. Es 
sind daher keine Auswirkungen zu erwarten, die den Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion einer Art verschlechtern. 
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Arten sonstiger Artengruppen 
Vorkommen sonstiger Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind aufgrund fehlender Ha-
bitateignung in den Eingriffsbereichen nicht zu erwarten (z.B. Amphibien, Weichtiere). 
Zu Vorkommen sonstiger, nicht geschützter Arten wurden keine speziellen Erhebungen 
durchgeführt. Wie auch das Spektrum der erfassten Arten belegt, gibt es keine Hinweise 
darauf, dass über die typischen und verbreiteten Arten hinaus auch seltenere bzw. gefährde-
te Vorkommen vorhanden und betroffen sein könnten.  
 

6.2.2.6 Biotopstrukturen und Artenvorkommen im weiteren Umfeld 
Für die in den Gemarkungen Ulmet, Bedesbach und Altenglan bestehenden Anlagen 
wurden für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 2015 umfangreiche 
Erhebungen durchgeführt. Im landschaftspflegerischen Begleitplan ist zu Bestand und Inan-
spruchnahme von Flächen folgende Zusammenfassung gegeben: 
Das Plangebiet ist von einem für den Naturraum typischen Mosaik aus Äckern, Grünland, 
Brachen und Wald geprägt. Die Inanspruchnahme wertvoller Biotoptypen und Lebensräume 
innerhalb dieses Mosaiks wurde durch die Standortwahl so weit wie möglich minimiert. 
Nicht zuletzt um das Kollisionsrisiko für den Rotmilan so weit wie möglich zu reduzieren wur-
den auch Standorte am Rand innerhalb von Waldflächen gewählt, wobei aber besonders 
wertvolle bzw. sogar geschützte Bestände, wie die westlich von Ul01 explizit ausgenommen 
bleiben. 
Die etwas östlich liegenden Anlagen Welchweiler (W 140, 141, WEA 01) waren nicht Ge-
genstand der Erhebungen 2015. Es handelt sich aber um sehr ähnliche Landschaftsstruktu-
ren, die auch ein ähnliches Artenspektrum erwarten lassen. Die offenen, von Äckern, z.T. 
Grünland und eher inselartigen Waldflächen geprägten Kuppen werden an den Hängen von 
Wäldern gesäumt. In den Tälern liegen kleine naturnahe Quellbäche.  
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Auch die Biotopstrukturen am Bistersberg sind ähnlich. Die bestehenden Windenergieanla-
gen stehen auf ehemaligen Acker- und Grünlandflächen, z.T. am Rand kleiner Feldgehölze, 
in einem Fall wurde eine kleine Waldinsel am Rand mit beansprucht. Auf den Kuppen und an 
den Hängen finden sich, ähnlich wie im Umfeld der geplanten Anlagen, umfangreiche jünge-
re und etwas ältere Aufforstungen. 
 

 
Abbildung 20: Übersicht Luftbild mit den bestehenden Windenergieanlagen Bistersberg (mit im Bio-

topkataster des Landes erfassten Flächen) 

 
 

6.2.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz 

6.2.3.1 Auswirkungen Biotope 
Folgende Auswirkungen des Gesamtvorhabens sind allgemein zu erwarten: 
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• Zerstörung durch temporäre Inanspruchnahme von Flächen, soweit es sich um nicht 
kurzfristig regenerierbare Biotopstrukturen handelt. 

• Veränderung der Standortverhältnisse insbesondere durch Bodenveränderung. 
 
Anlagenbedingte Wirkungen 
• Dauerhafte Verluste von Biotopen durch Überbauung 

 
Betriebsbedingte Wirkungen 
Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich nicht pauschal für Biotope als Ganzes sondern 
nur im Fall dort ggf. lebender spezieller, gegenüber Windenergieanlagen empfindlicher Arten 
(siehe dazu unten, Fauna/ Artenschutz). 
 
Konkret ergeben sich nach Angabe des landschaftspflegerischen Begleitplans folgende 
Auswirkungen: 
 

Allgemeine Lebensraumverluste Offenland 
Der WEA-Standorte Al02 beansprucht in erster Linie Teile einer ausgedehnten Glatthafer-
wiese (EA1). 

• Etwa 0,18 ha EA1 betrifft dies dauerhaft. 
• Weitere rund 0,47 ha EA1 werden temporär beansprucht, davon 0,39 ha mit tempo-

rärem Bodenabtrag. Auf weiteren 0,08 ha werden Eingriffe durch die Verlegung von 
Plattenwegen so weit wie möglich vermieden. 

• Entlang der Straße kommen dazu noch kleinere Teilflächen des dortigen Stra-
ßensaums. 

Durch WEA Be02 werden im Offenland vor allem noch relativ junge, aus Äckern hervorge-
gangene Fettwiesen beansprucht (EA0, rd. 0,42 ha). 

• Rd. 0,12 ha EA0 betrifft dies dauerhaft. 
• Weitere rund 0,3 ha EA0 werden temporär beansprucht, davon 0,21 ha mit temporä-

rem Bodenabtrag. Auf weiteren 0,09 ha werden Eingriffe durch die Verlegung von 
Plattenwegen so weit wie möglich vermieden. 

Die temporär in Anspruch genommen Offenlandflächen können nach Abschluss der 
Bauphase wieder in ursprünglichen Zustand versetzt werden. Es entstehen keine 
nachhaltigen Beeinträchtigungen.  
Dauerhafte Grünlandverluste von zusammen 0,3 ha werden durch die Neuanlage von 
Säumen westlich Be02 (A4) kompensiert. 
 
Verluste von Gehölzen 
Im Umfeld der Anlage Al02 werden entlang des Weges insgesamt 7 Bäume gerodet. 
Unmittelbar östlich sind Neupflanzungen von 5 Bäumen vorgesehen.  
Darüber hinaus werden Wald- und Gehölzverluste durch insgesamt 2,2 ha Aufforstung 
an zwei verschiedenen Standorten mehr als ausreichend kompensiert (siehe unten). 
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Rodung von Wald 
Waldrodungen werden nur am Standort Be 02 erforderlich. 

• Etwa 0,06 ha Wald betrifft dies dauerhaft. 
• Weitere etwa 0,17 ha werden für temporäre Anlagen benötigt. Dort erfolgt ein tempo-

rärer Bodenabtrag. Dazu kommt ein Abstandspuffer um die Anlagen, der weitere et-
wa 0,24 ha beansprucht. 
Diese Flächen können nach Abschluss der Arbeiten begrünt werden, eine Wiederbe-
pflanzung mit Waldgehölzen ist aber nicht möglich, um insbesondere auch die not-
wendigen Arbeitsräume und Sicherheitsabstände für spätere Wartungs- und 
Reparaturarbeiten zu gewährleisten. 

Für die zu rodenden Flächen wurde unabhängig von naturschutzrechtlichen Aspekten zur 
Ermittlung der Entschädigung für den vorzeitigen Einschlag (Hiebsunreife) ein Fachgutach-
ten erstellt (Büro FoNat 2020). Darin sind auch die Bestände in Bezug auf Artenzusammen-
setzung und Alter genauer beschrieben. Insgesamt wird in diesem Gutachten in der 
Summe von 4.760 m2 bzw. rund 0,48 ha zu rodender Fläche ausgegangen. 
Betroffen sind überwiegend Eichenmischwald (AB3) sowie kleine Teilflächen am Rand an-
grenzender Misch- und Nadelwaldbestände. Es handelt sich gemäß Gutachten um Pflan-
zungen mit 62 Jahre alte Eichen und Bergahorn, 57 Jahre alte Linden sowie kleine Teile 
eines 52 jährigen Schwarzkiefernbestands . Dazu kommt eine etwa 260 m2 große Sukzessi-
onsfläche mit Brombeeren und einzelnen Kirschbäumen (BB0), die aufgrund ihrer Lage und 
Größe ebenfalls dem Wald zuzurechnen ist. 
Unter Berücksichtigung eines Faktors 3 nach Vorgabe des Fachgutachtens Fledermäuse 
(siehe nachfolgendes Kap. 5.2.4.2) entsteht ein Ausgleichsbedarf für Auswirkungen der 
Waldrodungen  
Insgesamt werden im Zuge der Maßnahme A6 2,2 ha Wald neu aufgeforstet. Diese Flä-
chengröße resultiert in erster Linie aus dem Ausgleich für Eingriffe in das Land-
schaftsbild (siehe Kap. 6.4). 
Der deutlich niedrigere Bedarf für den forstrechtlichen Ausgleich (0,48 ha) und auch 
der vom Fachgutachter mit einem Faktor 1:3 angesetzte Ausgleich für Lebensraumver-
luste für Fledermäuse (rd. 1,44 ha) werden durch diese Aufforstungsflächen qualitativ 
wie quantitativ ausreichend mit abgedeckt. 
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6.2.3.2 Tierwelt / Betroffenheit geschützter Arten 
Mögliche Betroffenheiten geschützter Tierarten wurden in zwei artenschutzrechtlichen Fach-
gutachten getrennt für die Artengruppen Vögel und Fledermäuse im Detail ermittelt und be-
wertet. Sie liegen den Genehmigungsunterlagen separat bei. Zur Analyse und Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Betroffenheit liegt eine Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) vor (L.A.U.B. 2021A), die ebenfalls genauere Erläuterungen enthält. 
Zusammenfassend zeigt sich für die Tierartengruppen folgendes Bild: 
 
 Fledermäuse 
Im Hinblick auf die Fledermäuse kommt das Büro für Faunistik und Landschaftsökologie 
(BFL) in seinem „Fachgutachten zum Konfliktpotenzial Fledermäuse und Windenergie zum 
geplanten WEA-Standort Altenglan“ (BFL 2020A) zu nachfolgenden Schlussfolgerungen: 
 
Die im Rahmen der Untersuchung nachgewiesenen Arten Mausohr, Wasserfledermaus, 
Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, (potenziell Graues Langohr) und Fransenfel-
dermaus sowie die Arten Bart- und Brandtfledermaus sind weisen kein bzw. ein lediglich 
als gering einzustufendes Kollisionsrisiko auf. Die Arten nutzen für ihre Flugaktivität, insbe-
sondere der Nahrungssuche, Waldbereiche und/oder Bereiche, die mit einem hohem struk-
turreichtum gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass die Arten in der Regel nicht in größe 
Höhen (kaum höher als Baumwipfel) des Luftraums aufsteigen. Hinweise für ein erhöhtes 
Konfliktpotenzial der Arten hinsichtlich WEA liegen derzeit nicht vor. 
Zusammenfassend wird nach Einschätzung des Fachgutachtens für Arten der Gattungen 
Myotis und Plecotus im Zuge der WEA-Planung keine signifikante Erhöhung des Tötungsri-
sikos erreicht, womit der Eingriff für diese Arten als vertretbar eingestuft wird. 
Für die Breitflügelfledermaus ist ein höheres Kollisionsrisiko als für die Myotis- und 
Plecotus-Arten gegeben, da diese Art während ihrer Transfer- und Jagdflüge auch in größere 
Höhen deutlich über Baumwipfelniveau aufsteigt, europaweit Schlagopfer gemeldet wurden 
und auch akustische Nachweise in Nabenhöhe moderner Anlagen vorliegen. Verglichen mit 
anderen Arten aus der Gruppe der Nyctaloide und aus der Gattung Pipistrellus ist das Kolli-
sionsrisiko der Breitflügelfledermaus jedoch deutlich geringer und kann zudem durch saiso-
nale Restriktionen, welche für die Gruppe der Nyctaloide, die auch die Breitflügelfledermaus 
umfasst, empfohlen werden, weiter reduziert werden. Somit wird auch für die Breitflügelfle-
dermaus keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos erreicht und der Eingriff wird für 
diese Art als vertretbar eingestuft.  
 
Für die im Untersuchungsgebiet erfassten Arten Zwergfledermaus, Mückenfledermaus 
und Rauhautfledermaus sowie die Gruppe der Nyctaloide zeichnet sich ein generelles 
bzw. bei einigen Arten ein saisonal signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ab, sodass der Tat-
bestand der Tötung ohne die Berücksichtigung von Restriktionsmaßnahmen als erfüllt anzu-
sehen wäre.  
Aufgrund des Vorkommens der o.g. Arten im Untersuchungsgebiet sowie der Biotopzusam-
mensetzung und der naturräumlichen Lage, wird das Plangebiet hinsichtlich der WEA-
Planungen vom Fachgutachter als Raum mit sehr hohem Konfliktpotenzial eingestuft.  
Unter der Voraussetzung einer Umsetzung von nachhaltigen Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen (inkl. bioakustisches Monitoring) lässt sich das von fachlicher Seite prog-
nostizierte signifikant erhöhte Kollisionsrisiko nach derzeitigem Kenntnisstand deutlich 
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vermindern. Für das erste Betriebsjahr werden somit saisonale Restriktionen für die Monate 
Ende März bis Ende Oktober notwendig (Maßnahme V9). 
 
Im Untersuchungsgebiet sind Rodungen zur Freistellung des geplanten WEA-Standortes Be 
02 notwendig. Entsprechend besteht in diesem Fall auch ein Tötungsrisiko durch Rodung für 
die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten, insbesondere für die Bech-
steinfledermaus und auch für das Braune Langohr. Es befinden sich besetzte Quartiere von 
Bechsteinfledermaus und Braunem Langohr im näheren und weiteren Umfeld der geplanten 
Anlagen bzw. der geplanten Zuwegung. In den Rodungsflächen selbst sind keine Quartiere 
bekannt, allerdings sind Bäume mit mittlerem bis hohem Quartierpotenzial vorhanden. 
Bei einer Kontrolle auf Besatz vor der Rodung kann das Eintreten des Verbotstatbestandes 
nach § 44 Abs. 5 Nr.1 BNatSchG vermieden werden (vgl. Maßnahme V3). 
 
Die Lebensraumverluste durch die Rodung von Wald werden durch Ersatzaufforstungen 
(Maßnahme A6) und Schaffung künstlicher Quartiere (A8) kompensiert. Für die Beurteilung 
der Bedeutung der konkreten Waldbereiche als Funktionsräume für Fledermäuse erfolgt eine 
spezielle Bewertung der entsprechenden Bereiche. Diese orientiert sich an dem Bewer-
tungsmodell nach HURST et al. 2016, der strukturellen Ausstattung des Lebensraumes sowie 
an den allgemeinen und speziellen Ergebnissen aus der Untersuchung. Für die Rodungsflä-
che bei WEA Be 02 wird durch den Gutachter entsprechend dem Modell nach HURST auf-
grund des Quartierpotenzials ein Ausgleich von 1:3 empfohlen. 
Das Fachgutachten empfiehlt Ersatzquartiere im räumlichen Bezug zur Planung. Als Aus-
gleich für die Rodungen im Zuge der vorliegenden Planung wird das Ausbringen von insge-
samt 10 Sommerkästen und 5 Winterkästen genannt. Analog der bereits bei den 
bestehenden Anlagen praktizierten Vorgehensweise (dort Maßnahme A9) wird an Stelle 
künstlicher Quartiere die Sicherung von Altbäumen auf einer Fläche von (analog der Ro-
dungsfläche) etwa 0,5 ha vorgesehen (Maßnahme A8).  
 
Fazit Fledermäuse 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht kann somit für das Vorhaben unter der Maßgabe der 
Durchführung von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (Betriebseinschrän-
kungen, Monitoring, V9, V6) eine Verträglichkeit hinsichtlich des Fledermausschutzes 
herbeigeführt werden. Das Tötungsrisiko wird durch zeitliche Beschränkung und den 
Rodungen vorangehende Nachkontrollen unter die artenschutzrechtliche Signifikanz-
schwelle abgesenkt. (V3).  
Lebensraumverluste werden durch insgesamt ca. 2,2 ha Aufforstung (A6) und die Si-
cherung/ Entwicklung von Biotopbäumen (A8) kompensiert. Die Flächengröße der Auf-
forstung resultiert in erster Linie aus dem Ausgleich für Eingriffe in das Land-
schaftsbild (siehe Kap. 6.4). Der vom Fachgutachter mit einem Faktor 1:3 angesetzte 
Ausgleich für Lebensraumverluste für Fledermäuse (rd. 1,44 ha) wird durch die vorge-
sehenen Aufforstungsflächen qualitativ wie quantitativ mehr als ausreichend mit ab-
gedeckt. 
 
 Vögel 
Im Hinblick auf die Avifauna kommen die Fachgutachten (BFL 2020B,C) zu folgenden 
Schlussfolgerungen: 
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Windkraftsensible Brut- und Gastvögel 
Aus der Gruppe der windkraftsensiblen Vogelarten wurden im Untersuchungsgebiet (bis 
mindestens 3 km) eine Reihe von Arten festgestellt, deren mögliche Betroffenheit genauer 
untersucht wurde. Zu nennen sind: Rotmilan, Uhu, Schwarzmilan, Weißstorch, Graurei-
her, Baumfalke und Schwarzstorch. Für diese Arten ergeben sich folgende Betroffenhei-
ten: 

Rotmilan: 
Die Funktionsraumanalyse aus 2020 zeigt, dass sich der Planungsraum in einem land-
schaftsökologisch kleinstrukturierten halboffenen Bereich aus Waldrändern und Grünland 
befindet, der eine gute Eignung als Nahrungshabitat für Rotmilane darstellt.  
Es wird deutlich, dass der Planungsbereich regelmäßig vom Rotmilan-Brutpaar „Heller-
berg“ (RM3) genutzt wird. Das Brutpaar des RM3 flog zudem in der Brutzeit zwei Horste 
(März-April „Bruderwald“/ April-August „Hellerberg“) an. Durch diesen Sachverhalt bestehen 
funktionale Beziehungen im Bereich zwischen den Horsten (Revierverhalten, Nahrungssu-
che), was zu einer regelmäßigen Aufenthaltswahrscheinlichkeit vor allem im Bereich der ge-
planten WEA Be02 führt. Am geplanten WEA-Standort Al02 ist das Konfliktrisiko hingegen 
etwas geringer.  
Die durchgeführte Raumnutzungsanalyse für das relativ weit entfernte (2.900 m) Vorkommen 
des Rotmilan-Brutpaars „Herrmannsberg“ (RM7) zeigte, dass die Vögel den Nahbereich 
der WEA-Planung nicht nutzten. Die Habitatpotenzialkartierung zeigt zudem, dass große 
Flächen gut geeigneter Nahrungshabitate im horstnahen Bereich liegen. Der „Hermanns-
berg“, als höchste Geländeerhebung (537 m) wirkt als Barriere für das Vorkommen in Rich-
tung WEA-Planung. Das Vorkommen ist insofern nicht weiter betrachtungsrelevant. 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr.1 sind auszuschließen. 
Für weitere Vorkommen innerhalb des untersuchten Raumes von 3.000 m (RM4 bei Ulmet: 
RNA in 2018, RM2 Groß Mayen: RNA in 2016) wurden bereits in vorherigen Untersuchun-
gen zum Bestands-Windpark Bedesbach individuelle Raumnutzungsanalysen durchgeführt. 
Die RNA aus den Vorjahren ergaben, dass sich die bestehenden WEA (UL01, Be01, Be04) 
mit Vermeidungsmaßnahmen einschließlich Monitoring realisieren ließen. 
Nach der Funktionsraumanalyse 2020 für das Rotmilan-Brutpaar „Hellerberg“ (RM3) ist für 
die Betriebslaufzeit damit zu rechnen, dass Rotmilane den Bereich regelmäßig nutzen wer-
den. Gründe liegen in dem günstigen Nahrungshabitatpotenzial sowie den funktionalen Be-
ziehungen (Stichwort „Bruderwaldhorst“). Darüber hinaus ist der Bestand in den Jahren 
2015-2020 allgemein im vorliegenden Landschaftsraum angestiegen. 
Für die weitere Umsetzung der Planung ist demnach ein flexibles Maßnahmenkonzept zur 
Verringerung des Kollisionsrisikos notwendig. Um eine Genehmigungsfähigkeit der geplan-
ten WEA an diesem kritischen Standort zu erzielen, wird empfohlen, wirksame Vermei-
dungsmaßnahmen umzusetzen, die das Tötungsrisiko bzw. die 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Planungsbereich deutlich senken. Das Konzept ist im 
Fachgutachten und in der saP (dort V5-V7) ausführlich beschrieben und begründet. V4 des 
LBP fasst die wesentlichen Punkte des Konzeptes im Hinblick auf die Anforderungen und 
Umsetzung zusammen. 
Insgesamt werden demnach durch das Vorkommen des Rotmilans unter Berücksich-
tigung der genannten Maßnahmen keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG durch eine Realisierung des Windparks berührt.  
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Uhu: 
Beide im Gebiet nachgewiesenen Uhu-Vorkommen lagen mit 1.900 m bzw. 2.700 m Abstand 
zu der geplanten Anlage außerhalb des von VSW & LUWG (2012) empfohlenen pauschalen 
Schutzradius von 1.000 m um den Horststandort. Aufgrund der großen Entfernung kann eine 
direkte Beeinträchtigung der Bruthabitate ausgeschlossen werden. 
Die halboffene Landschaft stellt nach Aussage des Fachgutachtens (BFL 2020C) zwar ein 
Nahrungshabitat dar, jedoch kein augenscheinlich besser geeignetes als das weitere Umfeld 
um die Brutplätze. Eine Lebensraumentwertung im Sinne des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 3 
ist insofern nicht zu prognostizieren. Ein Auftreten des Uhus im Rotorbereich und eine dar-
aus resultierende Gefährdung kann darüber hinaus auch aufgrund der Flughöhe mit sehr 
großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  
Für den Uhu lassen sich keine erheblichen Gefährdungspotenziale oder eine Beeinträchti-
gung der lokalen Population ableiten. 
 
Schwarzmilan: 
Im Untersuchungsgebiet kann eine Brut innerhalb des empfohlenen Mindestabstands (1.000 
m) aufgrund der hohen Erfassungsintensität und dem auffälligen Verhalten an Brutplätzen 
(ähnlich Rotmilan) sicher ausgeschlossen werden. 
Aufgrund dessen, dass keine Schwarzmilan-Brutplätze im UG vorhanden sind, sowie dem 
Fehlen von überdurchschnittlich genutzten Nahrungshabitaten, bzw. Flugkorridoren im Be-
reich der geplanten WEA, kann ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nach § 44 BNatSchG 
Abs. 1 Nr. 1 mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
Weißstorch: 
Das nächstgelegene Brutvorkommen des Weißstorchs (außerhalb des UGs im Westen) liegt 
deutlich außerhalb des empfohlenen Mindestabstandes von 1.000 m (VSW & LUWG 2012) 
zu den geplanten WEA. Flüge im Bereich der geplanten WEA wurden eher selten beobach-
tet, die meisten Flugbewegungen des Weißstorchs fanden im Glantal statt, dieses stellt auch 
das wichtigste Nahrungshabitat dar. 
Aufgrund der Entfernung von mehr al 3 km vom Brutplatz zur WEA liegt das Vorhaben deut-
lich außerhalb der empfohlenen Abstandsempfehlung von 1.000 m (VSW & LUWG, 2012). 
Direkte Beeinträchtigungen zum Brutplatz können somit ausgeschlossen werden. Im Zuge 
der Erfassungen wurden Flüge im Bereich der geplanten WEA-Standorte eher selten beo-
bachtet. Die meisten Flugbewegungen der Art, fanden im Glantal statt, welches das wichtigs-
te Nahrungshabitat der Art darstellt.  Überflüge über das Plangebiet konnten nicht festgestellt 
werden.  
Für den Weißstorch lassen sich daher insgesamt keine Gefährdungspotenziale oder Beein-
trächtigungen ableiten. 
 
Graureiher: 
Auf Grund der nur gelegentlichen Beobachtung im Plangebiet können Beeinträchtigungen 
des Graureihers mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Lebensraumentwertung, Störungen 
sowie Barrierewirkung durch die Planung sind nicht zu erwarten. Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG sind für die Art mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. 
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Graureiher: 
Auf Grund der nur gelegentlichen Beobachtung im Plangebiet können Beeinträchtigungen 
des Graureihers mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Lebensraumentwertung, Störungen 
sowie Barrierewirkung durch die Planung sind nicht zu erwarten. Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG sind für die Art mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. 
 
Baumfalke: 
Der Baumfalke brütete deutlich außerhalb des 3 km Radius bei Bosenbach im „Hertlewald“. 
Im Planungsbereich wurde lediglich an einem Termin ein jagendes Tier beobachtet. Insofern 
zählt der engere Planungsbereich nicht zu den Hauptnahrungshabitaten der Art. 
Aufgrund der ausreichenden Entfernung zu dem nächsten Vorkommen und der Lage außer-
halb der Hauptnahrungshabitaten des Baumfalkens kann ein Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Es ergeben sich somit keine 
Konfliktpotenziale durch das Vorkommen der Art. 
 
Schwarzstorch: 
Es befinden sich nach aktuellem Kenntnisstand keine Brutplätze oder Reviere innerhalb des 
3.000 m Radius (Mindestabstand gemäß VSW & LUWG 2012). Die nächstgelegenen Re-
vierstandorte befinden sich auf dem Truppenübungsplatz Baumholder, zudem gab es ver-
mehrte Brutzeitbeobachtungen bei Eßweiler in über 3.000 m Entfernung. Im Bereich der 
geplanten WEA befinden sich weder geeignete Nahrungshabitate noch konnten regelmäßige 
Transferflüge beobachtet werden. Aufgrund der genannten Sachverhalte liegt bzgl. des 
Schwarzstorches kein Konfliktpotential für die WEA-Planung vor. 
 
Nicht windkraftsensible Brut- und Gastvögel 
Die hinsichtlich WEA unempfindlichen Arten können unter Umständen durch einen direkten 
Verlust des Bruthabitates infolge von Rodungsarbeiten etc. oder durch baubedingte Störun-
gen betroffen sein, wodurch ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG vorliegen würde. 
Wie aus Plan 1 ersichtlich, liegen Nachweise des Baumpiepers und des Stars im Umfeld 
der WEA Al02 vor. Der Baumpieper gilt in Rheinland-Pfalz als gefährdet, bundesweit sogar 
als stark gefährdet, der Star ist in Rheinland-Pfalz als gefährdet eingestuft. 
Der Baumpieper brütet am Boden, allerdings benötigt er ausreichend Sichtschutz nach 
oben und nutzt dazu z.B. Stellen mit Zwergsträuchern und Farn, niedrigen Gebüschen oder 
auch hohem Grasbewuchs. Die offenen Grünlandflächen im unmittelbaren Standortbereich 
der WEA Al02 sind für ihn also wenig attraktiv. Mögliche Brutplätze sind, wie auch im Plan 
erkennbar, eher am Rand der Gehölze bzw. des angrenzenden Walds zu erwarten. 
Der Star benötigt für die Brut Höhen in Bäumen, aber auch an Gebäuden, Felsspalte, Nist-
kästen o.ä.. Auch für diese Art ist davon auszugehen, dass eine Brut nur in den Wald- und 
Gehölzbeständen stattfinden kann. 
In den offenen Agrarflächen südöstlich von WEA Be02 wurde die Feldlerche beobachtet. 
Sie brütet bevorzugt in offenen Agrarflächen. Die Art meidet dabei allerdings die Nähe zu 
Gehölzen und Waldrändern, was sich auch in der beobachteten Verbreitung im Gebiet able-
sen lässt. Die Beobachtungen wie auch die typischen Lebensraumansprüche lassen nicht 
erwarten, dass Brutplätze betroffen sind.  
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In allen genannten Fällen stehen vergleichbare potenzielle Bruthabitate als Ausweichmög-
lichkeiten in der Umgebung zur Verfügung, so dass die Funktionsfähigkeit als Lebensraum 
insgesamt im räumlichen Zusammenhang gewährt bleibt. Die Zerstörung von genutzten 
Brutplätzen, ggf. sogar mit Tötungen kann durch eine Rodung außerhalb der Brutzeit zuver-
lässig vermieden werden. 
 
Das gilt auch für die übrigen erfassten, nicht wertgebenden Brutvogelarten. Sie sind über-
wiegend weit verbreitet (ubiquitär). Durch die Vermeidungsmaßnahme, „Rodungen au-
ßerhalb der Brutzeit“ (V3) kann eine Tötung verhindert werden. Potenzielle 
Bruthabitate mit Ausweichmöglichkeiten sind im räumlichen Zusammenhang für diese 
Arten genügend vorhanden, so dass die Funktion erhalten bleibt. 
 
Hinsichtlich möglicher betriebsbedingter Schlagopfer ist zu sagen, dass bei häufigen und 
weit verbreiteten Arten kollisionsbedingte Verluste einzelner Individuen im Regelfall nicht zu 
einem Verstoß gegen das Tötungsverbot führen (MKULNV & LANUV 2013). Somit ist, im 
Sinne einer Regelfallvermutung, bei Arten, die nicht als windkraftsensibel eingestuft werden, 
davon auszugehen, dass der Betrieb von WEA grundsätzlich zu keiner signifikanten Erhö-
hung des Tötungsrisikos führt (z.B. Mäusebussard, Turmfalke, Waldkauz).  
Der Windkraftplanung steht hinsichtlich der nicht-windkraftsensiblen Vogelarten somit kein zu 
erwartender Verbotstatbestand entgegen.  

Rastvögel 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die Entwertung von landesweit bedeutenden und daher 
relevanten Rastplätzen können gemäß Fachgutachten (BFL 2020B) ausgeschlossen werden. 
Als Rastplatz geeignete bzw. genutzte Bereiche sind gemäß den Ergebnissen der systemati-
schen Beobachtungen aus dem Frühjahr und Herbst nicht vorhanden. Darüber hinaus ist das 
Potenzial des Plangebietes sowie auch die nähere Umgebung als Rastplatz für windkraft-
sensible Rastvogelarten aufgrund des hohen Waldanteils sehr gering. Das Konfliktpotenzial 
wird folglich als gering eingeschätzt. 

Vogelzug 
Mit nennenswerten negativen Auswirkungen durch die geplanten Anlagen auf den allgemei-
nen Vogelzug ist gemäß Fachgutachten (BFL 2020B) aufgrund der vergleichsweise durch-
schnittlichen Zugintensität nicht zu rechnen (lokal und regional betrachtet). Es konnten keine 
relevanten Zugkonzentrationsbereiche im Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Auch 
sind bei einer großräumigeren Betrachtung keine erheblichen Störungen durch Barrierewir-
kungen gegeben, da ausreichend Ausweichraum vorhanden ist. 
Bzgl. des Kranichzuges wird vom Gutachter empfohlen, dass der Windparkstandort aus 
Gründen der Vorsorge mit in das in Rheinland-Pfalz bestehende Kranichmonitoring an 
Windenergieanlagen integriert wird. 

Fazit Vögel 
Für die Artengruppe der Vögel besteht aus artenschutzrechtlicher Sicht bei Beachtung 
der Maßnahmen (insbes. Beschränkung der Rodungszeiten) keine erhebliche Betrof-
fenheit. Die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang gemäß § 44 (5) BNatSchG bleibt für die Vögel gewahrt und wird auch durch 
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entsprechende Ausgleichsmaßnahmen (Wiederaufforstung, Neuaufforstung Umbau 
naturferner Waldbestände) gefördert.  
Unter Berücksichtigung speziell darauf ausgerichteter Maßnahmen (Vergrämung/ At-
raktivierung von Nahrungsflächen) kann aus gutachterlicher Sicht eine Verträglichkeit 
auch hinsichtlich möglicher Konflikte mit dem Rotmilan herbeigeführt werden. 
 
 Sonstige Arten 
Ein Vorkommen des Feldhamsters und des Luchs im Plangebiet ist angesichts der landes-
weiten Verbreitungsmuster auszuschließen.  
Ein Vorkommen von Wildkatzen kann im Vorhabensgebiet nicht ausgeschlossen werden. 
Unter Berücksichtigung der großen Aktionsräume der Art und der betroffenen Strukturen im 
Eingriffsbereich können Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. Störwirkungen wäh-
rend der Montage sind nur von kurzer Dauer und nicht nachhaltig.  
Im Falle der Haselmaus sind im Plangebiet nur sehr eingeschränkt geeignete Lebensraum-
strukturen vorhanden. Ein Vorkommen der Art in bau-/anlagebedingt beanspruchten Berei-
chen kann überwiegend sicher ausgeschlossen werden (Grünland, Wald). Ein kleiner 
Gebüschbestand innerhalb des Waldes bei Be02 ist so kleinflächig und isoliert, dass er als 
Lebensraum ebenfalls als nicht geeignet eingestuft wird. 
Die Zauneidechse wurde in einer Saumstruktur angrenzend an einen Wirtschaftsweg gemel-
det, der als Zufahrt zur WEA Al02 dient. Eingriffe in die Saumstruktur finden vorhabenbedingt 
nicht statt. In den durch das Vorhaben betroffenen Flächen ist mit einem Vorkommen der 
Zauneidechse, aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen, nicht zu rechnen. Somit ist 
der Eingriff für die Zauneidechse als vertretbar zu bewerten. 
Auch für die Schlingnatter gibt es potenzielle Lebensräume im Plangebiet. Diese sind aber 
nicht durch das konkrete Vorhaben (weder Standort, Kranstell-, Lagerflächen noch Zuwe-
gung) betroffen, so dass nicht mit Beeinträchtigungen der Schlingnatter durch die Planung zu 
rechnen ist. 
Geeignete Habitate für die Mauereidechse sind im erweiterten Plangebiet gegeben, an den 
konkreten Eingriffsflächen aber nicht vorhanden. Somit ist eine Beeinträchtigung der Mauer-
eidechse durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten. 
Im Bereich des geplanten Baufelds liegen keine Nachweise von Tagfalterarten vor. Geeig-
nete Habitate finden sich im Bereich der geplanten WEA Al02. Vorhabenbedingt betroffen 
sind jedoch nur geringe Anteile potenzieller Lebensräume. Vorkommende Arten können sich 
in die angrenzenden Bereiche zurückziehen. Es verbleiben ausreichende Lebensraumstruk-
tu-ren im unmittelbaren Umfeld. Es sind daher keine Auswirkungen zu erwarten, die den Er-
hal-tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtern. Somit ist der Eingriff für die 
Falterarten als vertretbar zu bewerten. 

Fazit sonstige Arten: 
Für die genannten Arten kann eine Betroffenheit mit hoher Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 
 

6.2.3.3 Auswirkungen Natura 2000 
Der Schutz des etwa 1,5 km nördlich liegenden FFH-Gebiets 6410-301 Ackerflur bei Ulmet 
gilt ausschließlich der Pflanzenart „Dicken Trespe“. Da weder eine direkte Inanspruchnahme 
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von Flächen im Gebiet zu erwarten ist, noch Emissionen, die geeignet sein könnten, die 
Pflanzen oder deren Standorte zu beeinträchtigen, sind keinerlei Auswirkungen auf das 
FFH-Gebiet zu erwarten. 
Ebenfalls etwa 1,5 km südlich liegt das FFH-Gebiet 6411-301-Kalkbergwerke bei Bosen-
bach. In Bezug auf die dort als Schutzziel relevanten Fledermausarten (Großes Mausohr 
und Bechsteinfledermaus) wurden unter dem Aspekt des besonderen Artenschutzes Erfas-
sungen durchgeführt. Danach sind sowohl aufgrund der arttypischen Verhaltensweisen und 
Kollisionsrisiken wie auch der festgestellten Vorkommen keine Beeinträchtigungen dieser 
Arten zu erwarten.  
Für die weiter entfernt (mindestens 2-3 km) liegenden FFH und Vogelschutzgebiete sind 
ebenfalls direkte Auswirkungen auf die dortigen Lebensräume und Arten bedingt durch die 
Entfernung nicht gegeben. 
Lediglich für Arten, deren Aktionsräume auch wesentlich über die Schutzgebiete selbst hin-
ausgehen können und für die aufgrund ihres typischen Verhaltens ein betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko (Schlagopfer) besteht ist eine Betroffenheit nicht pauschal sicher auszuschließen. 
Diese Voraussetzungen sind nur für den Schwarzstorch im VSG Baumholder gegeben. 
Gemäß Fachgutachten BFL liegen aber keine Hinweise oder eigene Beobachtungen zu rele-
vanten Aktivitäten und Vorkommen des Schwarzstorchs im Umfeld der Anlagen vor. 
 

6.2.3.4 Mögliche Summenwirkungen mit den bestehenden Anlagen sowie den 
WEA Bistersberg 

Bedingt durch die Entfernung sind Kumulierungen von Auswirkungen mit dem Windpark Bis-
tersberg nicht zu erwarten.  
Für den Rotmilan belegen die Untersuchungen, dass die von ihm mit einer hinsichtlich Kon-
flikten relevanten Häufigkeit genutzten Räume den Bistersberg nicht tangieren. Der Bereich 
der bestehenden Anlagen im Umfeld liegt im durch den Fachgutachter untersuchten und 
bewerteten Aktionsraum und ist in die Bewertungen mit eingeflossen. 
Hinsichtlich der Betroffenheit des Vogelzugs zeigen die Untersuchungen keine Hinweise auf 
eine Zugverdichtung im Bereich der geplanten Anlagen. Insofern sind auch keine arten-
schutzrechtlich relevanten Verstärkungen von Barrieren oder Verengungen von Vogelzug-
bahnen im Zusammenwirken mit den bestehenden Anlagen zu erwarten. Für den auf breiter 
Front ziehenden Kranich, werden durch den Gutachter betriebliche Maßnahmen vorgeschla-
gen und vorgesehen, die auch für diese Art Gefährdungen vermeiden können (temporäres 
Abschalten V5). 
Eingriffe in Vegetation und Lebensraumstrukturen sind räumlich eng begrenzt, so dass sich 
selbst mit den unmittelbar benachbarten bestehenden Anlagen keine Überschneidungen der 
Wirkradien erwarten lassen. Da lediglich im Naturraum verbreitete Standorte und Biotop-
strukturen betroffen sind, ist auch ausgeschlossen, dass sich die Verluste bestimmter Bio-
toptypen und Lebensräume in kritischer Weise summieren. Verluste werden zudem durch 
Neuanlage ausgeglichen. 
 

6.2.3.5 Maßnahmen 
Zur Vermeidung der Verletzung artenschutzrechtlicher Verbote und zum allgemeinen Ein-
griffsausgleich sind eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen. Sie sind im Detail im land-
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schaftspflegerischen Begleitplan bzw. in den genannten Fachgutachten beschrieben, festge-
legt und begründet (siehe dazu auch die als Anhang beigefügten Lagepläne des LBP). 
Nachfolgend sind sie nur in den wichtigsten Grundzügen genannt: 
 
 Ein flexibles Schutzkonzept für den Rotmilan mit – je nach aktuellem Horstbesatz – Len-

kungs- und Vergrämungsmaßnahmen sowie Abschaltzeiten nach Maßgabe des Fach-
gutachtens (V4). 

 Vorsorgende betriebliche Vorkehrungen, Monitoring und Prüfung der Notwendigkeit bzw. 
ggf. daraus abgeleitete Anpassung der dauerhaft beibehaltenen betrieblichen Vorkeh-
rungen zum Schutz der Fledermäuse, ebenfalls nach Maßgabe des Fachgutachters (V9, 
V6). 

 Nachkontrolle bei Fällung, sowie Aufforstungen (V3, A6), dazu Sicherung/ Entwicklung 
von Biotopbäumen (A8) ebenfalls zum Schutz von Fledermäusen. 

 Bauausschlusszeiten für Gehölzrodung (V3) zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen 
sowie von Bodenbrütern außerhalb von Gehölzbeständen (V2). 

 Rückbau der nur temporär benötigten Arbeits- und Lagerflächen (A2, A3) und entweder 
Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung oder Begrünung als extensiver Saum 
(A4) und Waldrand (A5). 

Insbesondere die in Art und Umfang differenzierten Vorgaben bei der Kompensation von 
Lebensraumverlusten für Fledermäuse gewährleisten dabei gleichzeitig auch einen ange-
messenen Ausgleich der betroffenen Lebensraumstrukturen für andere Arten. 
 

6.3 Schutzgut Boden / Fläche 

6.3.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik 
Das Schutzgut Boden wird auf Grundlage vorliegender Informationen insbesondere des In-
formationssystems des Landesamtes für Geologie und Bergbau berücksichtigt. Die Ergeb-
nisse der Baugrunderkundung fließen ebenfalls mit ein. Zur Erkundung der 
Baugrundverhältnisse wurden an jeder Anlage jeweils eine Kernbohrung (Tiefen 25,1 m bzw. 
25,9 m) sowie 3 Sondierungen mit der schweren Rammsonde bis in Tiefen von 0,8 m – 3,3 
m ausgeführt. Die Ergebnisse sind in einem Bericht dokumentiert (WPW Geoconsult Süd-
west 2020). 

6.3.2 Ausgangssituation 
Nach Darstellung der Geologischen Karte 1:25.000 Blatt Kusel liegt der geplanten Standort 
Be 02 im Bereich der sogenannten „Breitenbacher Schichten“ des Oberkarbon (cst B) unmit-
telbar an einem Austritt von Intrusivgestein. 
Al 02 liegt im Bereich der Altenglaner Schichten des Unterrotliegenden. 
Die Breitenbacher Schichten beinhalten graue bis graugrüne Sandsteine. Tonsteine und im 
hangenden Teil (d.h. in den jüngeren, oberen Schichten) auch ein wenige Dezimeter mächti-
ges Kohleflöz. Dieses Flöz wurde östlich Bedesbach in der „Karlsgrube“ abgebaut. 
Die Altenglaner Schichten des Unterrotliegenden beinhalten graubraune, feinkörnige Sand-
steine, Tonsteine und auch Kalk, 
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Das Informationssystem des Landesamtes für Geologie und Bergbau stellt im Umfeld der 
geplanten Standorte sandige Lehme und Lehme mit mittlerem Ertragspotenzial dar. 
Die Baugrunderkundung (WPW Geoconsult Südwest 2020) zeigte folgende Ergebnisse: 
Am geplanten Standort Be 02 fand sich eine 20 cm mächtige Oberbodenschicht. Darunter 
liegen bis in 1,6 m Tiefe Lockergesteine aus kiesigen, leicht plastischen Schluffen und 
schließlich bereichsweise stark geklüfteter Tonstein. 
Bei Al 02 wurde unter nur 5 cm Oberboden bis in 1,8 m Tiefe Lockergesteine aus kiesigem 
schluffigen Ton. Im weiteren wurde dann auch dort verwitterter und z.T. klüftiger Tonstein 
angetroffen, ab etwa 21 m dann auch Sandstein. 
 

6.3.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz 

6.3.3.1 Auswirkungen 
Folgende Auswirkungen sind allgemein zu erwarten: 
 
Baubedingte Wirkungen 

• Beeinträchtigung / Zerstörung von Böden durch Abgrabungen und Aufschüttungen, 
Versiegelung, Bodenverdichtung. 

• Beeinträchtigung / Zerstörung von Böden durch temporäre Inanspruchnahme (insbe-
sondere bei ungestörten, gewachsenen Böden mit langen Entwicklungszeiträumen) 

 
Anlagenbedingte Wirkungen 

• Versiegelung von Boden und Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch Über-
bauung. 

 
Betriebsbedingte Wirkungen 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf den Boden sind nicht zu erwarten. 
 
Konkret sind nach Angaben des landschaftspflegerischen Begleitplans folgende Auswirkun-
gen zu erwarten: 
Am Maststandort kommt es zu dauerhaften Bodenverlusten infolge der Errichtung des Mast-
fundamentes und des Turmes. Damit verbunden ist eine Versiegelung bislang unbelasteter 
Böden, die pro Anlage eine Fläche von etwa 470 m² betrifft. 
Hinzu kommen Bodenverluste im Bereich der dauerhaft geschotterten Kranstellflächen und 
Zufahrten, die zusammen etwa 0,27 ha ausmachen. 
Ein Wegeausbau ist dabei nur in Form einer Zufahrt bei Be02 und an der Einmündung bei 
Al02 auf etwa insgesamt etwa 0,04 ha notwendig. Im Wesentlichen kann auf das bestehen-
de, Wegenetz zurückgegriffen werden, das im Fall Be02 ja auch bereits für die bestehenden 
Anlagen ausgebaut wurde. Bei Al02 wird ein Wegeabschnitt vorübergehend für Arbeitsflä-
chen benötigt und wird nach Abschluss der Arbeiten wieder hergestellt. 
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Geschotterte Flächen führen im Gegensatz zur Versiegelung (Fundament, Turm) nicht zum 
Totalverlust der Bodenfunktionen. Versickerung und Vegetationsentwicklung sind dort, ein-
geschränkt, noch möglich. Die künftig geschotterten Bereiche fließen daher mit einem redu-
zierten Faktor von 0,5 (50 %) in die Bilanzierung der Bodenverluste ein.  
Es ergibt sich folgende dauerhafte neue Inanspruchnahme durch Versieglung: 

Bezeichnung 

Fläche  real 
(m²) 

Faktor 
angerechnete 
Fläche Neuver-
siegelung  (m²) 

  
WEA Be02 
Vollversiegelung (Mast und Fundamente) 470 1 470 
Teilversiegelung Kranstellfläche und Mastumfahrung außerhalb 
Fundament  1.120 0,5 560 

Teilversiegelung Zuwegung 235 0,5 118 
Summe 1.825   1.148 
WEA Al02 
Vollversiegelung (Mast und Fundamente) 470 1 470 
Teilversiegelung Kranstellfläche Zufahrt auf den bestehenden 
Weg und Mastumfahrung außerhalb Fundament 1.175 0,5 588 

Teilversiegelung Zuwegung (ohne bereits bestehenden Weg) 200 0,5 100 
Summe 1.845  1.158 

    
Summe Be02 und Al02 3.670  2.305 

 
Auf den temporär beanspruchten Lager- und Montageflächen, entsteht eine vorübergehende 
Inanspruchnahme von Boden. 
Insgesamt werden (ohne den vorübergehend beanspruchten bestehenden Weg) über die 
dauerhaft versiegelten Flächen hinaus etwa 0,945 ha bisher unversiegelte Flächen tem-
porär beansprucht. Etwa 0,175 ha davon werden mit mobilen Plattenwegen gesichert, so 
das dort kein Bodenabtrag notwendig ist. Nach Entfernen der Platten ist davon auszugehen, 
dass sich kleinere Vegetationsschäden schnell regenerieren und keine erheblichen Beein-
trächtigungen zurückbleiben. 
Auf den übrigen Flächen (etwa 0,77 ha) erfolgt ein Abtrag des Oberbodens und eine tempo-
räre Befestigung, die durch anschließenden Rückbau bzw. Wiederauftrag des Oberbodens 
rückgängig gemacht werden kann. 

• Auf den etwa 0,21 ha ehemaligen Ackerflächen (EA0) um Be02 ist durch diese Maßnah-
me auch kurzfristig eine weitgehend gleichartige und gleichwertige Wiederherstellung 
möglich.  

• Auf dem Grünland (EA1) im Bereich Al02 bleiben gegenüber dem Ausgangszustand auf 
etwa 0,38 ha mittelfristig Störungen, im Bereich des Waldes um Be02 auf etwa 0,17 ha, 
zusammen rund 0,56 ha.  
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6.3.3.2 Mögliche Summenwirkungen mit den bestehenden Anlagen sowie den 
WEA Bistersberg 

Eine für die Bewertung der Auswirkungen erhebliche Summenwirkung mit den Bestandsan-
lagen ist auf Grund der begrenzten Flächengößen nicht zu erwarten. 
 

6.3.3.3 Maßnahmen 
Als wichtigste Maßnahmen sind der Rückbau der nur für den Aufbau benötigten Arbeits- und 
Lagerflächen zu nennen (A2, A3). Sie werden entweder wieder der jetzigen Nutzung zuge-
führt oder, sofern dies nicht sinnvoll und möglich ist bepflanzt und begrünt. 
Ein Ausgleich für die Eingriffe durch dauerhafte Inanspruchnahme erfolgt im Zuge der ge-
planten Aufforstungen (Maßnahme A6). Die Größe der Aufforstungen wird durch Vorgaben 
des Artenschutzes und Landschaftsbildes bestimmt. Sie übersteigen mit rd. 1,2 ha (Flurstück 
1260) und 1 ha (Teile der Flurstücke 642 und 660 südlich der bestehenden WEA Ul01) den 
Bedarf für die Kompensation der dauerhaften Versieglung (0,23 ha) und der Beeinträchti-
gungen auf weiteren etwa 0,56 ha deutlich. 
 

6.4 Schutzgut Wasser 

6.4.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik 
Das Schutzgut Boden wird auf Grundlage vorliegender Informationen insbesondere des In-
formationssystems des Landesamtes für Geologie und Bergbau und des „Wasserportals“ 
des Landes Rheinland-Pfalz berücksichtigt. Die Ergebnisse der Baugrunderkundung fließen 
ebenfalls mit ein. Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden an jeder Anlage jeweils 
eine Kernbohrung (Tiefen 25,1 m bzw. 25,9 m) sowie 3 Sondierungen mit der schweren 
Rammsonde bis in Tiefen von 0,8 m – 3,3 m ausgeführt. Die Ergebnisse sind in einem Be-
richt dokumentiert (WPW Geoconsult Südwest 2020). 
 

6.4.2 Ausgangssituation 
Grundwasser 
Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden an jeder Anlage jeweils eine Kernbohrung 
(Tiefen 25,1 m bzw. 25,9 m) sowie 3 Sondierungen mit der schweren Rammsonde bis in 
Tiefen von 0,8 m – 3,3 m ausgeführt. Die Ergebnisse sind in einem Bericht dokumentiert 
(WPW Geoconsult Südwest 2020). 
Grundwasser wurde an beiden Anlagenstandorten in 2,86 – 3,78 m Tiefe unter Gelände-
oberkante angetroffen. Weder Vegetation noch Spuren von Wasseraustritten, Quellen oder 
Vernässungen weisen allerdings auf einen ausgeprägten Grundwasserhorizont hin. Die Be-
schaffenheit des Untergrundes lässt eher darauf schließen, dass sich Sickerwasser aus den 
stärker verwitterten oberen Gesteinsschichten über dem weniger verwitterten Tonstein im 
Untergrund staut. Vernässungen und Quellaustritte/ Quellbäche an den angrenzenden Hän-
gen weisen sonst darauf hin, dass dort in Höhen von um 300 bis etwa 350 m ü.NN, also et-
wa 30 m unterhalb der bei etwa 380 m ü.NN geplanten Anlagen relativ regelmäßig Grund- 
bzw. Schicht- oder Kluftwasser ansteht. Oft fehlen aber erkennbare Spuren von Abflüssen 
ganz bzw. die in Kerbtälern z.T. fast klammartig ausgeprägten Läufe der Quellbäche fallen 
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temporär auch trocken. Der Charakter des Grundwasserleiters lässt keinen gleichmäßig zu-
sammenhängenden Grundwasserhorizont erwarten, sondern eher kleinräumige Störungen 
und Kluftsysteme. Dies wird auch durch die Ergebnisse der durchgeführten Bohrungen ge-
stützt.  
Die vereinzelt anzutreffenden Kleingewässer sind aufgrund des Reliefs und der Vegetation 
und Nutzung in der Umgebung nur durch allenfalls aus der unmittelbaren Umgebung ober-
flächlich zufließendes Regenwasser in Verbindung mit teilweise geringer Durchlässigkeit des 
Untergrundes plausibel zu erklären. 
 
Oberflächengewässer 
In den umliegenden Taleinschnitten finden sich regelmäßig Quellaustritte und daraus her-
vorgehende Quellbäche. Sie fließen durchwegs direkt oder indirekt in den etwa 2-3 km ent-
fernten Glan. Kleinräumig sind dabei aber mehrere Teilbereiche zu unterscheiden. 
Westlich der Anlage Be 02 bilden Eselsbach und Sulzbach ein verzweigtes Netz von meist 
namenlosen Quellbächen aus. Die Anlage steht unmittelbar am Rand des Südteils dieses 
Talsystems mit dem „Kandelsgraben“. Al 02 liegt am Rand des Einzugsbereichs des 
Kalschbachs der die in dem bewaldeten Hang südlich der Anlage verlaufenden namenlosen 
Quellbäche in den Reichenbach ableitet. Die Internet-Informationsplattform Geoportal Was-
ser des Landes Rheinland-Pfalz enthält zu keinem dieser kleineren Gewässer nähere Anga-
ben, sie sind aber im Biotopkataster des Landes als naturnahe Fließgewässer erfasst.  
Stehende Gewässer finden sich in einem Feldgehölz östlich des Hohenestel und sind im 
Biotopkataster des Landes erfasst. Aufgrund ihrer Lage und des Reliefs ist davon auszuge-
hen, dass sie überwiegend direkt über Niederschlagswasser und in begrenztem Umfang aus 
Oberflächenabflüssen aus der direkten Umgebung gespeist werden. 
 

6.4.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz 

6.4.3.1 Auswirkungen 
Baubedingt wäre eine Verunreinigung des Grundwassers durch defekte Baumaschinen 
möglich, das Gefährdungspotential ist jedoch so gering, dass nicht von einer Beeinträchti-
gung auszugehen ist. 
Anlagebedingte Erhebliche Eingriffe ins Grundwasser sind nicht zu erwarten. Die Bau-
grunduntersuchungen stießen im Tiefen von knapp 3 bis etwa 4 m unter Gelände auf 
Grundwasser. Die Fundamente binden aber nur flach mit um etwa 2 m in den Untergrund ein 
und es gibt keine Hinweise auf einen ausgedehnten Grundwasserhorizont bzw. mögliche 
Auswirkungen auf Quellen oder Nassstandorte im Umfeld. 
Die Reduzierung der Versickerung auf den befestigten Flächen ist in Relation zu den be-
troffenen Einzugsgebieten marginal. Soweit eine Versickerung/ Verdunstung nicht oder nicht 
vollständig auf den Flächen selbst erfolgt, werden die Abflüsse in den angrenzenden Flächen 
flächig versickert. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Grundwassers durch flüssige Stoffe und Fette 
können bei ordnungsgemäßer Wartung der Anlage aufgrund anlageninterner Schutzvorrich-
tungen ausgeschlossen werden. 
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6.4.3.2 Mögliche Summenwirkungen mit den bestehenden Anlagen sowie mit 
den WEA Bistersberg 

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sind insgesamt nur gering und werden durch die vor-
gesehene flächige Versickerung weitgehend vermieden. Die bestehenden und geplanten 
Anlagen liegen über die Einzugsbereiche mehrerer Seitentäler verstreut, so dass auch eine 
Summenwirkung nicht zu erwarten ist. 
Der Bistersberg liegt jenseits des Glantals. Insofern ist auch keine Aufsummierung der ohne-
hin geringen Auswirkungen zu erwarten. 
 

6.4.3.3 Maßnahmen 
Durch Verwendung des bestehenden Wegenetzes für Zufahrten zu den Windkraftstandorten 
sowie aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen Bodenversiegelung wird die Was-
seraufnahmefähigkeit des Bodens im Gebiet erhalten bzw. die Neuversieglung minimiert. 
Im Gebiet anfallendes Niederschlagswasser wird über die belebte Bodenzone im Plangebiet 
zur Versickerung gebracht, sodass keine nachteiligen Veränderungen der Grundwasserneu-
bildungsraten zu erwarten sind.  
Der Geotechnische Bericht (WPW Geoconsult Südwest 2020) sieht zur Sicherstellung der 
Tragfähigkeit eine Sohldrainage vor. Da die Fundamente nur flach in den Untergrund einbin-
den sind aber keine dauerhaften wesentlichen Eingriffe zu erwarten. Temporäre oder sogar 
nur sporadische Abflüsse können im Umfeld flächig versickert werden. 
Für den Betrieb der Anlage werden verschiedene Fette und Öle benötigt. Eine Auflistung der 
Stoffe und deren jeweilige Einstufung in Wassergefährdungsklassen liegt den Antragsunter-
lagen bei, ebenso ein Dokument mit Informationen zum Umgang mit diesen Stoffen. In den 
meisten Fällen handelt es sich um Stoffe der Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wasser-
gefährdend). Stoffe der Wassergefährdungsklasse 2 (wassergefährdend) werden nur einige 
wenige und jeweils nur einige Liter eingesetzt. Die mit Abstand größten Volumen und jeweils 
über 100 Liter werden für die Hydraulikeinheit (250 l), die Kühleinheit (600 l) und die Getrie-
beeinheit (1.190 l) genannt. In allen drei Fällen werden die eingesetzten Stoffe ebenfalls als 
schwach wassergefährdend eingestuft. Diverse konstruktive Vorkehrungen, Überwachungs-
sensoren etc. sorgen dafür, dass Leckagerisiken minmiert, Leckagen ggf. schnell erkannt 
und unverzüglich Maßnahmen (i.d. Regel ein Abschalten der Anlage und diverser Pumpen 
etc.) getroffen werden. Darüber hinaus werden entsprechend dimensionierte Rückhalteein-
richtungen vorgesehen. 
 

6.5 Schutzgut Klima und Luft 

6.5.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik 
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind bei Windenergieanlagen nur in gerin-
gem Umfang zu erwarten. Sie werden auf Grundlage von Reliefdaten und Vegetation einge-
schätzt und berücksichtigt. 
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6.5.2 Ausgangssituation 
Die Wald- und Offenlandflächen im Vorhabensbereich und der Umgebung fungieren als 
Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebiet. Die herabströmenden Luftmassen tragen zum 
Luftaustausch und klimatisch ausgleichenden Wirkung der tieferliegenden Bebauung in der 
Umgebung bei. 
Klimatische Belastungszonen liegen jedoch nicht vor, so dass die Bedeutung dieser Abflüsse 
für Luftaustauschprozesse als gering einzustufen ist. 
 

6.5.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz 

6.5.3.1 Auswirkungen 
Durch die Versiegelung von Flächen kommt es zu einer kleinräumigen Veränderung der 
Klimabilanz. Die befestigten Flächen werden zukünftig zu Zeiten früherer Kalt- und Frisch-
luftproduktion die tagsüber gespeicherte Wärme zur Nachtzeit wieder abgeben und für eine 
Aufheizung der Umgebung sorgen. Die Wirkungen sind aufgrund der Kleinflächigkeit jedoch 
von untergeordneter Bedeutung. Die Höhenkuppe lässt die Entstehung von Frisch- und Kalt-
luft erwarten, die dann unter anderem in die benachbarten Ortslagen abfließt. Da Windener-
gieanlagen auf solche Austauschprozesse keinen Einfluss haben, ist eine genauere 
Betrachtung und Bewertung an dieser Stelle nicht notwendig. 
Für das Schutzgut Klima/Luft sind keine erheblichen Auswirkungen durch das geplan-
te Vorhaben zu erwarten. Insgesamt ist mit positiven Wirkungen auf das Klimas zu 
rechnen, da Windenergieanlagen elektrischen Strom ohne Ausstoß von nennenswer-
ten Schadstoffemissionen erzeugen.  
 

6.5.3.2 Mögliche Summenwirkungen mit den vorhandenen Anlagen und den 
WEA Bistersberg 

Da, wie erläutert, keine erheblichen Auswirkungen auf klimatische Funktionen und Funkti-
onszusammenhänge entstehen ist auch keine Aufsummierung mit anderen Vorhaben zu 
erwarten. 
 

6.5.3.3 Maßnahmen 
Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen in Bezug auf das Klima zu erwarten 
und diesbezüglich auch keine besonderen Maßnahmen notwendig. 
 

6.6 Schutzgut Landschaft (Landschaftsbild, Erholung) 

6.6.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik 
Eine allgemeine Beschreibung und Bewertung erfolgte auf Grundlage der landschaftlichen 
Charakteristik sowie vorliegender Karten. 
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Zur Sichtbarkeit wurde eine eigene Untersuchung erarbeitet (L.A.U.B. 2021B). Dort sind die 
Sichtbarkeiten auch in Verbindung mit den bestehenden Anlagen ermittelt und die Auswir-
kungen mittels Fotomontagen an ausgewählten Standorten aufgezeigt. 
 

6.6.2 Ausgangssituation 

6.6.2.1 Landschaftsbild 
Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist durch den Wechsel von landwirtschaftlich genutzten 
Grünland- und Ackerflächen sowie Feldgehölze und Wälder geprägt. Es herrscht ein beweg-
tes Relief vor, das bis zum gewissen Grad auch unterschiedliche Nutzungen und eine daraus 
hervorgehende kleinräumige Differenzierung der landschaftlichen Charakteristik nach sich 
zieht. 
Der zwischen etwa 350-400 m ü.NN verlaufende Höhenrücken selbst ist weitgehend offen 
und bietet einen weiten Blick über das umgebende Berg- und Hügelland. Durch diese Offen-
heit prägen die bestehenden Windkraftanlagen den Landschaftseindruck in weiten Teilen 
wesentlich mit, kleinräumig kommt dazu auch noch eine 20kV Freileitung. 
Neben kleinräumig wirksamen Abschirmungen durch Gehölze bilden der Herrmannsberg im 
Osten und der Sulzberg im Nordwesten Landmarken, die auch den Blick z.T. etwas begren-
zen. 
Die Hänge und Teile der Kuppe sind dagegen bewaldet und optisch zusammen mit den en-
gen Taleinschnitten weitgehend in sich abgeschlossen. 
 

Erholung 
Das Gebiet mit den geplanten Anlagenstandorten ist für die kurzfristige wohnungsnahe Erho-
lung bereits etwas zu weit von den Ortslagen entfernt und durch die beachtlichen Höhenun-
terschiede zu den Ortslagen im Tal auch etwas erschwert erreichbar. Da die in der Karte 
noch verzeichnete Pfälzerwaldhütte Hohenestel zwar äußerlich intakt ist, aber nicht mehr 
bewirtschaftet wird, fehlen Anlaufpunkte, die eine stärkere Besucherfrequenz bewirken könn-
ten. 
Eine Erholungsnutzung erfolgt unter diesen Rahmenbedingungen regelmäßig aber nicht sehr 
intensiv durch verschiedene Gruppen: 

• Bei Anfahrt mit dem PKW ist das Wegesystem entlang der Höhenrücken für Spazier-
gänge, Hunde „gassi“ führen etc. relativ bequem begehbar. Ein darauf ausgerichtetes 
Rundwegenetz mit Parkplatz o.ä. fehlt aber, so dass eine solche Nutzung nur von re-
lativ wenigen Ortskundigen zu erwarten ist. Bei den Begehungen zur Bestandserfas-
sung waren insbesondere westlich des Hohenestel vereinzelt parkende Fahrzeuge 
und regelmäßig Spaziergänger zu beobachten, die auch konkret auf diese Art und In-
tensität der Nutzung hinweisen. 

• Nur für etwas ausgedehntere Spaziergänge und kleine Wanderungen mit gewissen 
Anforderungen an die Kondition ist eine Nutzung auch ohne Pkw Benutzung möglich. 
Ein für diese Zielgruppe ausgeschildertes Rundwegenetz befindet sich nordöstlich 
der geplanten Standorte an der Krummackerhöhe und führt dort ausgehend von der 
Ortslage Welchweiler unmittelbar entlang des bestehenden Windparks Welchweiler. 
Weitere Rundwege liegen am Herrmannsberg im Osten. Dazu kommt eine Strecken-
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ausschilderung für „Nordic walking“. Auch die Nutzung durch Wanderer und Radfah-
rer konnte im Zuge der Bestandserfassungen bestätigt werden. 

• Längs des offenen Höhenrückens verläuft in Nord-Süd Richtung ein überörtlicher 
Wanderweg, in Ost-West Richtung eine Radwegverbindung (Herrmannsberger Hö-
hentour), die aber auch von Wanderern bzw. “Walkern“ genutzt wird. 

 

6.6.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz 

6.6.3.1 Auswirkungen 
Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild / Erholung sind: 
 
Baubedingte Wirkungen 
• Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch Lärm- und Staubemissionen durch das 

erhöhte Fahrzeugaufkommen und den Maschineneinsatz  
• Verlust von landschaftsbildprägenden Strukturen 

 
Anlagenbedingte Wirkungen/ Betriebsbedingte Wirkungen 
• Überformung der Landschaft durch technische Bauwerke 

 
Betriebsbedingte Wirkungen 
• Störungen insbesondere im Falle ruhiger ungestörter Landschaftsräume mit land-

schaftsbezogener Erholung durch Lärmemissionen und Schattenwurf 
 
Konkret sind folgende Auswirkungen zu erwarten: 
 
Landschaftsbild 
Relief und Bewaldung bieten insgesamt in großen Teilen der umgebenden Landschaft eine 
gute Sichtverschattung. Die Windenergieanlagen werden aber aufgrund ihrer Lage auf einer 
offenen Höhe von den umgebenden offenen Kuppen und aus einigen meist ebenfalls wald-
freien Tälern z.T. auch im weiteren Umfeld sichtbar sein. Als optisch markante technische 
Anlage heben sie sich dabei unvermeidlich auch mehr oder weniger stark vom landschaftli-
chen Umfeld ab und beeinflussen so das Landschaftsbild der Umgebung. 
Die Analyse der Sichtbarkeiten zeigt, dass die beiden geplanten Anlagen gegenüber dem 
bestehenden Windpark zu keinen neuen Betroffenheiten führen. Tendenziell sind sie vor 
allem im Norden auf größeren Teilflächen sogar nicht oder gegenüber den bestehenden An-
lagen eher untergeordnet sichtbar. Insgesamt sind die betroffenen Bereiche aber in großen 
Teilen deckungsgleich. 
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 Bereiche, in denen nur die Anlagen des bestehenden Windparks sichtbar sind 

  Bereiche in denen auch mindestens eine der neu geplanten Anlagen sichtbar ist 

Abbildung 21: Übersicht zur Sichtbarkeit der Anlagen im Umkreis 10 km (verkleinert, genauere Dar-
stellung siehe Plan 1:50.000 in L.A.U.B. 2021B) 

Die Untersuchung kommt anhand von Fotosimulationen an insgesamt 10 Standorten im Um-
feld zu folgendem Ergebnis: 
Die geplanten Anlagen mischen sich optisch in den bestehenden Windpark. 
In allen Fällen bestehen in ihrer Wirkung vergleichbare Anlagen. 
Veränderung der optischen Wirksamkeit des Windparks durch die hinzukommenden Anlagen 
entstehen vor allem durch eine gewissen Verdichtung und (je nach Blickwinkel) der Füllung 
von Lücken. Es ergibt sich aber in keinem Fall eine Erweiterung, die eine ausgeprägte und 
dominierenden „Wand“-Wirkung erkennen lässt oder in sonstiger Weise die Auswirkungen 
des bestehenden Windparks erheblich verstärkt. 
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Vor allem in den Fällen, in denen der gesamte Windpark sichtbar ist, sind die neu hinzu-
kommenden Anlagen kaum noch auf den ersten Blick identifizierbar. 
 
Erholung 
Mögliche Auswirkungen auf die Erholung resultieren in erster Linie aus denen auf das Land-
schaftsbild. Die o.g. Standorte wurden auch mit Blick auf Wege und Aussichtspunkte ge-
wählt. Die Benutzung der Wege bleibt uneingeschränkt möglich. Durch die 
Schallimmissionen kann es im Umfeld zu Geräuschentwicklungen kommen, die von man-
chen Besuchern als störend empfunden werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass auf 
der Anhöhe bereits Windenergieanlagen stehen, dass nur wenig westlich ein Modellflugplatz 
ebenfalls Lärmemissionen verursacht und dass auch zwei Straßen das Gebiet queren. Die 
unter diesen Gegebenheiten vorhandene Erholungsnutzung wird auch durch die neu errich-
teten Anlagen nicht wesentlich zusätzlich beeinträchtigt werden. 
 

6.6.3.2 Mögliche Summenwirkungen mit den vorhandenen Anlagen und den 
WEA Bistersberg  

Bedingt durch die Lage sind zwei Arten von Summenwirkungen denkbar:  

• Eine Verdichtung beim Blick aus der Entfernung, bei der die getrennten Windparks 
optisch verschmelzen und sich die Anlagenzahl und je nach Blickwinkel auch die 
Ausdehnung in der Breite addieren. 

• Eine „Korridorwirkung“ oder gar eine „Einkreisungseffekt“ für Gebiete zwischen den 
Windparks. 

Eine eventuelle Verdichtung wäre auch auf den Fotosimulationen erkennbar. Möglicherweise 
kritische Blickwinkel sind v.a. von Osten gegeben. Die Entfernung von 4 km sorgt aber dafür, 
dass die Anlagen Bistersberg, sofern sie überhaupt sichtbar sind, gegenüber den geplanten 
Anlagen deutlich in den Hintergrund treten. 
Eine Korridorwirkung könnte prinzipiell im Glantal bei Bedesbach entstehen. Die ausgepräg-
te Sichtverschattung durch Relief und Gehölze selbst in dem überwiegend offenen Glantal 
und Entfernungen von jeweils um 2 km sorgen aber dafür, dass die beiden Windparks in der 
Regel jeweils nicht oder nur teilweise sichtbar sind und keine das Tal dominierende Sum-
menwirkung zu erwarten ist.  
 

6.6.3.3 Maßnahmen 
Zum Ausgleich der entstehenden Eingriffe wird aus bauplanungsrechtlichen Gründen eine 
differenzierte Vorgehensweise für die beiden Anlagen mit Zahlung eines Ersatzgeldes ge-
mäß Landesverordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 
(LKompVO) (Al02) und Aufforstungsmaßnahmen (Be02) vorgesehen (siehe dazu Kapitel 6.4 
LBP). 
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6.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

6.7.1 Beschreibung des Untersuchungsumfangs und der Methodik 
Eine Berücksichtigung erfolgt auf Grundlage der Begehungen, topografischer Karten und 
dem nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler Kreis Kusel. 
 

6.7.2 Ausgangssituation 
Kulturgüter besitzen als Zeugen menschlicher und naturhistorischer Entwicklung eine hohe 
gesellschaftliche Bedeutung. Ihr Wert ist insbesondere durch ihre historische Aussage und 
ihren Bildungswert im Rahmen der Traditionspflege zu sehen. Sie sind gleichzeitig wichtige 
Elemente unserer Kulturlandschaft mit z. T. erheblicher emotionaler Wirkung. 
Als Sachgüter gelten z. B. gewerbliche/industrielle oder verkehrliche Bauten, die aufgrund 
ihrer ehemaligen oder heutigen hohen funktionalen Bedeutung einen gewissen gesellschaft-
lichen Wert repräsentieren. 
Bedeutsame Kultur- und Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Bereich 
der geplanten Anlagen nicht vorhanden. Über archäologische Funde ist derzeit nichts 
bekannt. 
 

6.7.3 Auswirkungen sowie Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung, Ausgleich 
oder Ersatz 

 
Baubedingte Wirkungen 
• Zerstörung insbesondere von Bodendenkmalen durch Abgrabungen, in den temporär 

beanspruchten Flächen sind je nach Tiefenlage Beeinträchtigungen nicht auszuschlie-
ßen. 

 
Anlagenbedingte Wirkungen/ Betriebsbedingte Wirkungen 
• Optische Störung im Falle oberirdischer Kulturdenkmale, insbesondere wenn sie die 

Landschaft in typischer Weise prägen oder gar als „Wahrzeichen“ fungieren. 
 
Betriebsbedingte Wirkungen 
• Analog der anlagenbedingten Wirkungen können Schallemissionen und Schattenwurf 

Störungen noch verstärken. 
 
Bedeutsame Kultur- oder Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet 
nicht vorhanden. Über archäologische Funde ist derzeit nichts bekannt. Insoweit kommen die 
genannten potenziellen Auswirkungen auf dieses Schutzgut nicht zum Tragen. 
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6.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Auswirkungen auf ein Schutzgut können sich direkt oder indirekt auch auf andere auswirken 
und sich als Wirkungskette oder gar komplexere Wirkungsverflechtung fortsetzen. 
Direkte, bei Baumaßnahmen ganz generell typischerweise zu erwartende Wechselwirkungen 
sind bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter berücksichtigt und benannt. Dies gilt z.B. 
für mögliche Auswirkungen von Bodenversieglung auf den Wasserhaushalt und das Klima 
oder Auswirkungen der daraus resultierenden Vegetationsverluste auf Tiervorkommen und 
Landschaftsbild. 
Über diese räumlich und sachlich direkte Kopplung hinausgehende komplexere Wirkungs-
verflechtungen, wie z.B. Auswirkungen von Veränderungen des Wasserhaushaltes auf näs-
seabhängige Biotopstrukturen sind nicht zu erwarten. 
 

6.9 Mögliches Zusammenwirken mit Auswirkungen anderer bestehen-
der oder zugelassener Vorhaben oder Tätigkeiten 

Weitere laufende oder geplante Vorhaben, mit denen ein Zusammenwirken zu erwarten ist 
sind nicht bekannt. 
Die im näheren und weiteren Umfeld bestehenden Windenergieanlagen werden in den 
Fachgutachten nach Maßgabe der einschlägigen Regelwerke berücksichtigt. 
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6.10 Übersicht: Gegenüberstellung von Wirkungen und Maßnahmen 

Eingriff betroffene 
Fläche/  
Ausgleichsbedarf 

Maßnahme Anrechenbare 
Fläche 

 
Eingriffe in die Böden 
 

    

Neuversiegelung von 
Boden infolge dauer-
hafter Überbauung 
 

0,23 ha A6 Aufforstung Parzelle 1260 
 

Anteil von 
0,23 ha an 
insgesamt 
1,2 ha 

     

Vorübergehende Flä-
chenbeanspruchung im 
Baufeld und entlang 
der Erschließung 
 

ca. 0,95 ha 
davon  
0,17 ha Platten-
weg,  
0,77 ha sonstige 

A2 Rückbau der vorüberge-
hend genutzten Lager- und 
Vormontageflächen  

0,95 ha 

A3 Auflockerung von bei der 
Kranmontage aufgetrete-
nen Bodenverdichtungen 

0,95 ha 

Verbleibende Störung 
auf Grünlandflächen 

0,56 ha (Annahme 
etwa 30%) 

A6 Aufforstung Parzelle 1260 
 

Anteil von 
0,17 ha an 
insgesamt 
1,2 ha 

 
Verlust von Biotopstrukturen und Artenschutz 
 

Waldverluste Be02 
(real) 2) 

(0,48 ha) A6 Aufforstung Parzelle 1260 
Aufforstung Parzellen 642, 
660 

Anteil von  
1,44 ha  
an insgesamt 
2,2 ha 

Rechnerisch anzuset-
zender Verlust/ Aus-
gleichsbedarf für 
potenzielle Fleder-
mausquartiere 
(Empfehlung: Faktor 3) 

1,44 ha 1) A8 Altholzsicherung 
 

Ca. 0,5 ha 
bzw.  
10 Bäume 

Verlust von Grünland  0,3 ha A4 Neuanlage von gras-/ 
krautreichen Säumen bei 
Be02 

0,35 ha 

Gehölzverluste  
 

7 Bäume A7 Pflanzung von 5 Einzel-
bäumen 

 

  A6 Aufforstungen (s.o.)  
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Eingriff betroffene 
Fläche/  
Ausgleichsbedarf 

Maßnahme Anrechenbare 
Fläche 

Gefährdung von Brut-
vögeln des Offenlan-
des und der Wälder 
durch Rodung und 
Räumung der Kraut-
schicht 

 V2,V3 Zeitliche Beschränkung der 
Räumarbeiten 

 

Potenzielle Gefähr-
dung: 
Rotmilan 

 V4 Flexible Konzeption mit 
Lenkungsmaßnahmen und 
ggf. Abschaltzeiten nach 
Bedarf und Situation 

 

Potenzielle Gefähr-
dung: 
Fledermäuse 

 V6 
V9 

Gondelmonitoring 
Betriebseinschränkungen 
im ersten Jahr 
 

 

 
Landschaftsbild 
 

    

Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes 
Be02, 

2,34 ha 2) A6 Aufforstung Parzelle 1260 
Aufforstung Parzellen 642, 
660 

1,2 ha 
1 ha 

  A8 Altholzsicherung 
 

Ca. 0,5 ha 
bzw.  
10 Bäume 

   Summe 
 

 

Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes Al01 

  Ersatzzahlung nach  
LKompVO 

 

 

1) Erhöhter Ausgleichsbedarf gemäß Fachgutachten Fledermäuse. Hinsichtlich Bedarf ge-
ben die erhöhten Anforderungen des Fachgutachtens den Ausschlag. 

2) Ermittlung der Flächengröße in Anlehnung an das „Alzeyer Modell“ 
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 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung (§6 
Abs.3 UVPG) 

Die BayWa r.e. Wind GmbH plant die Errichtung von 2 Windenergieanlagen des Typs Vestas 
V162 5,6 MW (Nabenhöhe 169 m) in den Gemarkungen Bedesbach und Altenglan im Land-
kreis Kusel.  
Die Anlagen stehen auf einem Höhenrücken mit insgesamt bereits 8 bestehenden WEA, 
davon 5 ebenfalls durch die BayWa.re Wind GmbH errichtet.  
Die Errichtung der Windkraftanlagen und ihr Betrieb ist unvermeidlich mit Auswirkungen auf 
die Umwelt und Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Zur Ermittlung und Bewertung 
dieser Eingriffe wurden daher diverse Fachgutachten erstellt, umfangreiche Bestandserhe-
bungen zu Biotoptypen und Arten durchgeführt und auch die Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild wurden untersucht und bewertet. 
Darin berücksichtigt sind auch mögliche Kumulierungen mit den Auswirkungen der im Um-
feld bestehenden insgesamt 14 Anlagen. 
Für die verschiedenen Schutzgüter ergaben sich dabei folgende Prognosen: 
 
Mensch 

Auch unter Berücksichtigung der bestehenden Anlagen und möglicher weiterer gewerblicher 
Lärmquellen sind keine Überschreitungen von Immissionsrichtwerten nach der Technischen 
Anleitung Luft (TA-Lärm) zu erwarten. Die Wirkungsbereiche der bestehenden und geplanten 
Anlagen überlappen sich z.T., auch in der Addition werden aber selbst die deutlich niedrige-
ren und daher maßgebenden Richtwerte der TA-Lärm für die Nacht ohne besondere betrieb-
liche Vorkehrungen eingehalten. An einem Immissionspunkt (IP 12, Aussiedlerhof 
südwestlich Welchweiler) wird der Immissionsrichtwert bereits heute durch die Bestandsan-
lagen ausgeschöpft. Die neu geplanten Anlagen bewirken aber nur eine minimale Erhöhung 
um 0,5 dB. Gemäß TA-Lärm soll die Genehmigung einer geplanten Anlage wegen einer 
Überschreitung aufgrund der Vorbelastung nicht verwehr werden, wenn dauerhaft sicherge-
stellt ist, dass die Überschreitung nicht größer als 1 dB ist. 
Beim Schattenwurf kann es bei Annahme des „schlimmsten anzunehmenden Falls“2 z.T. zu 
Überschreitungen der Richtwerte kommen. Dies ist vor allem auch dadurch bedingt, dass die 
bereits bestehenden Anlagen Welchweiler relativ nahe an die Ortslage heranrücken und zu-
dem unmittelbar westlich davon liegen. Unabhängig davon ob und in welchem Grad diese 
rechnerisch möglichen Beeinträchtigungsdauern witterungsbedingt in der Realität tatsächlich 
erreicht werden, zeigt das vorliegende Fachgutachten, dass selbst im witterungsbedingt un-
günstigten Fall die Einhaltung der Richtwerte durch gezielte betriebliche Maßnahmen (je-
weils gezielte temporäre Abschaltungen bestimmter Anlagen) gewährleistet werden kann. 
 
Pflanzen und Tiere 
Das Plangebiet ist von einem für den Naturraum typischen Mosaik aus Äckern, Grünland, 
Brachen und Wald geprägt. Die Inanspruchnahme wertvoller Biotoptypen und Lebensräume 
innerhalb dieses Mosaiks wurde durch die Standortwahl so weit wie möglich minimiert. Nicht 

 
2 Die Berechnungen basieren auf der Annahme, dass zu den für den jeweils betroffenen Punkt rele-
vanten Zeiten keinerlei Bewölkung besteht, der Rotor sich dreht und zugleich auch so augerichtet ist, 
dass er eine maximale Verschattungsfläche bewirkt. 
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zuletzt um das Kollisionsrisiko für den Rotmilan so weit wie möglich zu reduzieren wurden 
auch Standorte am Rand innerhalb von Waldflächen gewählt, 
Die Anlagen liegen auf Grünland (Al02) oder im Übergang eines Mischwaldbestandes zu 
ehemaligen Ackerflächen, die ebenfalls Grünlandcharakter entwickelt haben (Be02).  
Zur Kompensation von 0,48 ha Waldrodung werden Ausgleichsfaktoren berücksichtigt, die 
sich aus dem Fachgutachten Fledermäuse ergeben. Dort wird ein Faktor von 3 vorschlagen, 
was einem Bedarf von 1,44 ha entspricht. Der Ausgleich erfolgt durch insgesamt 2,2 ha 
Neuaufforstung, die zugleich auch den waldrechtlichen Ausgleich sowie den Ausgleich für 
Eingriffe ins Landschaftsbild gewährleisten (siehe unten). Darüber hinaus erfolgt eine Alt-
holzsicherung auf etwa 0,5 ha (bzw. ca. 10 Bäume), die kurz und mittelfristig Quartierange-
bote insbesondere Für Fledermäuse sichert und deren Neuentwicklung ermöglicht.. 
Die Verluste von Grünland und sonstigen Biotopstrukturen werden im Zuge der Neugestal-
tung bzw. Wiedernutzbarmachung kompensiert. 0,3 ha dauerhafte Grünlandverluste werden 
durch 0,35 ha Neuanlage an Stelle des gerodeten Waldes bei Be02 ersetzt.  
Um betriebsbedingte Gefährdungen von Fledermäusen zu vermeiden, wird mit Hilfe eines 
Gondelmonitorings geprüft, ob und ggf. in welchen Zeiträumen Aktivitäten festzustellen sind 
(V6), die eventuell zeitlich begrenzten Abschaltungen erfordern. Bis zum Abschluss dieser 
Untersuchungen und ggf. der Umsetzung eines an die örtlichen Gegebenheiten orientierten 
Programms gelten dessen ungeachtet vorsorglich pauschale Betriebseinschränkungen. 
Eine mögliche Gefährdung des Rotmilans wird durch ein flexibles Konzept aus Lenkungs-
maßnahmen und temporärer Abschaltung vermieden (V4). 
 
Boden 
Die Inanspruchnahme von Flächen ist überwiegend nur temporär und umfasst diverse Lager- 
und Montageflächen. Nach Rückbau und unter Berücksichtigung der Teilversieglung durch 
Schotter ergibt sich eine Neuversieglung von Böden von 0,23 ha. Dazu kommen mittelfristig 
verbleibende Störungen auf weiteren etwa 0,56 ha. Ein Ausgleich erfolgt im Zuge der ge-
planten Aufforstungen (Maßnahme A6). Die Größe der Aufforstungen wird durch Vorgaben 
des Artenschutzes und Landschaftsbildes bestimmt. Sie übersteigen mit rd. 1,2 ha (Flurstück 
1260) und 1 ha (Teile der Flurstücke 642 und 660 südlich der bestehenden WEA Ul01) den 
Bedarf für die Kompensation der dauerhaften Versieglung (0,23 ha) und der Beeinträchti-
gungen auf weiteren etwa 0,56 ha (bzw. bei Anrechnung zu 30% rd. 0,17 ha) deutlich. 
 
Wasser 
Auswirkungen auf stehende oder fließende Oberflächengewässer und direkte Auswirkungen 
auf die Qualität und Quantität des Grundwassers sind nicht zu erwarten: 
Zu Oberflächengewässern bestehen ausreichend Abstände, um insbesondere auch diffuse 
Einträge durch Oberflächenabflüsse aus den befestigten Flächen zu vermeiden. 
Die Reduzierung der Versickerung auf den befestigten Flächen ist in Relation zu den be-
troffenen Einzugsgebieten marginal. Soweit eine Versickerung/ Verdunstung nicht oder nicht 
vollständig auf den Flächen selbst erfolgt, werden die Abflüsse in den angrenzenden Flächen 
flächig versickert. Die Baugrunduntersuchungen stießen im Tiefen von knapp 3 bis etwa 4 m 
unter Gelände auf Grundwasser. Die Fundamente binden aber nur flach mit um etwa 2 m in 
den Untergrund ein und es gibt keine Hinweise auf einen ausgedehnten Grundwasserhori-
zont bzw. mögliche Auswirkungen auf Quellen oder Nassstandorte im Umfeld. 
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Klima und Luft 
Vorhabensbedingte, erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft treten nicht 
ein. Im Bereich der dauerhaft beanspruchten Wald- und Ackerflächen gehen die klimatischen 
Funktionen der Freiflächen (Kaltluftentstehung) verloren. Da die Verluste aber innerhalb 
großflächig zusammenhängender Freiflächen (Acker, Wälder) erfolgen und das Verhältnis zu 
verbleibenden Flächen relativ gering ist, sind diese negativen Wirkungen vernachlässigbar.  
Alle Arten von Luftaustauschprozessen werden von den Windenergieanlagen nicht berührt. 
 
Landschaft und Erholung 
Auswirkungen auf stehende oder fließende Oberflächengewässer und direkte Auswirkungen 
auf die Qualität und Quantität des Grundwassers sind nicht zu erwarten: 
Zu Oberflächengewässern bestehen ausreichend Abstände, um insbesondere auch diffuse 
Einträge durch Oberflächenabflüsse aus den befestigten Flächen zu vermeiden. 
Die Reduzierung der Versickerung auf den befestigten Flächen ist in Relation zu den be-
troffenen Einzugsgebieten marginal. Soweit eine Versickerung/ Verdunstung nicht oder nicht 
vollständig auf den Flächen selbst erfolgt, werden die Abflüsse in den angrenzenden Flächen 
flächig versickert. Die Baugrunduntersuchungen stießen im Tiefen von knapp 3 bis etwa 4 m 
unter Gelände auf Grundwasser. Die Fundamente binden aber nur flach mit um etwa 2 m in 
den Untergrund ein und es gibt keine Hinweise auf einen ausgedehnten Grundwasserhori-
zont bzw. mögliche Auswirkungen auf Quellen oder Nassstandorte im Umfeld. 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Bedeutsame Kultur- oder Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet 
nicht vorhanden. Über archäologische Funde ist derzeit nichts bekannt. Insoweit kommen die 
genannten potenziellen Auswirkungen auf dieses Schutzgut nicht zum Tragen. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich keine Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Umwelt zu erwarten sind, die der Realisierung der Anlagen entge-
genstehen könnten. 
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 Anhang: Lagepläne (Bestand und Maßnahmen nach landschaftspflegerischem 
Begleitplan) 

Die nachfolgenden Abbildungen enthalten verkleinerte Wiedergaben der Pläne des land-
schaftspflegerischen Begleitplans. Die Originale im M. 1:2.500 liegen den Genehmigungsun-
terlagen als Anlage zum landschaftspflegerischen Begleitplan bei. 
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Abbildung 22: LBP (L.A.U.B. 2021C) Plan 1 Bestand und Konflikte (verkl.) 
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Abbildung 23: LBP (L.A.U.B. 2021C) Plan 2 Maßnahmen (verkl.) 
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